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Die baden-württembergische Hochschulreformgesetz-

gebung hat in den vergangenen 20 Jahren ein neues Steu-

erungsmodell für das Verhältnis des Landes zu seinen 

Hochschulen entwickelt. Dieses überträgt in einem ers-

ten Schritt bislang vom Land wahrgenommene hoch-

schulrechtliche Aufgaben auf die Hochschulen. Wesent-

liche Bereiche sind die „Delegation von Entscheidungs-

zuständigkeiten auf die Hochschulen, Auhebung von 

Zustimmungsvorbehalten und Tatbeständen der Fach-

aufsicht sowie der Einstieg in eine Haushaltsglobalisie-

rung und leistungsbezogene Mittelverteilung“.1 Rektorat 

und Dekanat werden hierbei ganz wesentlich gestärkt, 

das Rektorat ist zudem professionalisiert worden. Ihnen 

obliegt nun als Leitungsorganen in diesen Bereichen die 

Wahrnehmung von Aufgaben, die das Land bisher in 

seiner Verantwortung für die Hochschulen vollzogen 

hat. 

Verfassungsrechtlich ebenso wie politisch ist es nicht 

angängig, dass sich das Land zu weitgehend aus seiner 

Verantwortung für die Hochschulentwicklung zurück-

zieht. Die Hochschulreform in Baden-Württemberg hat 

daher in einem zweiten Schritt das alte hierarchische 

durch ein neues kooperatives Steuerungsmodell abgelöst. 

In diesem kooperativen Steuerungsmodell erhalten zwar 

das Rektorat und das Dekanat neue, bisher vom Land 

wahrgenommene Kompetenzen. In wichtigen Berei-

chen, wie etwa der Struktur- und Entwicklungsplanung 

oder bei der Bestellung und Abberufung der hauptamtli-

chen Leitungsorgane, erfolgt nunmehr eine kooperative, 

auf Verständigung angelegte Kompetenzausübung ge-

meinsam mit dem Land. 

Dieses neue Steuerungsmodell ist, wie auch die Steu-

erungsmodelle anderer Bundesländer, auf den Prüfstand 

verfassungsgerichtlicher Kontrolle gestellt worden. Mit 

einer Gesetzesverfassungsbeschwerde zum Staatsge-

richtshof Baden-Württemberg ist die Verfassungswid-

rigkeit der im Landeshochschulgesetz (LHG) in der Fas-

sung des Dritten Gesetzes zur Änderung hochschul-

rechtlicher Vorschriten (Drittes Hochschuländerungs-

gesetz)2 geregelten Hochschulorganisation gerügt 

worden.3 Die angegrifenen Vorschriten betrefen die 

enumerative Aufzählung der Zuständigkeiten des Rekto-

rats, die Wahl und die Abberufung der hauptamtlichen 

Rektoratsmitglieder, die Zuständigkeiten des Senats so-

wie die Regelung dessen Amtsmitglieder, einzelne Zu-

ständigkeiten des Dekanats, die Wahl sowie die Abwahl 

des Dekans sowie die Beratungskompetenz des Fakul-

tätsrates. Alle diese Vorschriten werden für unvereinbar 

mit Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG gehalten, der über Art. 2 Abs. 1 

Landesverfassung Baden-Württemberg (LVerf) zur An-

wendung gelangt.4 

Dies ist Anlass, sich mit der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zu den Maßstäben einer 

grundgesetzkonformen Hochschulorganisation zu be-

fassen (I.) und anhand dieser Maßstabsbildung nach der 

Verfassungskonformität des Hochschulorganisations-

rechts in Baden-Württemberg (II.) zu fragen.

homas Würtenberger

Zur Verfassungsmäßigkeit der Regelungen der  

Hochschulleitung im Landeshochschulgesetz von  

Baden-Württemberg

 Dieser Beitrag beruht auf Überlegungen des Verfassers, die in 
einem Rehtsgutahten für die Landesrektorenkonferenz Baden-
Württemberg entwikelt wurden.

1  Vgl. den eindruksvollen Überblik über Einzeländerungen bei 
Haug, Das Hohshulreht in Baden-Württemberg, 2. Aul. 2009, 
Einführung, Rn. 4 f.; Sandberger, Landeshohshulgesetz Baden-
Württemberg, 2. Aul. 2015, Einl. Rn. 5; König, Ländertudie 
Baden-Württemberg, in: Intitut für Hohshulforshung an der 
Universität Halle-Wittenberg (Hg.), Steuerungsintrumente auf 
der Ebene Land-Hohshule, 2007, S. 40 f.; In der Smitten/Jaeger, 
Ziel- und Leitungsvereinbarungen als Intrument der Hohshul-
inanzierung, in: HIS. Forum Hohshule 16/2012.

2  Vom 1. April 2014, GBl. S. 99.
3  StGH BW Az. 1VB 16/15.

4  Auf die Frage, in welhem Verhältnis die Grundreht des 
Art. 5 Abs. 3 GG zum landesverfassungsrehtlihen, über 
Art. 2 Abs. 1 LVerf rezipierten Grundreht der Wissenshats-, 
Forshungs- und Lehrfreiheit teht, wird niht eingegangen. 
Vgl. hierzu StGH BW, Urteil vom 17.6.2014, 1 VB 15/13, S. 79 f. 
des Umdruks; Voßkuhle, Die Landesverfassungsgerihtsbarkeit 
im föderalen und europäishen Verfassungsverbund, in: Jahrbuh 
des Öfentlihen Rehts, Bd. 59 (2011), S. 215, 229 f.; Dietlein, Die 
Rezeption von Bundesgrundrehten durh Landesverfassungs-
reht, AöR 120 (1995), S. 1 f.; Nordmann, „Rezipierte“ Grund-
rehte für Shleswig-Holtein, NordÖR 2009, 97, 99 f.; Löwer, Das 
Selbtverwaltungsreht der Hohshulen nah Landesverfassungs-
reht als Ersheinungsform funktionaler Selbtverwaltung, in: 
Fetshrit für Wendt, 2015, S. 285 f.
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5  BVerfGE 35, 79 f.
6  Sandberger, Die Neuordnung der Leitungsorganisation der Hoh-

shulen durh die Hohshulrehtsnovellen der Länder, WissR 44 
(2011), S. 118 f., 131 (zur Begrenzung der Zutändigkeiten der 
Hohshulsenate); kritish zu dieser Entwiklung Löwer, „Starke 
Männer“ oder „tarke Frauen“ an der Spitze der Universität?, in: 
Rufert (Hrsg.), Reht und Organisation, 2003, S. 25, 30 f.

7  Grundlegend zu dieser induktiven Methode: Tanneberger, Die 
Siherheitsverfassung, 2014, S. 56 f.

8 BVerfG Beshluss vom 26.10.2004, 1 BvR 911/00, 927/00, 
928/00; BVerfG Beshluss vom 20.7.2010, 1 BvR 748/06; BVerfG 
Beshluss vom 24.6.2014, 1 BvR 3217/07; BVerfG Beshluss vom 
12.5.2015, 1 BvR 1501/13, 1682/13; zusammenfassende Dartel-
lung und Würdigung bei Miehielsen, Hohshulorganisation und 
Wissenshatsfreiheit, 2013, S. 68 f., 82 f.; ausführlih zur Verfas-

sungskonformität von neuen Kompetenzen für die Hohshullei-
tung: Fehling, Neue Herausforderungen an die Selbtverwaltung 
in Hohshule und Wissenshat, Die Verwaltung 35 (2002), 
399 f.; Görish, Wissenshatsfreiheit und Hohshulmanage-
ment, DÖV 2003, 583 f.; Smedding, Die deregulierte Hohshule, 
DÖV 2007, 269 f.

9  BVerfGE 35, 79, 112; BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 88, - t. Rpr.; 
Mager, Freiheit von Forshung und Lehre, in: Isensee/Kirhhof 
(Hg.), Handbuh des Staatsrehts, Bd. VII, 3. Aul. 2009, § 166 
Rn. 21 f.

10  Zu dieser Teilhabeseite der Wissenshatsfreiheit: BVerfG 1 BvR 
1501/13, 1682/13, Rn. 68.

11  BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 88.
12  BVerfGE 35, 79, 116, 120; BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 93.
13  BVerfG 1 BvR 1501/13, 1682/13 Rn. 68.

I. Zur Ausdiferenzierung der verfassungsrechtlichen 

Vorgaben für das Hochschulorganisationsrecht  

am Maßstab des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG durch  

das Bundesverfassungsgericht

In seinem Urteil zum niedersächsischen Vorschaltgesetz 

hat das Bundesverfassungsgericht vor über 40 Jahren 

eine Organisation der Hochschulen gefordert, die das 

individuelle Grundrecht der freien wissenschatlichen 

Betätigung so weit als möglich verwirklicht.5 In der Fol-

gezeit blieben Verfassungsbeschwerden gegen die Hoch-

schulorganisation meist erfolglos. Das neue Modell der 

Hochschulorganisation mit starken, otmals monokrati-

schen Leitungsorganen an der Spitze der Hochschule 

und auf Ebene der Fachbereiche6 hat allerdings zu Geset-

zesverfassungsbeschwerden geführt, denen das Bundes-

verfassungsgericht durch eine diferenzierte Fortent-

wicklung der Partizipationsrechte von Vertretungsorga-

nen an Leitungsentscheidungen der Hochschule in 

einem begrenztem Umfang abgeholfen hat.

Will man den Stand der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts zu den verfassungsrechtlichen Vor-

gaben für gesetzliche Regelungen der Kompetenzen der 

Hochschulleitung bestimmen, so darf nicht an einer ein-

zelnen oder einigen wenigen Entscheidungen angesetzt 

werden. Aufgabe ist vielmehr, induktiv aus der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem 

Problembereich jene verfassungsrechtlichen Maßstäbe 

herzuleiten, die die verfassungsgerichtliche Rechtspre-

chung leiten.7 Die Verfassungsmäßigkeit von Regelun-

gen der hochschulrechtlichen Leitungsebene bestimmt 

sich nach folgenden verfassungsrechtlichen Rahmenset-

zungen, die das Bundesverfassungsgericht8 in seiner jün-

geren Rechtsprechung vorgegeben hat:

1. Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG als objektive Grundsatznorm

Wissenschat als ein von Fremdbestimmung freier Raum 

autonomer Verantwortung bedarf eines umfänglichen 

rechtlichen Schutzes. Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG gewährleistet 

nicht allein ein Abwehrrecht gegen Eingrife in die Frei-

heit von Forschung und Wissenschat. Er ist zugleich 

eine objektive wertentscheidende Grundsatznorm9 , die 

rechtlicher Ausgestaltung bedarf. Diese zielt darauf, dass 

der Staat durch geeignete organisatorische Maßnahmen 

für die Funktionsfähigkeit der Institutionen eines freien 

Wissenschatsbetriebes sorgt und dabei den Wissen-

schatlern die „Teilhabe am Wissenschatsbetrieb“10 

ermöglicht. Dabei hat der Gesetzgeber dafür Sorge zu 

tragen, dass das Grundrecht auf freie wissenschatliche 

Betätigung nur durch konkurrierende Grundrechte der 

verschiedenen Beteiligten sowie durch die von den Uni-

versitäten zu verfolgenden legitimen Aufgaben, vor allem 

der Berufsausbildung, begrenzt wird.11 

2. Der grundsätzlich weite Gestaltungsspielraum  

des Gesetzgebers bei der Regelung  

des Hochschulorganisationsrechts

Der demokratisch legitimierte Gesetzgeber verfügt bei 

der Regelung des Hochschulorganisationsrechts grund-

sätzlich über einen weiten Gestaltungsspielraum. An 

überkommene Modelle des Hochschulorganisations-

rechts ist er nicht gebunden.12 Gemäß seiner jeweiligen 

hochschulpolitischen Aufassung regelt er die Binnenor-

ganisation von Hochschulen, die Legitimation und Ver-

antwortung der einzelnen Hochschulorgane, die Bewirt-

schatung der Hochschulhaushalte und anderes mehr.

3. Verwirklichung der Wissenschatsfreiheit in  

einem rechtlichen Gesamtgefüge strukturell freier  

wissenschatlicher Betätigung und Aufgabenerfüllung

Wissenschatsfreiheit muss sich in einem organisations-

rechtlichen Gesamtgefüge entfalten, „in dem Entschei-

dungsbefugnisse und Mitwirkungsrechte, Einlussnah-

me, Information und Kontrolle durch die wissenschat-

lich Tätigen so beschafen sind, dass Gefahren für die 

Freiheit von Forschung und Lehre vermieden werden“.13 

Diese grundrechtlich gebotene Sicherung der Wissen-

schatsfreiheit verlangt organisationsrechtliche Regelun-
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14  BVerfG 1 BvR 911/00, 927/00, 928/00 Rn. 156.
15  BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 92; BVerfG 1 BvR 911/00, 927/00, 

928/00 Rn. 158.
16  BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 92.

17  BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 95.
18  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 60; BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 97.
19  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 57.
20  BVerfG 1 BvR 911/00, 927/00, 928/00 Rn. 160.

gen, krat derer die in der Hochschule tätigen Wissen-

schatler über ihre Vertretungen in den Gremien Gefähr-

dungen der Wissenschatsfreiheit abwehren und ihre 

Vorstellungen einer gelebten Wissenschatsfreiheit in die 

Hochschulorganisation einbringen können. Demgemäß 

müssen die Regelungen der hochschulinternen Willens-

bildung die Voraussetzungen dafür schafen, dass in der 

Hochschule freie Wissenschat ungestört betrieben wer-

den und wissenschatsinadäquate Entscheidungen ver-

mieden werden.14 

In dieser Perspektive geht es nicht allein um Einzelre-

gelungen, die möglicherweise die Wissenschatsfreiheit 

beeinträchtigen könnten. Es geht vielmehr um eine Ge-

samtsicht auf das hochschulrechtliche Gesamtgefüge mit 

seinen unterschiedlichen Entscheidungskompetenzen, 

mit seinem verfahrensrechtlich geordneten Zusammen-

spiel von Leitungs- und Vertretungsorganen sowie dem 

Land und nicht zuletzt mit all seinen unterschiedlichen 

Einluss- und Kontrollmöglichkeiten.15 Dieses äußerst 

komplexe Gesamtgefüge ist von checks and balances ge-

genseitiger Kontrolle ebenso wie von vertrauensvoller 

wissenschatsadäquater Zusammenarbeit bestimmt. Die 

Finalität des baden-württembergischen Hochschulorga-

nisationsrechts zielt, wie in Folgendem entwickelt, auf 

ein wissenschatsadäquates Hochschulorganisations-

recht, das den Leitungsorganen jene Kompetenzen gibt, 

derer die Hochschulführung zur Bewältigung der vielfäl-

tigen Aufgaben bedarf, und das den Vertretungsorganen 

jene Mitwirkungs- und Einlussmöglichkeiten gibt, de-

rer gelebte Wissenschatsfreiheit in der Hochschule 

bedarf.

Um dies weiter zu präzisieren: Organisationsnormen 

sind dann nicht mehr mit Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG vereinbar, 

wenn die freie wissenschatliche Betätigung und Aufga-

benerfüllung strukturell gefährdet erscheint, weil wis-

senschatsinadäquate Entscheidungen zu befürchten 

sind.16 Eine solche strukturelle Gefährdung wird ausge-

schlossen, wenn im „wissenschatsorganisatorischen Ge-

samtgefüge“ ein hinreichendes Maß an Mitwirkung von 

Wissenschatlern an der Planung der Hochschulent-

wicklung und einzelner Hochschuleinrichtungen, an al-

len den Wissenschatsbetrieb prägenden Entscheidun-

gen über die Organisation und den Haushalt sowie am 

hochschulinternen Satzungsrecht besteht. Die Gewich-

tigkeit der zu trefenden Entscheidung für die Verwirkli-

chung von Wissenschatsfreiheit spielt bei den erforder-

lichen Abwägungen naturgemäß eine zentrale Rolle. 

Leitgedanke ist dabei, die Wissenschatler nicht allein 

vor wissenschatsinadäquaten Entscheidungen zu schüt-

zen. Sie sollen darüber hinaus ihre fachliche Kompetenz 

zur Verwirklichung der Wissenschatsfreiheit in die 

Hochschule einbringen können.

Für das Hochschulorganisationsrecht ist seit jeher die 

Abschichtung von Leitungsorganen und Vertretungsorga-

nen unter Beteiligung von Wissenschatlern strukturprä-

gend. Ein Vorrang von Vertretungsorganen gegenüber 

Leitungsorgan besteht nicht. Der Gesetzgeber ist nicht 

daran gehindert, den Leitungsorganen umfangreiche 

Kompetenzen im Wissenschatsbereich einzuräumen.17 

„Die Zuweisung von Entscheidungsbefugnissen an Lei-

tungsorgane darf jedoch nur in dem Maße erfolgen, wie 

sie inhaltlich begrenzt und organisatorisch so abgesi-

chert ist, dass eine strukturelle Gefährdung der Wissen-

schat ausscheidet.“18 Im hochschulrechtlichen Gesamt-

gefüge müssen „Entscheidungsbefugnisse und Mitwir-

kungsrechte, Einlussnahme, Information und Kontrolle 

so beschafen“ sein, dass Gefahren für die Freiheit von 

Forschung und Lehre vermieden werden“.19 

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen folgen nach 

Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gewichtige 

Selbstverwaltungskompetenzen und Partizipationsmög-

lichkeiten von Vertretungsorganen im Hochschulbe-

reich, die vom Gesetzgeber zu berücksichtigen sind:

(1) Die Beteiligung der Wissenschatler kann in un-

terschiedlichen Formen geschehen, nämlich durch „un-

mittelbare oder mittelbare Einlussnahme, Entschei-

dungs-, Veto-, Mitwirkungs- oder Anhörungsrechte, 

Aufsichts-, Informations- oder Kontrollrechte“.20 Die 

Einräumung derartiger Beteiligungsrechte, in Einzelbe-

reichen diferenziert nach der jeweiligen Wissenschats-

relevanz, ist in der Lage, strukturellen Gefährdungen der 

Wissenschatsfreiheit entgegenzuwirken.

(2) Es kann erforderlich sein, die Wissenschatler 

nicht bloß auf Stellungnahmen zu wissenschatsrelevan-

ten Entscheidungen zu verweisen, sondern ihnen auch 

das Recht einzuräumen, ihre Aufassungen bei derarti-

gen Entscheidungen durchzusetzen.

(3) Die Bestellung und auch die Abberufung von Lei-

tungsorganen sind als efektive Einluss- und Kontrollin-

strumente einem plural zusammengesetzten Vertre-

tungsorganen zuzuweisen. Wenn in verfassungsrechtlich 

noch zulässiger Weise wissenschatsrelevante Entschei-

dungsbefugnisse den Selbstverwaltungsorganen entzo-

gen werden sollen, gilt folgende je desto-Formel: „Je 
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21  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 60.
22  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 60.
23  So ausdrüklih BVerfG 1 BvR 911/00, 927/00, 928/00 Rn. 159, 

hier auh das folgende Zitat.
24  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 67.
25  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 69.

26  So bereits BVerfGE 35, 79, 123; 61, 260, 279.
27  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 70 f.
28  BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 113.
29  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 76 f.
30  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 84.

mehr, je grundlegender und je substantieller wissen-

schatsrelevante personelle und sachliche Entschei-

dungsbefugnisse dem kollegialen Selbstverwaltungsor-

gan entzogen und einem Leitungsorgan zugewiesen wer-

den, desto stärker muss im Gegenzug die Mitwirkung 

des Selbstverwaltungsorgans an der Bestellung und Ab-

berufung dieses Leitungsorgan und an dessen Entschei-

dungen ausgestaltet sein“.21 Oder anders formuliert: „Je 

höher Ausmaß und Gewicht der den Leitungspersonen 

zustehenden Befugnisse sind, desto eher muss die Mög-

lichkeit gegeben sein, sich selbstbestimmt von diesen zu 

trennen“.22 

(4) Die Orientierung des Gesetzgebers an einer 

zweckmäßigen und eizienten Hochschulorganisation 

ist damit begrenzt: In wissenschatsrelevanten Angele-

genheiten muss von ihm ein hinreichendes Maß23 an 

Mitwirkung der Wissenschatler an wissenschatsrele-

vanten Entscheidungen der Leitungsorgane garantiert 

sein. Unter dieser Voraussetzung ist er frei, „den Wissen-

schatsbetrieb nach seinem Ermessen zu regeln, um die 

unterschiedlichen Aufgaben der Wissenschatseinrich-

tungen und die Interessen der daran Beteiligten in Wahr-

nehmung seiner gesamtgesellschatlichen Verantwor-

tung in angemessenen Ausgleich zu bringen“.

4. Konkretisierung dieser wissenschatsrelevanten ver-

fassungsrechtlichen Rahmensetzungen in der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts

Die vorstehend zusammengefassten wissenschatsrele-

vanten verfassungsrechtlichen Rahmensetzungen an die 

Leitungsstrukturen von Hochschulen sind sehr allge-

mein formuliert. Was „ein hinreichendes Maß an Mit-

wirkung der wissenschatlich Tätigen an wissenschats-

relevanten Entscheidungen von Leitungsorganen“ sein 

kann, welchen Spielraum die je desto-Formel bei der 

Austarierung von wissenschatsrelevanten Entscheidun-

gen, die Leitungs- oder Vertretungsorgan zugewiesen 

werden, belässt, was unter einem organisatorischen 

Gesamtgefüge, das die Wissenschatsfreiheit strukturell 

gefährdet, zu verstehen ist, ist einer weiteren Konkreti-

sierung bedürtig. Nur dadurch lässt sich jene Rechtssi-

cherheit stiten, an der sich der Hochschulgesetzgeber 

orientieren kann. Eine derartige Konkretisierung der 

weitgehend formelhaten Vorgaben kann mit Blick auf 

die vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Ein-

zelfälle und damit auf das Fallrecht erfolgen:

(1) Verfassungsrechtlich statthat ist, den Beschluss 

über den Entwicklungsplan einer Hochschule dem Lei-

tungsorgan zu übertragen, soweit dem Senat die Befug-

nis zur Entscheidung über die Grundzüge der Entwick-

lungsplanung zugewiesen ist.24 

(2) Die Entscheidung über die Errichtung, Änderung 

und Auhebung von Organisationseinheiten samt der 

Festlegung ihrer Aufgaben und Organisationsstrukturen 

kann nur unter ausschlaggebender Beteiligung des Se-

nats mit seinem gefächerten Sachverstand, also mit des-

sen Einvernehmen, getrofen werden.25 

(3) Die Entscheidung über den Wirtschatsplan sowie 

über die Auteilung der Sach-, Investitions- und Perso-

nalbudgets auf die Organisationseinheiten sind wegen 

der Angewiesenheit von Forschung und Lehre auf Res-

sourcen wissenschatsrelevant.26 Hier kann der Gesetz-

geber die Mittelverwendung rechtlich regeln, wobei dem 

Schutz der Wissenschatsfreiheit Rechnung zu tragen ist. 

Soweit bei der Budgetauteilung tiefgreifende wissen-

schatsrelevante Entscheidungen zu trefen sind, bedarf es 

der Mitwirkung des Senats.27 

(4) Das Dekanat kann zur Verteilung von Stellen und 

Mitteln ermächtigt sein. Dies daher, da derartige Alloka-

tionsentscheidungen, sollten sie von den Betrofenen 

Hochschullehrern selbst getrofen werden, wegen man-

gelnder persönlicher Distanz fehlerbehatet sein können. 

Allerdings muss eine umfassende Kompetenz zur Vertei-

lung von Stellen und Mitteln hinreichend kontrolliert 

und umgrenzt sein.28 

(5) Die Organisation und Weiterentwicklung von 

Forschung und Lehre, etwa durch die Bildung von 

Schwerpunkten, hat unter wesentlicher Beteiligung des 

Senats zu erfolgen.29 

(6) Für die Bestellung einer mit weit reichenden Be-

fugnissen ausgestatteten Hochschulleitung bedarf es ei-

nes Findungsverfahrens, in dem Mitwirkungsrechte der 

Wissenschatler gesichert sind. Denn in der Findungs-

kommission wird bereits darüber entschieden, wer über-

haupt für die Hochschulleitung infrage kommt. Im 

hochschulrechtlichen Gesamtgefüge muss die Mitwir-

kung der Wissenschatler an der Findung von Leitungs-

organen gewichtig sein, damit Gefährdungen der Wis-

senschatsfreiheit ausgeschlossen werden.30 Am zu for-

dernden Stimmgewicht würde es fehlen, wenn lediglich 

zwei von elf stimmberechtigten Mitgliedern in der Fin-

dungskommission vom Senat bestimmt werden und 
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31  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 92.
32  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 95.
33  Welhe akademishen Geplogenheiten vertrauensvollen und an 

Konsens orientierten Zusammenarbeitens insoweit Usus sind, 
kennt Verfasser aus seiner über 15jährigen Tätigkeit als Rehtsbe-

rater von vier Rektoren der Freiburger Universität.
34  Vgl. etwa BVerfG 1 BvR 3217/07 zu den Kompetenzen lediglih 

eines von drei Vortandsmitgliedern für den Bereih von For-
shung und Lehre.

dem Leitungsorgan gewichtige wissenschatsrelevante 

Befugnisse zugewiesen sind.

(7) „Im Gesamtgefüge der Hochschulorganisation 

kommt der Möglichkeit des Vertretungsorgans, sich von 

einem Leitungsorgan zu trennen, umso größere Bedeu-

tung zu, je mehr wissenschatsrelevante Befugnisse die-

sem zugewiesen und dem Vertretungsorgan entzogen 

sind.“31 Dabei ist entscheidend, mit welchem Quorum 

der Senat die Entlassung eines Leitungsorgans veranlas-

sen kann. Wie auch in vergleichbaren Fällen ist ein be-

sonderes Quorum statthat, damit nur bei erheblichem 

Vertrauensverlust eine Abberufung auf den Weg ge-

bracht werden kann. Nach Ansicht des Bundesverfas-

sungsgerichts stößt es auf erhebliche verfassungsrechtli-

che Bedenken, wenn die Wissenschatler in dem Vertre-

tungsorgan das Quorum nicht erreichen können und die 

Entlassung im Übrigen an eng gefasste sachliche Voraus-

setzungen geknüpt wird.32 

II. Verfassungsmäßigkeit der Regelungen der Kompe-

tenzen der Leitungsorgane

Bei den folgenden Überlegungen steht nicht allein im 

Mittelpunkt, dass das LHG die Kompetenzen der Lei-

tungsorgane in verfassungskonformer Weise regelt. Von 

zentraler Bedeutung ist zudem die Praxis, dass und wie 

nämlich die hochschulrechtlichen Vorschriten in 

Baden-Württemberg in verfassungskonformer Weise 

praktiziert und vollzogen werden.33 

1. Hochschulautonomie und Wissenschatsfreiheit  

à la carte

Zu den Besonderheiten der Hochschulreform in Baden-

Württemberg gehört, dass die Hochschulen in einzelnen 

Bereichen autonom über die Gestaltung der Wissen-

schatsfreiheit entscheiden können. Diese Organisations-

autonomie gilt etwa, um nur zwei Bereiche zu nennen, 

für die Gestaltung der Zusammensetzung des Universi-

tätsrates und für die Zusammensetzung des Dekanats 

bzw. des Rektorats jeweils durch Regelungen in der Grund-

ordnung (§ 23 Abs. 1 S. 2 bzw. § 16 Abs. 1 S.  2 LHG). Hin-

sichtlich der Zusammensetzung des Universitätsrates 

können die Hochschulen krat ihrer Grundordnungsau-

tonomie bestimmen, dass auch hochschulinterne Mit-

glieder Sitz und Stimme haben (§ 20 Abs. 5 S. 3 LHG). 

Sie haben also die Autonomie, durch Regelung in der 

Grundordnung den Universitätsrat für eine Mitentschei-

dung durch Wissenschatler und damit Mitglieder der 

Universität zu öfnen. Es sind Fälle bekannt, in denen 

sich der Senat erfolgreich gegen Pläne des Rektorats 

durchgesetzt hat, für den Hochschulrat nur externe Mit-

glieder vorzusehen. 

Soweit die Grundordnung dies vorsieht können ne-

ben dem Dekan vier weitere Prodekane, neben dem Rek-

tor fünf weitere Prorektoren gewählt werden. Bei einem 

Dekanat mit fünf und bei einem Rektorat mit sechs Mit-

gliedern lässt sich bereits davon sprechen, dass ein inter-

ner (Wissenschats-)Pluralismus von Aufassungen über 

die Verwirklichung von Wissenschatsfreiheit und die 

Gestaltung der Hochschule besteht. Gerade ein solcher 

Pluralismus sichert wissenschatsadäquate Entscheidun-

gen besser, als wenn sich das Leitungsgremium lediglich 

aus zwei oder drei Personen zusammensetzt. Derartige 

Leitungsgremien jedoch, zum Teil auch monokratische 

Leitungsgremien, waren bislang Gegenstand von Ent-

scheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Fragen 

einer wissenschatsfreiheitskonformen Gestaltung des 

Hochschulorganisationsrechts.34 

Nach dem baden-württembergischen Hochschulor-

ganisationsrecht haben die Hochschulen also die Mög-

lichkeit, bei ihrer rechtlichen Regelung der Zusammen-

setzung von Leitungsorganen den Bereich der Wissen-

schatsfreiheit sozusagen à la carte zu verwirklichen. Zu 

ihrer Hochschulautonomie und Wissenschatsfreiheit 

gehört, über so zentrale Fragen wie der personellen bzw. 

zahlenmäßigen Zusammensetzung ihrer Leitungsgremi-

en zu entscheiden. Wenn eine Hochschule diese Mög-

lichkeiten der Ausdehnung von Repräsentation durch 

Wissenschatler nicht wahrnimmt, kann diese autonome 

Gestaltung kein Verstoß gegen die verfassungsrechtlich 

geschützte Wissenschatsfreiheit sein. Zur Ausübung 

seiner Autonomie kann eben niemand, auch keine Insti-

tution, gezwungen werden. Bei der verfassungsrechtli-

chen Würdigung der organisationsrechtlichen Regelun-

gen des LHG lässt sich daher mit guten Gründen davon 

ausgehen, welche Möglichkeiten die Hochschulen bei 

der Repräsentation durch Wissenschatler generell aus-

schöpfen können.

2. Verfassungsmäßigkeit der Kompetenzen des Deka-

nats nach § 24 Abs. 3 S. 6 Nrn. 2, 3, 4, 5 LHG

Nach § 23 Abs. 1 S. 1 LHG leitet das Dekanat die Fakultät. 

Soweit das Landeshochschulgesetz nichts anderes regelt, 

ist das Dekanat für alle Angelegenheiten der Fakultät 
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35  Zur Möglihkeit innerhalb der Wissenshat betehende Unter-
shiede in die Hohshulorganisation einbringen zu können: 
BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 59.

36  BVerfG 1 BvR 911/00, 927/00, 928/00 Rn. 190.
37  Zur verfassungsrehtlihen Absiherung der Wissenshatsfrei-

heit durh Informationsrehte des Fakultätsrates: BVerfG 1 BvR 
748/06 Rn. 121.

38 Sandberger, Landeshohshulgesetz, § 25 Rn. 2 priht platish von 
Rükbindung des Dekanats an die Willensbildung im Fakultätsrat.

zuständig (§ 23 Abs. 3 S. 1 LHG). Es stellt sich die Frage, 

ob die Zuständigkeiten des Dekanats für die Aufstellung 

des Entwurfs des Haushaltsvoranschlags (Nr. 2), für die 

Entscheidung über die Verwendung der vom Rektorat 

der Fakultät zugewiesenen Stellen und Mittel nach den 

Grundsätzen des § 13 Abs. 2 LHG (Nr. 3), für den Vor-

schlag zur Funktionsbeschreibung von Stellen für Hoch-

schullehrer (Nr. 4) sowie für Evaluationsangelegenheiten 

nach § 5 Abs. 2 LHG (Nr. 5) verfassungskonform sind. 

a) Das Dekanat als Kollegialorgan mit gefächertem wis-

senschatlichem Sachverstand

Die verfassungsrechtliche Würdigung der Kompetenzen 

des Dekanats kann an dessen Zusammensetzung anset-

zen. Das Dekanat ist nach § 23 Abs. 2 S. 2 LHG ein kolle-

giales Leitungsorgan, das aus dem Dekan und mindes-

tens zwei Prodekanen gebildet wird. Es ist ein Vertretungs-

organ der Fakultät, in dem in der Regel Hochschullehrer der 

Fakultät aufgrund von Wahlen das Amt des Dekans und 

weiterer Prodekane ausüben. 

Im Kollegialorgan Dekanat wird die Fakultät mit ge-

fächertem wissenschatlichem Sachverstand verwaltet. 

Der Dekan, der Prodekan, weitere Prodekane, soweit 

nach der Grundordnung vorgesehen, sowie der Prodekan 

für Studienangelegenheiten trefen mehrheitlich die dem 

Dekanat zugewiesenen Entscheidungen (§ 23 Abs. 2 LHG). 

Durch derartige Kollegialentscheidungen, vor allem wenn 

die höchstzulässige Zahl von Prodekanen ausgeschöpt wird, 

ist garantiert, dass in der Fakultät bestehende unter-

schiedliche Ansichten über die Gestaltung der Fakultät 

zur Geltung und zum Ausgleich gebracht werden 

können.35 

b) Legitimation durch Wahl und Abwahlmöglichkeit

Auf die Wahl des Dekans und der Prodekane hat der 

Fakultätsrat als Vertretungsorgan der Mitglieder der 

Fakultät einen bestimmenden Einluss. Der Dekan wird 

auf Vorschlag des Rektors vom Fakultätsrat gewählt. 

Dabei ist es in Baden-Württemberg eine gute Übung, 

dass sich der Rektor, bevor er den Wahlvorschlag unter-

breitet, mit der Fakultät ins Benehmen setzt, wer aus 

Sicht der Fakultät das Amt des Dekans übernehmen sol-

le. Ähnlich wie im politischen Bereich wird der Rektor 

aus nachvollziehbaren Gründen nur jenen Hochschul-

lehrer als Dekan vorschlagen, der auch die Mehrheit im 

Fakultätsrat inden wird. Jedenfalls kann der Rektor der 

Fakultät keinen Dekan aufzwingen. Diese Verfahrens-

weise ist vom Bundesverfassungsgericht als verfassungs-

konform anerkannt worden.36 Es ergibt sich eben aus der 

Wissenschatsfreiheit kein Recht der Fakultät, die Fakul-

tätsleitung ausschließlich autonom zu bestimmen.

Entscheidend ist weiter, dass die Prodekane vom Fa-

kultätsrat gewählt werden (§ 24 Abs. 4, 5 LHG). Stellt 

man auf diese Wahlakte ab, hat der Fakultätsrat einen 

wesentlichen personellen Einluss auf all jene Entschei-

dungen, die kollegial vom Dekanat zu trefen sind. Diese 

Einlussmöglichkeiten des Fakultätsrates werden da-

durch gestärkt, dass der Dekan auf Vorschlag des Rek-

tors mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 

des Fakultätsrates abgewählt werden kann 

(§ 24 Abs. 3 S. 8 LHG). Bei einer Abwahl des Dekans en-

det zudem automatisch die Amtszeit der Prodekane und 

der Studiendekane (§ 24 Abs. 4 S. 3, Abs. 5 S. 3 LHG). 

Das Dekanat genießt als Kollegialorgan über die Wahl 

seiner Mitglieder das Vertrauen des Fakultätsrates und 

darüber hinaus der Fakultät insgesamt. Schon deshalb 

sind wissenschatsinadäquate Entscheidungen nicht zu 

befürchten, wenn es über den Haushaltsvoranschlag und 

den Wirtschatsplan entscheidet, über die Verwendung 

der vom Rektorat der Fakultät zugewiesenen Stellen und 

Mittel verfügt, die Funktionsbeschreibung von Stellen 

für Hochschullehrer vorschlägt sowie die Evaluationsan-

gelegenheiten regelt.

c) Unterrichtungsplicht des Fakultätsrates 

In all diese Entscheidungen ist der Fakultätsrat verfah-

rensmäßig eingebunden. Denn die entsprechenden Ent-

scheidungen trit das Dekanat nicht in Distanz zum 

Fakultätsrat. Es ist vielmehr verplichtet, den Fakultäts-

rat regelmäßig über diese wichtigen Entscheidungen zu 

unterrichten (§ 23 Abs. 3 S. 5 LHG). Dieser Unterrich-

tungsplicht des Dekanats entspricht zweifelsohne ein 

entsprechender gerichtlich durchsetzbarer Informations-

anspruch des Fakultätsrates.37 Nach gutem akademi-

schem Brauch verbindet sich mit der Unterrichtung des 

Fakultätsrates eine Meinungsbildung im Fakultätsrat, die 

für das Dekanat bei seinen Kollegialentscheidungen von 

erheblichem Gewicht ist. Gemäß diesem akademischen 

Brauch, dem fast schon die Qualität einer Observanz 

zukommt, ist das Dekanat bei seinen Entscheidungen 

und seiner Amtsführung darauf festgelegt, was mehr-

heitlich in den Diskussionen des Fakultätsrates geäußert 

wurde.38 
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39  Zu diesem für die Verwirklihung von Wissenshatsfreiheit zent-
ralem Mitwirkungsreht des Fakultätsrates: BVerfG 1 BvR 748/06 
Rn. 120.

40  Fehling, Die Verwaltung 35 (2002), 399, 405; BVerfG 1 BvR 
748/06 Rn. 113.

41  Zu dieser im Ergebnis verfassungskonformen Begrenzung der 
Dekanatskompetenz zur Mittelvergabe: BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 
114.

42  Zu dieser Bilanzierung: BVerfG 1 BvR 748/06 Rn. 130 f.

d) Zustimmung des Fakultätsrates zum Struktur- und 

Entwicklungsplan

Hinzu kommt, dass der Fakultätsrat dem Struktur- und Ent-

wicklungsplan der Fakultät zustimmen muss (§ 25 Abs. 1 S. 2 

Nr. 1 LHG).39 In diesem Struktur- und Entwicklungsplan 

wird für den Planungszeitraum festgelegt, welche Mittel 

mittelfristig benötigt werden. An dieser mittelfristigen 

Finanzplanung orientiert sich wiederum der Entwurf 

des Haushaltsvoranschlags für ein Haushaltsjahr. Der 

Fakultätsrat hat also mit seiner Zustimmung zum Struk-

tur- und Entwicklungsplan zugleich auch seine Zustim-

mung zu den entsprechenden Haushaltsvoranschlägen 

gegeben. 

Vergleichbares gilt für den Vorschlag des Dekanats 

an das Rektorat, mit welcher Funktionsbeschreibung frei 

werdende Stellen von Hochschullehrern ausgeschrieben 

werden sollen. In aller Regel legt bereits der Struktur- 

und Entwicklungsplan der Fakultät sowie der Universität 

fest, mit welcher Funktionsbeschreibung frei werdende 

Stellen ausgeschrieben werden (vgl. § 46 Abs. 3 S. 6 LHG: 

keine Beteiligung des Wissenschatsministeriums an der 

Festlegung der Funktionsbeschreibung, wenn diese mit 

dem Struktur- und Entwicklungsplan übereinstimmt; 

unter dieser Voraussetzung auch keine Beteiligung des 

Senats: § 19 Abs. 1 S. 2 Nr.  6 LHG). Aus der Fortschrei-

bung des Struktur- und Entwicklungsplans ergibt sich 

im Großen und Ganzen, welche zusätzlichen Stellen und 

Mittel von der Fakultät benötigt werden oder küntig 

wegfallen bzw. umgeschichtet werden sollen. 

e) Geringer rechtlicher und inanzieller Spielraum bei 

der Entscheidung über Stellen und Mittel

Bei der Entscheidung des Dekanats über die Verwendung 

der vom Rektorat der Fakultät zugewiesenen Stellen und 

Mitteln ist zu berücksichtigen, dass den Fakultätsgremien 

die nötige persönliche Distanz für eine sachgerechte Ent-

scheidung fehlt.40 Soweit sein Entscheidungsspielraum 

begrenzt ist, kann die Mittelverteilung dem Dekanat zuge-

wiesen werden. Wegen des Verweises auf die Grundsätze 

des § 13 Abs. 2 LHG (§ 23 Abs. 3 S. 6 LHG) hat das Deka-

nat nur einen rechtlich begrenzten Entscheidungsspiel-

raum. Denn aus § 13 Abs. 2 LHG folgen die maßgebli-

chen Vorgaben für die Mittelverteilung. Davon abgese-

hen besteht bei der Verteilung von zugewiesenen Stellen 

und Mitteln nur ein im Vergleich zum Universitäts- oder 

Fakultätshaushalt eher geringer Spielraum sowohl des 

Rektorats als auch des Dekanats. Denn die Haushalts-

mittel sind trotz aller Flexibilisierung des Haushalts in 

weitem Umfang durch Berufungszusagen oder ander-

weitige längerfristige Stellen- und Mittelbindungen fest-

gelegt.41 

f) Zwischenergebnis

Im Gesamtgefüge der Kompetenzen von Fakultätsrat und 

Dekanat können die Wissenschatler durch ihre Vertre-

ter in ausreichender Weise an wissenschatsrelevanten 

Entscheidungen mitwirken und diese kontrollieren. Der 

Fakultätsrat bestimmt über die Wahl und über seine 

Abwahlkompetenz die Zusammensetzung des Dekanats. 

Dass eine Abwahl nur unter Mitwirkung des Rektors 

rechtlich möglich ist, ist im Gesamtgefüge der organisa-

tionsrechtlichen Regelungen verfassungskonform.42 

Denn zentrale wissenschatsrelevante Entscheidungen, 

wie das Votum über Berufungsvorschläge, über die Stu-

dien- und Prüfungsordnungen der Fakultät, über die 

interne Struktur der Fakultät und nicht zuletzt über den 

Struktur- und Entwicklungsplan (§ 25 Abs. 1 S. 2 

Nrn. 1-4 LHG), bedürfen der Zustimmung des Fakultäts-

rates. Nicht zuletzt: Die Unterrichtungsplicht des Deka-

nats und damit auch der Informationsanspruch des 

Fakultätsrates ermöglichen und garantieren eine wissen-

schatsadäquate Amtsführung.

3. Verfassungsmäßigkeit der wissenschatsrelevanten 

Befugnisse des Rektorates nach § 16 Abs. 3 S. 2 

Nrn. 1-14 LHG

§ 16 Abs. 3 LHG regelt die Kompetenzen des Rektorats 

als Leitungsorgan. Auf den Prüfstand verfassungsrechtli-

cher Kontrolle lässt sich die enumerative Aufzählung der 

Rektoratskompetenzen in § 16 Abs. 3 S. 2 Nrn. 1-14 LHG 

stellen. Klärungsbedürtig ist, ob im organisatorischen 

Gesamtgefüge weichenstellende Entscheidungen über 

die Entwicklung und die Organisation der Hochschule 

sowie über die Ressourcen für Forschung und Lehre im 

Wesentlichen dem Rektorat als zentralem Leitungsorgan 

in verfassungswidriger Weise zugewiesen und damit 

dem Senat entzogen worden sind. 

Ebenso wie der Fakultätsrat ist auch das Rektorat ein 

Kollegialorgan. Der Rektor und die Prorektoren leiten 

die Universität mit, wird die hochschulrechtliche Zahl 

an Prorektoren ausgeschöpt, breit gefächertem wissen-

schatlichem Sachverstand. In ihren Kollegialentschei-

dungen werden unterschiedliche Ansichten über die Ge-
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43  Vgl. LT-Drs. 12/4404, S. 244; Sandberger, Landeshohshulgesetz, 
§ 7 LHG Rn. 2.

staltung der Universität zum Ausgleich gebracht. Anläss-

lich der Wahlverfahren der haupt- und nebenamtlichen 

Prorektoren wird traditionell von den Vertretungsorga-

nen auf das wissenschatliche Proil des Rektorats einge-

wirkt. Zu diesem Zweck werden der zu wählende Rektor 

und die zu wählenden Prorektoren vor dem Wahlgang in 

aller Regel von den Senatsmitgliedern eindringlich auf 

ihr Wissenschatsverständnis und ihre Zielvorstellungen 

für die Entwicklung der Universität befragt. Die im Rek-

torat gebündelte und von den akademischen Wahlorga-

nen gesteuerte „Wissenschatspluralität“ ist ein wesentli-

ches Element dafür, dass das Rektorat wissenschatsad-

äquate Entscheidungen trit. 

a) Verfassungsmäßigkeit der Beschlussfassung über den 

Struktur- und Entwicklungsplan nach § 16 Abs. 3 S. 2 

Nr. 1 LHG

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 LHG stellen die Hochschulen für 

einen Zeitraum von fünf Jahren Struktur- und Entwick-

lungspläne auf, die regelmäßig fortgeschrieben werden. 

In diesen Struktur-und Entwicklungsplänen konkreti-

sieren die Hochschulen „ihre Aufgaben und die vorgese-

hene fachliche, strukturelle, personelle, bauliche und 

inanzielle Entwicklung“; es werden zudem „Festlegun-

gen für die küntige Verwendung freiwerdender Stellen 

von Professuren getrofen“ (S. 2). In diesen Plänen wer-

den „insbesondere die Schwerpunkte der Ausbildung 

und der Forschung sowie die in den einzelnen Studien-

gängen angestrebten Studienanfängerplätze“ bezeichnet 

(S. 4). Der Struktur- und Entwicklungsplan ist geradezu 

das Herzstück des Forschungs- und Lehrproils und der 

Zukuntsgestaltung der Universität.

Die Struktur- und Entwicklungsplanung ist verzahnt 

mit anderen Bereichen staatlicher Gemeinwohlverwirk-

lichung. Denn sie bindet die Entwicklung der Hochschu-

le in die Landesentwicklung ein. Im Sinne einer integ-

rierten Landesentwicklungsplanung sollen die Struktur- 

und Entwicklungspläne ein fachlich ausreichendes und 

regional ausgewogenes Angebot in Forschung und Lehre 

sicherstellen. Sie sollen darüber hinaus das gemein-

schatliche oder hochschulübergreifende Angebot von 

Einrichtungen und deren wirtschatliche Nutzung ge-

währleisten (§ 7 Abs. 2 LHG). Mit diesem breit gefächer-

ten Aufgabenspektrum wird die Struktur- und Entwick-

lungsplanung der Hochschulen in die politisch und de-

mokratisch zu verantwortende Aufgaben-, Ressourcen- 

und Landesentwicklungsplanung integriert. Dass bei 

einer derart integrativen Planung eine Gemengelage 

zwischen den der Hochschulautonomie zuzuordnenden 

und den im öfentlichen Interesse zu verfolgenden Plan-

zielen entsteht, ist zwangsläuig.

Die Struktur- und Entwicklungsplanung als multi-

funktionales und integratives Steuerungsinstrument der 

Hochschulentwicklung verfolgt weitere Zielsetzungen, 

die nicht lehr- und wissenschatsrelevant sind. Jenseits 

des engeren Bereiches von Forschung und Lehre geht es 

um die Aufgabe des Landes, die Hochschulinanzierung 

sicher zu stellen, eine hinreichende Kapazität von Studi-

enanfängerplätzen zu gewährleisten, um die Integration 

eines ausgewogenen Angebotes in Forschung und Lehre 

in die Regionalentwicklung, um die wirtschatliche Nut-

zung von hochschulübergreifenden Angeboten von Ein-

richtungen und letztlich auch um eine landesweite Steu-

erung der Schwerpunkte in Ausbildung und Forschung. 

In dieser Perspektive ist die hochschulrechtliche Struk-

tur- und Entwicklungsplanung janusköpig: Zum einen 

ist sie in die demokratisch legitimierte Landes- und dabei 

Haushaltspolitik eingebunden und muss gesamtgesell-

schatlich wichtige Aufgaben, wie etwa die Ausbildung 

für im Wandel begrifen Berufszweige, sicherstellen. 

Zum anderen geht es um die Schwerpunktsetzung im Be-

reich von Forschung und Lehre an den einzelnen Hoch-

schulen, ihren Fakultäten und ihren Einrichtungen. Die 

alte Unterscheidung zwischen Hochschule als Körper-

schat des öfentlichen Rechts und als staatliche Einrich-

tung wird bei der Struktur- und Entwicklungsplanung 

ein Stück weit eingeebnet, bleibt aber für die Mitgestal-

tungsrechte der Wissenschatler nach wie vor von 

Bedeutung. 

Mit der Regelung der Struktur- und Entwicklungs-

planung hat sich der Gesetzgeber für das eingangs ange-

sprochene neue Steuerungsmodell entschieden. Zuvor 

wurde seitens der Ministerialverwaltung durch Detail-

steuerung über die Rechts- und Fachaufsicht sowie vom 

Landtag über haushaltsrechtliche Mittel- und Stellenzu-

weisungen auf die Entwicklung der Hochschulen ein 

ganz direkter und die Hochschulautonomie verkürzender 

Einluss genommen. Nunmehr ist ein strategisches Steue-

rungsmodell gewählt, in dem ein kontinuierlicher Ab-

stimmungsprozess zwischen dem Land und seinen ein-

zelnen Hochschulen sowie innerhalb der Hochschulen 

stattindet.43 

Das Steuerungsmodell der hochschulrechtlichen 

Struktur- und Entwicklungsplanung bedarf einer beson-

deren verfahrensmäßigen Gestaltung. Das Verfahren, in 

dem die Struktur- und Entwicklungspläne der Hoch-

schule zustande kommen, muss zum einen die Einluss- 

und Steuerungsmöglichkeiten des Landes gewährleisten, 
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44  Zu den Fragen einer gesamthänderishen Planung im politishen 
Bereih: Würtenberger, Staatsrehtlihe Probleme politisher 
Planung, 1979, S. 252 f.

45  Sandberger, WissR 44 (2011), S. 132.

zum anderen aber auch eine ausreichende Partizipation 

der Wissenschatler in ihren Vertretungsorganen 

ermöglichen.

Wegen ihrer Janusköpigkeit bedürfen die Struktur-

und Entwicklungspläne der Zustimmung des Wissen-

schatsministeriums (§ 7 Abs. 2 S. 2 LHG). Diese darf 

nur verweigert werden, wenn sie nicht mit den Zielen 

und Vorgaben des Landes in struktureller, inanzieller 

und ausstattungsbezogener Hinsicht übereinstimmen. 

Dies bedeutet: Das Land kann den Struktur- und Ent-

wicklungsplänen einzelner Universitäten im Landesinte-

resse strukturelle, inanzielle und ausstattungsbezogene 

Vorgaben machen. Dies ist nichts Neues. Derartige Steu-

erungsleistungen sind zuvor unter anderem über die 

Stellen- und Mittelzuweisungen in den Haushaltsplänen, 

die vom Landtag verabschiedet wurden, geleistet wor-

den. Da man insoweit mittlerweile weitgehend zu Glo-

balhaushalten übergegangen ist, werden die Hochschu-

len nunmehr in einer lexiblen Weise durch allgemeine 

strukturelle und Ressourcen-Vorgaben des Landes sowie 

durch dessen Beteiligung an der Struktur- und Entwick-

lungsplanung der Hochschulen gesteuert.

Ergebnis ist also, dass die Struktur- und Entwick-

lungsplanung der jeweiligen Hochschule sozusagen zur 

gesamten Hand44 mit dem Land geschieht. Die Hoch-

schule und das Land müssen einvernehmlich handeln, 

wobei das Land auf die Verwirklichung hochschulpoliti-

scher und gesamtgesellschatlicher Zielsetzungen hinwirkt 

und die Hochschulen diese Zielsetzungen in den wissen-

schats- und forschungsrelevanten Bereich integrieren.

Diese Funktion und Rationalität der hochschulrecht-

lichen Struktur- und Entwicklungsplanung erfordern 

ein Planungsverfahren, das im Sinne einer planerischen 

Gesamtverantwortung die übergeordneten Landesinter-

essen und den grundrechtlich geschützten Freiraum für 

Forschung und Lehre mitsamt der gebotenen Partizipa-

tion von Vertretungsorganen in Einklang bringt. Diesen 

Anforderungen genügen die Regelungen der Kompe-

tenzverteilung und verfahrensrechtlichen Mitwirkung. 

In ihrem Gesamtgefüge regeln sie die planerische Ver-

antwortung für den Bereich der Verwirklichung überge-

ordneter Interessen sowie für den wissenschatsrelevan-

ten Bereich in sachgerechter und wissenschatsadäqua-

ter Weise:

(1) § 16 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 LHG regelt lediglich, dass das 

Rektorat für die Struktur- und Entwicklungsplanung 

einschließlich der Personalentwicklung zuständig ist. 

Wer auch sonst könnte den Struktur- und Entwicklungs-

plan der Hochschule aufstellen? Der Senat ist ein Be-

schlussorgan; mit der Aufstellung eines Struktur- und 

Entwicklungsplanes wären ihm operative Aufgaben zu-

gewiesen, für deren Erledigung er nicht in der Lage wäre. 

Hochschulrechtlich beschließt das Rektorat als Kollegi-

um und damit bei entsprechender Größe mit breit gefä-

chertem wissenschatlichem Sachverstand über den 

Struktur- und Entwicklungsplan. Im rechtlichen Ge-

samtgefüge ist dieser Beschluss allerdings nur vorläuig 

und sozusagen nur Entscheidungsgrundlage, da drei 

weitere Instanzen (Senat, Hochschulrat und Ministeri-

um) zur Zustimmung bzw. zur Beschlussfassung berufen 

sind. 

(2) Nach § 19 Abs. 2 Nr. 3 LHG muss der Senat den 

Struktur- und Entwicklungsplänen zustimmen. Er hat 

damit eine Vetoposition. Er kann zwar nicht selbst Abän-

derungen beschließen. Wenn er jedoch seine Zustim-

mung verweigert, ist das Rektorat gehalten, Änderungen 

vorzuschlagen, die im Senat auf Zustimmung stoßen. 

Könnte der Senat den Struktur- und Entwicklungsplan 

gegenüber einer Rektoratsvorlage abändern, so hätte er 

auch Entscheidungskompetenzen über nicht unmittel-

bar wissenschatsrelevante Festlegungen im Struktur- 

und Entwicklungsplan. Derartiges wollte der Gesetzge-

ber ofensichtlich aus guten Gründen vermeiden.

(3) Die Struktur- und Entwicklungsplanung wird un-

ter Beteiligung aller Ebenen der Hochschulorganisation 

erarbeitet. In einem bottom up-Verfahren haben die Fa-

kultäten den ersten Zugrif.45 Nach § 23 Abs. 3 S. 6 Nr. 

1 LHG stellt das Dekanat im Rahmen der vom Land so-

wie von Hochschulrat und Rektorat getrofenen Festle-

gungen den Struktur-und Entwicklungsplan der Fakul-

tät auf. Über die Aufstellung des Struktur- und Entwick-

lungsplans unterrichtet das Dekanat den Fakultätsrat 

(§ 23 Abs. 3 S. 5 LHG). 

In der baden-württembergischen Praxis erfolgt bei 

der Aufstellung der Struktur- und Entwicklungspläne 

durch die Fakultäten eine enge Rückkoppelung der je-

weiligen Fakultätsinstitute und Professuren mit dem De-

kanat. Erst nach diesem internen Abstimmungsprozess, 

auf den sogleich noch einzugehen ist, erfolgt die Zustim-

mung des Fakultätsrates zum Struktur- und Entwick-

lungsplan der Fakultät (§ 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LHG). Auch 

hier gilt: Gegen den Willen des Fakultätsrates kommt 

kein Struktur- und Entwicklungsplan der Fakultät zu 

Stande. Wenn das Gesetz von Zustimmung spricht, so 

bleiben die vielfältigen Abstimmungsprozesse in der Pra-

xis der Hochschulen in Baden-Württemberg, um eben 

diese Zustimmung zu erreichen, ausgeblendet.
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46  Zu den verfassungskonformen Einwirkungsmöglihkeiten des 
Senats auf die Struktur- und Entwiklungplanung: BVerfG 1 BvR 
3217/07 Rn. 68 (Entsheidung über die Grundzüge der Entwik-
lungplanung verfassungsrehtlih niht zu beantanden).

47  Dass das Rektorat sih über ein vom Senat mit guten Argumenten 
geäußertes Meinungsbild in wissenshatsrelevanten Bereihen 
hinweggesetzt hätte, hat es während der langen Zeit, in der der 
Verfasser Rehtsberater der Freiburger Rektoren war, praktish 
nie gegeben.

48  Im Internet auf der Internetseite der Universität Freiburg abruf-

bar; die folgenden Zitate auf S. 5; mit ganz ähnlihen Formulie-
rungen shildert die Einleitung zum Struktur- und Entwiklungs-
plan der Universität Kontanz dessen Ausarbeitung.

49  So etwa für den Zeitraum von 2012-2017 an der Hohshule der 
Medien, Stuttgart, S. 8 f.

50  So die Einführung zum Struktur- und Entwiklungplan der 
Universität Mannheim, der Universität Heidelberg und der Uni-
versität Tübingen.

51  Zur Realisierungsfunktion von Planungen: Würtenberger, Staats-
rehtlihe Probleme politisher Planung, S. 93 f.

(4) Letzteres gibt Veranlassung, danach zu diferen-

zieren, in welchen Bereichen und mit welcher Wirkung 

es Zustimmungserfordernisse gibt. Zustimmung kann, 

um einen Begrif aus der französischen Dogmatik zu be-

mühen, ein „vote bloqué“ bedeuten. In diesem Fall kann 

vom Parlament die Zustimmung zu einem Gesetz oder 

von einer Gemeinde zu einer Planung entweder erteilt 

oder abgelehnt werden. Tertium non datur. Der Hebel 

des Zustimmungserfordernisses kann beim „vote blo-

qué“ nicht dazu benutzt werden, um mit einer Drohung 

der Verweigerung der Zustimmung Nachverhandlungen 

zu veranlassen. 

Zustimmung in der akademischen Kultur der baden-

württembergischen Hochschulen hat einen ganz anderen 

Charakter. Wenn der Senat oder der Fakultätsrat etwa zu 

Struktur- und Entwicklungsplänen zustimmen müssen, 

dann ist dies ein rechtlicher Hebel, der dazu genutzt 

wird, bereits im Vorfeld an der Ausarbeitung der Pla-

nung beteiligt zu werden (sog. Vorwirkung eines Zustim-

mungserfordernisses) oder zu beschließen, dass die Zu-

stimmung erst nach Korrektur oder Modiizierung be-

stimmter Festlegungen in der Planung zu erwarten 

steht.46 Ein hochschulrechtliches Zustimmungserforder-

nis kommt in der Praxis der Hochschulen des Landes 

faktisch einer Beschlussfassungskompetenz gleich. So ist 

es wohl an den meisten Hochschulen üblich, dass der 

Struktur- und Entwicklungsplan mindestens zwei „Le-

sungen“ im Senat erfährt. Diese Praxis und Kultur des 

Diskutierens und Verhandelns ist ein ganz wesentliches 

Element bei auf Konsens und Akzeptanz zielenden 

hochschulinternen Aushandlungsprozessen.47 Wenn 

solches in den Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichts zum Zustimmungserfordernis im Hochschulor-

ganisationsrecht anderer Bundesländer bislang nicht 

hinreichend gewürdigt worden ist, so mag dies an einer 

anderen landesspeziischen Kultur hochschulinterner 

Willensbildung liegen.

(5) Wie diese akademische Kultur unterhalb der nor-

mativen Vorgaben sich entfaltet, ist fast stellvertretend 

für die anderen Landesuniversitäten im Editorial des 246 

Seiten umfassenden Struktur- und Entwicklungsplans 

der Universität Freiburg 2014-201848 ausgeführt. Dieser 

kam in einer „ofenen Dialogkultur“ und in 

„vertrauensvolle(r) und konstruktive(r) Zusammenar-

beit aller Akteure und Gremien“ zustande. Am Anfang 

standen „Strategiegespräche des Rektorats mit den Fa-

kultätsvorständen“. Diese führten zu „Meilensteilen in 

den Bereichen Forschung, Lehre und institutionelle Inf-

rastruktur vor dem Hintergrund der inanziellen Res-

sourcen“. Die vom Rektorat zu entwickelnde Struktur- 

und Entwicklungsplanung wurde sodann „in den uni-

versitären Gremien mehrfach diskutiert“, insbesondere 

auch in der Struktur- und Entwicklungskommission des 

Senats. In ähnlicher Weise wurde die Struktur- und Ent-

wicklungsplanung auch an anderen Hochschulen des 

Landes erarbeitet.49 Der Struktur- und Entwicklungs-

plan der Universität Tübingen kam in „einem umfassen-

den Aushandlungsprozess mit allen Akteuren und Gre-

mien“ zustande. Bei der Erarbeitung des Struktur- und 

Entwicklungsplans der Universität Heidelberg hat man 

„großen Wert auf eine Transparenz des Verfahrens und 

eine intensive Abstimmung innerhalb der universitären 

Gremien gelegt“.50 Ein Mehr an Beteiligung von Fakultä-

ten, Fakultätsräten und Senat ist kaum vorstellbar.

(6) Wie alle Planung zielt auch die Struktur- und Ent-

wicklungsplanung auf Realisierung51 :Der Struktur- und 

Entwicklungsplan einer Universität enthält die wesentli-

chen Eckdaten für die Planung der baulichen Entwick-

lung (§ 16 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 LHG), für die Aufstellung der 

Ausstattungspläne (Nr. 3), den Abschluss von Hochschul-

verträgen und Zielvereinbarungen nach § 13 Abs. 2 LHG 

(Nr. 4), für die Aufstellung des Entwurfs des Haushalts-

voranschlags (Nr. 6), für die Verteilung der für die Hoch-

schule verfügbaren Stellen nach den Grundsätzen von 

§ 13 Abs. 2 LHG ( Nr. 8) sowie für die Entscheidung über 

die Grundstücks- und Raumverteilung nach den Grund-

sätzen des § 13 Abs. 2 LHG (Nr. 9). Über seine Zustim-

mung zum Struktur- und Entwicklungsplan hat der Se-
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52  Wie detailliert ein Struktur- und Entwiklungplan it, zeigt der 
von der Universität Freiburg verabshiedete: umfassende Auf-
tellung von Einnahmen und Ausgaben (S. 162 f.), Maßnahmen 
eizienter Ressourcennutzung (S. 165 f.) baulihe Entwiklung, 
geplante größere Bau- und Sanierungsmaßnahmen (S. 168 f.), 
detaillierte Entwiklungsziele für die Fakultäten mit „Professu-
renplanung“ (S. 176 f.).

53  Würtenberger, Staatsrehtlihe Probleme politisher Pla-
nung, S. 90 f. zur allseits bekannten Vorwirkung der Planausar-
beitung.

54  So ausdrüklih LT-Drs. 15/4684, S. 164.

55  Es liegt also in der Autonomie der Hohshule, ob sie einen 
extern oder extern/intern besetzten Hohshulrat wählt. Zwar 
kommt der extern/intern besetzte Hohshulrat der vom Bundes-
verfassungsgeriht geforderten Beteiligung von Wissenshatlern 
in Leitungsgremien näher als ein bloß extern besetzter Hoh-
shulrat. Damit teht aber noh niht fet, dass der gesetzlihe 
Regelfall eines lediglih extern besetzten Hohshulrates niht mit 
den Vorgaben des landesgrundrehtlihen Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG 
übereintimmt. Denn die Hohshule hat die Autonomie, zwi-
shen beiden Varianten zu wählen. Sie kann dabei auf einen Teil 
ihrer Freiheit von Einlüssen Dritter verzihten.

nat die Road Map für die vorgenannten Bereiche legiti-

miert.52 Dass die Ausführung des Struktur- und Ent-

wicklungsplan in all diesen Bereichen durch das Rektorat 

geschieht, gehört zu den genuinen Aufgaben eines 

Leitungsorgans. 

Davon abgesehen hat der Senat nach 19 Abs. 1 S. 2 

Nr.  4 und 5 LHG das Recht zur Stellungnahme. Auch 

kann er sich über jeden Akt der hochschulinternen Um-

setzung des Struktur- und Entwicklungsplans informie-

ren lassen und dies auf die Tagesordnung von Senatssit-

zungen setzen. Dies bedeutet: Der Senat verfügt mit sei-

nem Zustimmungserfordernis über die große, teils auch 

schon detaillierte Linie der Hochschulentwicklung, das 

Rektorat muss gegebenenfalls dem Senat bei der Umset-

zung der Planung Rede und Antwort stehen. All dies ga-

rantiert efektive Beteiligungsmöglichkeiten des Vertre-

tungsgremiums Senat.

(7) Nach § 20 Abs. 1 S. 4  Nr.  2 LHG beschließt der 

Hochschulrat die Struktur- und Entwicklungspläne so-

wie die Planung der baulichen Entwicklung der Hoch-

schule. Dieser Beschluss des Hochschulrats betrit eine 

Planung, die von den Fakultäten sowie von dem Rektorat 

erarbeitet wurde und die die Zustimmung des Senats ge-

funden hat. Eine derartige Planung zeitigt beträchtliche 

Vor- und Bindungswirkungen.53 Was den Konsens von 

Fakultäten, Senat und Rektorat gefunden hat, nämlich 

ein abgestimmtes und in sich stimmiges Konzept der 

Hochschulentwicklung, kann vom Hochschulrat nicht 

mehr aufgebrochen werden. Bei seiner Beschlussfassung 

ist der Hochschulrat als Kollegialorgan faktisch ohnehin 

nicht in der Lage, die ihm vorgelegten Struktur- und 

Entwicklungspläne neu zu gestalten. Dass dem so auch 

sein soll, ergibt sich aus der Systematik des 

§ 20 Abs. 1 LHG. Dessen S. 1 und 2 bezeichnen allgemein 

die Aufgaben, die dem Hochschulrat übertragen sind: 

Nach § 20 Abs. 1 S. 1 LHG übernimmt der Hochschulrat 

Verantwortung in strategischer Hinsicht und schlägt 

Maßnahmen vor, die der Proilbildung und der Erhö-

hung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dienen. 

Dies ist die Perspektive und sind die Zielsetzungen, die 

der Hochschulrat bei der Beschlussfassung über die 

Struktur- und Entwicklungspläne nach § 20 Abs. 1 S. 4 

Nr. 2 LHG zu verfolgen hat.54 

(8) Der Einluss der Wissenschatler auf die Entschei-

dungen des Hochschulrates hängt von dessen Zusammen-

setzung ab. Nach § 20 Abs. 3 S. 1 LHG besteht der Hoch-

schulrat aus mindestens sechs und höchstens zwölf ex-

ternen Mitgliedern. Dies ist jedoch nicht zwingend. Dass 

sich der Hochschulrat aus internen und externen Mitglie-

dern zusammensetzt, kann, wie bereits erwähnt, durch die 

Grundordnung bestimmt werden (§ 20 Abs. 5 S. 3 LHG).55 

Bei Verabschiedung der Grundordnung wird also über ein 

Stück Hochschulautonomie entschieden. Die Mehrheit 

der Mitglieder des Hochschulrates muss extern sein, also 

außerhalb der Hochschule tätig sein. Die Wissenschat-

ler als interne Mitglieder im Hochschulrat können in 

dieser Konstellation auf dessen Entscheidungen einen 

durchaus beachtlichen Einluss ausüben. In den Diskussio-

nen und anlässlich der Entscheidungen des Hochschulrates 

bringen sie die wissenschatsrelevanten Aspekte zur Gel-

tung und können wissenschatsinadäquaten Entscheidun-

gen entgegenwirken.

(9) Insgesamt gesehen garantieren die organisations-

rechtlichen Vorschriten ein ausgewogenes Maß an wis-

senschatsadäquater und auch demokratischer Legitima-

tion bei der normativen Festlegung der Struktur- und 

Entwicklungspläne der Hochschulen. An der Entwick-

lung der strategischen Ziele wirken das Rektorat, der 

Hochschulrat und das zuständige Landesministerium 

mit. Die hochschulinternen Mitwirkungsrechte der De-

kanate und Fakultätsräte sowie vor allem des Senats ga-

rantieren, dass die Freiheit von Wissenschat, Forschung 

und Lehre im Planungsprozess in wirksamer Weise zur 

Geltung gebracht werden kann.

b) Verfassungsmäßigkeit der Kompetenzen des Rekto-

rats nach § 16 Abs. 3 S. 2 Nrn. 2-10 LHG

Bei der verfassungsrechtlichen Würdigung der Kompeten-

zen des Rektorates nach § 16 Abs. 3 S. 2  Nrn.  2-10 LHG 

muss man auf das Gesamtgefüge der Kompetenzen von 

Rektorat, Senat und auch Hochschulrat abstellen. Für die 

erforderlichen Abwägungen hat das Bundesverfassungs-
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56  BVerfGE 127, 87 LS 2.

gericht folgende Anforderungen an das Gesamtgefüge 

des Hochschulorganisationsrechts entwickelt: Dieses 

„kann insbesondere dann verfassungswidrig sein, wenn 

dem Leitungsorgan substantielle personelle und sachli-

che Entscheidungsbefugnisse im wissenschatsrelevan-

ten Bereich zugewiesen werden, dem mit Hochschulleh-

rern besetzten Vertretungsorgan im Verhältnis hierzu 

jedoch kaum Kompetenzen und auch keine maßgebli-

chen Mitwirkungs- und Kontrollrechte verbleiben.“56 

Die Kompetenzen des Senats und des Rektorates müssen 

also zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Die ver-

hältnismäßige Zuordnung ist erst dann verletzt, wenn 

dem Senat im wissenschatsrelevanten Bereich kaum 

Kompetenzen und keine maßgeblichen Beteiligungsrech-

te verbleiben.

aa) Ein Blick auf die Kompetenzen des Senats

Dem Senat sind wichtige Kompetenzen und maßgebli-

chen Mitwirkungs- und Kontrollrechte zugewiesen: Er 

hat im akademischen Bereich wichtige Beschlusskompe-

tenzen: Wahl der nebenamtlichen Rektoratsmitglieder 

und damit Einwirkungsmöglichkeit auf das Kollegium 

Rektorat ( § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 2), Beschlussfassung über 

Studiengänge, Hochschuleinrichtungen, Fachgruppen 

etc. (Nr. 7), Beschlussfassung über die Festsetzung der 

Zulassungszahlen (Nr. 8), Beschlussfassung über die Sat-

zungen für Hochschulprüfungen etc. (Nr. 9), Beschluss-

fassung über Satzungen für die Benutzung von Hoch-

schuleinrichtungen etc. (Nr. 10), Beschlussfassung über 

die Grundordnung (Nr. 12), Beschlussfassung über die 

Evaluationssatzung (§ 5 Abs. 3 S. 4 LHG). In der Grund-

ordnung, die vom Senat erlassen wird, wird die Gliede-

rung der Universität in Fakultäten und weitere Hochschu-

leinrichtungen geregelt (§ 15 Abs. 6 LHG; vgl. § 8 Grund-

ordnung der Universität Freiburg).

Ergänzend zu diesen Beschlusskompetenzen beste-

hen für zwei wichtige Bereiche Zustimmungsrechte: 

zum Struktur- und Entwicklungsplan (Nr. 3) sowie zu 

den Berufungslisten der Fakultäten (z. B. nach § 24 Abs. 2 

Grundordnung der Universität Freiburg). Und nicht zu-

letzt: An der Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglie-

der ist der Senat maßgeblich beteiligt.

Der Senat hat die Herrschat über die Tagesordnung und 

weitreichende Informationsansprüche. Nach § 19 Abs. 1 

S. 3 LHG ist auf Antrag eines Viertels der Senatsmitglie-

der ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung 

zu setzen. Mit dem gleichen Quorum kann verlangt wer-

den, dass das Rektorat den Senat in Angelegenheiten un-

terrichtet, die in die Zuständigkeit des Senats fallen 

(§ 19 Abs. 3 S. 1 LHG). Darüber hinaus hat jedes Senatsmit-

glied ein Fragerecht und einen Informationsanspruch in 

dem vorgenannten Bereich (§ 19 Abs. 3 S. 2 LHG). Diese 

Ansprüche können notfalls in einem Universitätsverfas-

sungsstreitverfahren durchgesetzt werden. Diese Infor-

mationsrechte und die Herrschat über die Tagesord-

nung garantieren, dass der Senat darüber bestimmt, wel-

che Gegenstände auf umfassender Informationsgrundla-

ge mit dem Rektorat verhandelt und diskutiert werden. 

Wer die Wirklichkeit von Senatssitzungen kennt, weiß 

von durchsetzungsstarken Senatoren zu berichten, die 

auch dann zur Bildung einer dezidierten Meinung bei-

tragen können, wenn lediglich Berichtspunkte auf der 

Tagesordnung stehen. Dass das Meinungsbild im Senat 

vom Rektorat bei seinen Entscheidungen berücksichtigt 

wird, gehört, wie bereits ausgeführt, zu gutem akademi-

schem Brauch.

bb) Die Legitimationswirkung der genehmigten Struk-

tur- und Entwicklungspläne

Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orientiert 

sich an drei Parametern: An ihren Aufgaben, an den verein-

barten Zielen und an ihren Leistungen (§ 13 Abs. 2 S. 1 LHG). 

Die genehmigten Struktur- und Entwicklungspläne sind 

Grundlage der staatlichen Finanzierung der Universität 

(§ 13 Abs. 2 S. 3 LHG). Diese wiederum wird in Hoch-

schulverträgen und Zielvereinbarungen, allesamt unter 

Vorbehalt des Haushaltsgesetzes, geregelt. Über die Mit-

wirkung am Struktur- und Entwicklungsplan gewinnt 

der Senat einen wesentlichen Einluss auf die fachliche, 

strukturelle, personelle, bauliche und inanzielle Ent-

wicklung der Universität. Ist der Struktur- und Entwick-

lungsplan doch die Road Map für die Verwirklichung des 

universitären wissenschatlichen Proils und mittelbar des-

sen Finanzierung durch das Land. 

Dies gilt ebenfalls für Entscheidungen des Rektorats 

über die Verteilung der für die Hochschule verfügbaren 

Stellen und Mittel nach den Grundsätzen des § 13 Abs. 2 LHG 

(§ 16 Abs. 3 S. 2 Nr. 8 LHG). Der Wortlaut des 

§ 13 Abs. 2 S. 7 LHG bindet diese Entscheidungen an den 

Struktur- und Entwicklungsplan der Hochschule, zudem 

an besondere Leistungs- und Belastungskriterien. 

Davon abgesehen kann das Rektorat trotz aller Haus-

haltslexibilisierung nur in begrenztem Umfang Stellen 

und Mittel verteilen, weil diese durch bestehende Bin-

dungen und Zuweisungen über lange Zeiträume hinweg 

festgelegt sind. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Wenn 

Berufungszusagen einzuhalten sind oder der Senat Hoch-

schuleinrichtungen und Zentren beschließt (§ 19 Abs. 1 S. 2 

Nr. 7 LHG), werden hierdurch zugleich auch längerfris-

tige Raum-, Stellen- und Mittelzuweisungen erforder-
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57  So BVerfG 1BvR 3217/07 Rn. 74.
58  Zur Verfassungsmäßigkeit, wenn das Rektorat zum Abshluss 

von Zielvereinbarungen zutändig it, die in ihrem wissenshats-
relevanten Teil an eine vom Senat beshlossene Struktur- und 
Entwiklungplanung gebunden sind: BVerfG 1BvR 3217/07 
Rn. 68.

59  BVerfG-K NVwZ-RR 2001, 587.
60  BVerfG 1 BvR 911/00, 927/00, 928/00 Rn. 152, 154.
61  Wissenshatsrat, Aufgaben, Kriterien und Verfahren des Evalu-

ationsausshusses des Wissenshatsrates, Drs. 4205/14; ebenso 
Gärditz, Hohshulmanagement und Wissenshatsadäquanz, 
NVwZ 2005, 407, 408 f.

62  Wissenshatsrat, Empfehlungen zur Bewertung und Steuerung 
von Forshungsleitungen, Drs. 1656/11, S. 5.

63  So Gärditz, NVwZ 2005, 407, 409 mwN.
64  Vgl. etwa das umfänglihe Kapitel im Struktur- und Entwik-

lungplan der Universität Freiburg, im Internet abrubar, S. 152 f.
65  Vgl. § 2 S. 1 Nrn. 4 und 5 Ordnung der Universität Freiburg 

für das Verfahren der Evaluation von Studium und Lehre vom 
22. 12. 2011, Amtlihe Bekanntmahungen, Jahrg. 42 (2011), 
Nr. 109, S. 976.

66  BVerfG 1 BvR 911/00, 927/00, 928/00 Rn. 177.

lich. In einer solchen Situation nur begrenzter Möglich-

keiten der Verteilung von Mitteln und Stellen muss die 

Wissenschatsfreiheit nicht durch weiterreichende organi-

satorische Vorkehrungen geschützt werden.57 

Nach § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 LHG nimmt der Senat zum 

Abschluss von Hochschulverträgen und Zielvereinba-

rungen (vgl. 13 Abs. 2 S. 3 LHG) Stellung. Auch wenn die 

Zielvereinbarungen in der Praxis bislang keine Rolle 

spielen, so gilt dennoch: Hier indet eine Art von doppel-

ter Beteiligung des Senats statt: Denn die Hochschulver-

träge und Zielvereinbarungen müssen auf Grund der ge-

setzlichen Regelung die Zielsetzungen der genehmigten 

Struktur- und Entwicklungspläne beachten, denen der 

Senat bereits seine Zustimmung gegeben hat.58 Damit ist 

die verfassungsrechtlich gebotene Beteiligung des Se-

nats, ähnlich wie in einer Kammerentscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts gefordert59, gewahrt.

cc)Beteiligung des Senats am Qualitätsmanagement

Nach § 5 Abs. 1 LHG richten die Hochschulen unter der 

Gesamtverantwortung des Rektorats ein Qualitätsma-

nagementsystem ein. Nach § 16 Abs. 3 S. 2 Nr. 5 LHG soll 

ein Qualitätsmanagementsystem der kontinuierlichen 

Bewertung und Verbesserung der Strukturen und Leis-

tungsprozesse dienen. Zu diesem Qualitätsmanagement 

gehört nicht allein, aber auch die Lehr- und For-

schungsevaluation. 

Eine sachadäquate Forschungsevaluation hat aller-

dings ihre Schwierigkeiten. Überzeugende rechtliche 

Vorgaben sind weder vom Gesetzgeber noch von Hoch-

schulsatzungen etc. zu erwarten. Es gilt nach wie vor, 

was das Bundesverfassungsgericht 200460 judiziert hat: 

Wir sind auch wegen der allseits bekannten Wandlungen 

der Rahmenbedingungen wissenschatlicher Forschung 

und wegen der Unterschiede im jeweiligen wissen-

schatsspeziischen Umfeld immer noch im Stadium der 

Diskussion von Praktiken der Wissenschatsevaluation. 

So hat der Wissenschatsrat eine Vielzahl von Kriterien 

der Evaluation von Wissenschat vorgeschlagen, ohne 

vorgeben zu können, ob es Rangordnungen der Kriteri-

en gibt bzw. wie diese im Einzelfall gewichtet werden.61 

Trotz seiner Versuche, die Evaluation wissenschatlicher 

Leistung zu strukturieren und zu rationalisieren, musste 

er jüngst feststellen, „dass viele Wissenschatler … die 

Verfahren der Leistungsmessung und die Formen der 

Mittelallokation mit Unmut betrachten und hinsichtlich 

des Nutzens dieser Verfahren für die Wissenschat zu-

nehmend Skepsis äußern“.62 In solcher Situation vom 

Gesetzgeber inhaltliche Vorgaben für Evaluationsver-

fahren zu verlangen, wäre ein Bärendienst an der 

Wissenschatsfreiheit.

Davon abgesehen ist sehr zweifelhat, ob es zielfüh-

rend sein kann, die Verteilung von Forschungsmitteln 

einem bestimmenden Einluss der Forscher zu überant-

worten. Ihnen fehlt die hinreichende persönliche Distanz 

zum Entscheidungsgegenstand, so dass Fehlallokationen 

zu befürchten sind.63 Es bedarf damit einer distanzierten, 

aber dem Forschungsbereich doch verbundenen Mode-

ration und Organisation. Für die Verteilung der For-

schungsmittel kann damit nur das Rektorat zuständig 

sein.

Davon abgesehen ist der Senat durchaus an der Ent-

wicklung des Qualitätsmanagementsystems beteiligt ist. 

Über die Beteiligung an der Verabschiedung des Struk-

tur- und Entwicklungsplans wirkt der Senat auch an der 

Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems mit.64 

Nicht zuletzt erlassen die Hochschulen nach 

§ 5 Abs. 3 S. 4 LHG Evaluationssatzungen. Der Senat ist 

also als Satzungsgeber in der Lage, die internen Evaluati-

onsverfahren zu gestalten.65 In diesen Evaluationssat-

zungen kann zum Beispiel vom Satzungsgeber Senat ge-

regelt werden, dass und auch wie Evaluationen Grundla-

ge leistungsorientierter Mittelverteilung sind. Auch nach 

Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist durch die Be-

teiligung des Senats „die erforderliche Einbeziehung von 

wissenschatlichem Sachverstand gewährleistet“.66 Es be-

steht damit auch insoweit keine Gefahr wissen-

schatsinadäquater Entscheidungen.
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67  Wissenshatsrat, Empfehlungen, aaO. S. 6; anders ohne Be-
gründung Koh, Leitungsorientierte Professorenbesoldung, 
2010, S. 86, wobei Verfasserin die Gewährung von Leitungsbe-
zügen gleihwohl für verfassungswidrig hält, wenn der Staat die 
Qualität von Wissenshat beurteilt (S. 136 f.).

68  BVerfG Urteil vom 14. 2. 2012 2 BvL 4/10.
69  BVerfG 2 BvL 4/10 Rn. 161.
70  BVerfG 2 BvL 4/10 Rn. 159.
71  Zu diesem Erfordernis: BVerwGE 73, 263, 268; kritish Shlaih/

Korioth, Das Bundesverfassungsgeriht, Rn. 489 mwN.

c) Verfassungsmäßigkeit der besoldungsrechtlichen 

Kompetenzen des Rektorats nach § 16 Abs. 3 S. 2 

Nrn. 11-14 LHG

§ 16 Abs. 3 S. 2 Nrn. 11-14 LHG weist dem Rektorat die 

Kompetenz zu, über Leistungsbezüge sowie Forschungs- 

und Lehrzulagen zu entscheiden. Die Festsetzung von 

Leistungsbezügen, etwa aus Anlass von Berufungsver-

handlungen, gehört seit jeher zu den staatlichen Aufga-

ben. In historischer Perspektive war die Professorenbe-

soldung nie eine Angelegenheit, die korporationsrecht-

lich von den Wissenschatlern einer Hochschule (mit) zu 

entscheiden war. Diese staatliche Aufgabe ist dem Rekto-

rat übertragen worden, das die entsprechenden Ent-

scheidungen nach den beamten- und dienstrechtlichen 

Vorgaben zu trefen hat. Konsequenter Weise bindet 

§ 16 Abs. 3 S. 2 Nrn. 11-14 LHG die vom Rektorat als Kol-

legialorgan zu entscheidenden besoldungsrechtlichen 

Zulagen an § 38 Abs. 1 und § 60 LBesGBW. 

Diese Dezentralisierung der Vergabe von Leistungs-

bezügen sowie von Forschungs- und Lehrzulagen er-

möglicht ein höheres Maß an Hochschulautonomie, als 

wenn die Vergabe dieser Bezüge und Zulagen durch das 

Ministerium erfolgen würde. Das Rektorat ist ein Kolle-

gialorgan, das, legitimiert durch Wahlen, die LBVO zu 

vollziehen hat. Diese „Kollegialität“ gewährleistet „wis-

senschats- und leistungsrelevante Richtigkeit“ deutlich 

besser als die Entscheidung einer Landesbehörde. 

Davon abgesehen ist äußerst zweifelhat, ob die Ver-

gabe von Leistungsbezügen sowie von Forschungs- und 

Lehrzulagen wissenschatsrelevant im Sinne der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 5 Abs. 3 S. 2 GG 

sein kann. Derartige über die normale Besoldung hinausge-

hende Zulagen honorieren zwar persönlichen Einsatz 

und überdurchschnittliche Leistungen. Die Forschungs-

freiheit steht aber nicht in deren Fokus. Diese wird weder 

durch besondere inanzielle Zuwendungen optimiert 

noch gar beeinträchtigt. Dies ist vom Wissenschatsrat 

klar formuliert worden: „Zusätzliche externe, vor allem 

monetäre wettbewerbliche Impulse, die durchsetzungs-

stärkeren Forschenden ein höheres Einkommen …. ver-

sprechen, sind nicht erforderlich, um die Forschungs-

leistung zu steigern“.67 Wer Gegenteiliges behaupten 

wollte, verkennt die persönliche Motivation, die For-

schung voranbringt.

Dem steht die Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts zur Verfassungswidrigkeit der W 2-Besoldung 

in Hessen nicht entgegen.68 Streitgegenstand dieser Ent-

scheidung war allein, ob die hessische W 2-Besoldung 

mit Art. 33 Abs. 5 GG in Einklang stehe, weil sie nicht 

dem Alimentationsprinzip und der amtsangemessenen 

Besoldung genüge. Lediglich in einem obiter dictum hat 

das Bundesverfassungsgericht allerdings die hese ent-

wickelt, es bedürfe einer wissenschatsadäquaten Ausge-

staltung der Gewährleistung von Leistungszulagen.69 In 

formelhater Übernahme früherer Rechtsprechung zur 

Absicherung der Wissenschatsfreiheit wird behauptet, 

eine wissenschatsadäquate Ausgestaltung der Vergabe 

von Leistungszulagen schütze die Freiheit der Wissen-

schat und damit auch den einzelnen Wissenschatler 

vor wissenschatsinadäquaten Entscheidungen.70 War-

um sich dies so verhält, bleibt ohne Begründung, – und 

lässt sich auch nicht ausreichend begründen. Denn wie 

bereits bemerkt: Das Ausmaß von Wissenschatsfreiheit 

hängt nicht von den Dienstbezügen des Professors ab. 

Dass es sich hier um ein bloßes obiter dictum handelt, 

erhellt sich daraus, dass die Wissenschatsfreiheit nicht 

in den Leitsätzen71 der Entscheidung thematisiert wird, 

dass dem Gesetzgeber keinerlei Hinweise zur prozedura-

len Absicherung gegeben werden und dass im Subsumti-

onsteil der Entscheidung nicht auf Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG 

Bezug genommen wird.

4. Verfassungsmäßigkeit der Rechte des Senats bei Wahl 

und Abberufung der hauptamtlichen Rektoratsmitglie-

der nach § 18 Abs. 1 – 3, Abs. 5 S. 1 und S. 4, § 19 Abs. 2 

Nr. 1, 2 LHG

a) Zur Wahl

Die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder 

erfolgt in einem gestuten Verfahren:

Nach § 18 Abs. 1 S. 1 LHG wird eine Findungskom-

mission zur Vorbereitung der Wahl eines hauptamtli-

chen Rektoratsmitglieds eingesetzt. Diese Findungs-

kommission beschließt einen Wahlvorschlag, der des 

Einvernehmens des Wissenschatsministeriums bedarf. 

Sodann wählen Hochschulrat und Senat in gemeinsamer 

Sitzung die hauptamtlichen Rektoratsmitglieder 

(§ 18 Abs. 2 S. 2 LHG). Auf Verlangen eines der beiden 

Wahlgremien, also auch des Senats, werden weitere Be-

werber in den Wahlvorschlag aufgenommen, sofern das 

Wissenschatsministerium sein Einvernehmen erteilt. 

Die Quoren für die Wahl regelt § 18 Abs. 2 S. 4-6 LHG. 

Wird die in den ersten beiden Wahlgängen erforderliche 
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72  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 84.
73  Das BVerfG, aaO. hat es niht für ausreihend erahtet, wenn nur 

zwei von elf timmberehtigten Mitgliedern in der Findungskom-
mission vom Senat betimmt werden, – ein Missverhältnis, von 
dem die baden-württembergishe Regelung weit entfernt it.

74  BVerfG 1 BvR 3217/07 Rn. 95.

75  In BVerfG 1 BvR 911/20, 927/00, 928/00 Rn. 188 wird die Ab-
wahlmöglihkeit einer 2/3 Mehrheit von Senatsmitgliedern für 
verfassungskonform erahtet.

76  Vgl. unter II., 3b, aa.
77  BVerfG 1 BvR 3217/07, LS 2.

Mehrheit nicht erreicht, reicht im dritten Wahlgang die 

einfache Mehrheit der Stimmen jeweils beider Wahlgre-

mien. Scheitert eine Wahl, wird ein Wahlpersonengremi-

um eingesetzt, das aus der gleichen Zahl von externen 

Mitgliedern des Hochschulrates und von Mitgliedern 

des Senats besteht. Gewählt ist, wer die Mehrheit der 

Stimmen in diesem Gremium erhält (zu den Modalitä-

ten: § 17 Abs. 3 S. 4 LHG).

Eine Findungskommission hat, wie vom Bundesver-

fassungsgericht betont72, einen maßgeblichen Einluss auf 

die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder. Daher 

müssen die an der Hochschule tätigen Wissenschatler 

in der Findungskommission ausreichend gewichtig re-

präsentiert sein. Dem wird dadurch Rechnung getragen, 

dass der Findungskommission die gleiche Zahl an Mit-

gliedern aus Senat und Hochschulrat angehören müssen 

(§ 18 Abs. 1 S. 2 LHG). Durch diese paritätische Beset-

zung hat der Senat auch dann ausreichende Mitwir-

kungskompetenzen, wenn dem Leitungsorgan gewichti-

ge wissenschatsrelevante Befugnisse zugewiesen sein 

sollten.73 

Gegen die Quoren des Wahlverfahrens ist verfas-

sungsrechtlich nichts zu erinnern. Die Senatsmitglieder 

haben Blockademöglichkeiten, um die Wahl eines ihnen 

nicht genehmen Kandidaten zu verhindern. Entschei-

dend ist: Gegen den Willen der Repräsentanten des Se-

nats kann kein hauptamtliches Rektoratsmitglied ge-

wählt werden. 

Auch die Mitwirkung des Ministeriums am Wahlver-

fahren begegnet keinen verfassungsrechtlichen Beden-

ken. Das Ministerium muss sein Einvernehmen mit dem 

Kandidaten erklären, weil der hautamtliche Rektor auch 

für den Vollzug staatlicher Aufgaben zuständig ist.

b) Zur Abberufung

Die Abberufung bzw. Abwahl als actus contrarius zur 

Wahl ist in § 18 Abs. 5 S. 1 und 4 LHG geregelt: Im wech-

selseitigen Einvernehmen können Hochschulrat, Senat 

und Wissenschatsministerium das Amt eines haupt-

amtlichen Rektoratsmitglieds vorzeitig beenden. Im 

Senat und im Hochschulrat ist hierfür eine 2/3 Mehrheit 

erforderlich. 

Ob dieses Quorum den verfassungsrechtlichen An-

forderungen genügt, erscheint fraglich. Denn nach An-

sicht des Bundesverfassungsgerichts stößt es auf erhebli-

che Bedenken, wenn die abstimmenden Wissenschatler 

nicht in der Lage sind, das Quorum von 2/3 Dritteln im 

Senat zu erreichen.74 In aller Regel wird dieses Quorum 

im Senat von der Gruppe der Hochschullehrer (auch 

wenn man die Dekane hinzuzählt) nicht erreicht. Dies 

macht die „Abwahlregelung“ im LHG gleichwohl nicht 

verfassungswidrig. Denn das vom Bundesverfassungsge-

richt geforderte 2/3 Quorum für die Wissenschatler gilt 

nur unter besonderen Voraussetzungen75: Die wissen-

schatsrelevanten Entscheidungen müssen größtenteils 

bei den hauptamtlichen Rektoratsmitgliedern bzw. beim 

Rektorat konzentriert sein, dem Senat dürfen, abgesehen 

von einigen wenigen Beschluss- oder Zustimmungs-

rechten, nur Informations- oder Benehmensrechte zu-

stehen. Gerade dies ist aber bei der Kompetenzvertei-

lung zwischen Senat und Rektorat nicht der Fall. Dem 

Senat stehen, wie ausgeführt76, zahlreiche Beschluss-

kompetenzen und Zustimmungsrechte zu. 

Auch ist nicht verfassungswidrig, dass das zuständige 

Ministerium an der vorzeitigen Beendigung des Amtes 

eines hauptamtlichen Rektors mitwirkt. Dieses Mitwir-

kungsrecht ist dadurch gerechtfertigt, dass das haupt-

amtliche Rektoratsmitglied auch staatliche Aufgaben zu 

vollziehen hat, die, jedenfalls zum Teil, vor der Hoch-

schulreform vom Ministerium wahrgenommen wurden. 

Wegen dieses Kondominiums zwischen Ministerium 

bzw. Land und Rektorat bestehen keine Bedenken an der 

Mitwirkung des Ministeriums bei der Beendigung des 

Amtes eines hauptamtlichen Rektoratsmitglieds. Dieses 

Mitwirkungsrecht wird dann verfassungskonform aus-

geübt, wenn das Ministerium zur Ansicht gelangt, die 

Vertrauensbasis zwischen dem hauptamtlichen Rekto-

ratsmitglied und dem Rektorat sei entfallen.

c) Würdigung der Regelungen über Wahl und Abberu-

fung im hochschulrechtlichen Gesamtgefüge

Würdigt man die Regelungen der Wahl und Abberufung 

der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder im hochschul-

rechtlichen Gesamtgefüge: Nach der hochschulorganisa-

tionsrechtlichen je desto-Formel des Bundesverfas-

sungsgerichts muss die Mitwirkung des Vertretungsor-

gans an der Bestellung und Abberufung der 

(hauptamtlichen) Leitungsorgane desto stärker sein, „je 

mehr, je grundlegender und je substantieller wissen-

schatsrelevante personelle und sachliche Entschei-



O R D N U N G  D E R  W I S S E N S C H A F T  1  ( 2 0 1 6 ) ,  1 – 1 81 6

dungsbefugnisse dem Vertretungsorgan der akademi-

schen Selbstverwaltung entzogen und einem Leitungsor-

gan zugewiesen werden“.77 Im Gesamtgefüge des 

baden-württembergischen Hochschulorganisationsrechts 

zeigt sich eine verfassungskonforme Austarierung zwi-

schen den Kompetenzen von Senat, Hochschulrat und 

Rektorat einerseits und den Bestellungs- und Abberu-

fungsregelungen der (hauptamtlichen) Rektoratsmitglie-

der andererseits. 

Die Mitwirkungsrechte des Landes sind durch das 

Kondominium zwischen Land und Hochschule gerecht-

fertigt. Bei den erforderlichen Quoren liegt zum einen 

ein hinreichendes Gewicht beim Senat als Organ der 

akademischen Selbstverwaltung. Zum anderen bestehen 

nicht zu unterschätzende Möglichkeiten wissenschats-

relevanter Einlussnahme im Hochschulrat, soweit er 

auch interne Mitglieder umfasst. Soweit der Hochschul-

rat nur durch externe Mitglieder gebildet wird, haben 

die Repräsentanten des Senats jedenfalls durch ihre Blo-

ckademöglichkeiten einen entscheidenden Einluss auf 

die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder. Bei 

der Abberufung eines hauptamtlichen Rektoratsmit-

glieds haben der Senat und die in ihm repräsentierten 

Wissenschatler deutlich geringere Einlussmöglichkei-

ten. Dies erscheint noch verfassungskonform, weil der 

Senat auf wissenschatsrelevante Entscheidungen, wie 

ausgeführt, beträchtliche Einlussmöglichkeiten hat. 

III. Abschließende Würdigung

Eine abschließende Würdigung des im LHG geregelten 

wissenschatsorganisatorischen Gesamtgefüges ergibt: 

Die Zuweisung von Entscheidungsbefugnissen an die 

Leitungsorgane ist inhaltlich begrenzt und organisato-

risch so abgesichert, dass eine strukturelle Gefährdung 

der Wissenschatsfreiheit ausscheidet. Außerdem orien-

tiert sich die akademische Praxis der Leitungs- und Ver-

tretungsorgane ganz selbstverständlich an einer verfas-

sungskonformen Ausübung der ihnen zugewiesenen 

Kompetenzen und Rechte verfahrensmäßiger Beteili-

gung.

Das zweite Hochschulrechtsänderungsgesetz von 

2005 und das dritte Hochschulrechtsänderungsgesetz 

von 2014 verfolgen zwei Leitziele: zum einen eine Stär-

kung der Leitungsorgane durch Übertragung vormals 

staatlicher Aufgaben, zum anderen eine Stärkung der 

Hochschulautonomie durch Auhebung von Fachauf-

sicht sowie durch Haushaltsglobalisierung und leis-

tungsbezogene Mittelverteilung. In vielen Bereichen er-

folgt nunmehr eine von Hochschule und Land koopera-

tive, auf Verständigung angelegte Kompetenzausübung. 

Die Hochschulautonomie ist zudem dadurch gestärkt, 

dass von den Hochschulen darüber entschieden wird, ob 

sie hochschulinterne Mitglieder in den Hochschulrat ent-

senden, und dass sie regeln können, ob neben dem De-

kan vier weitere Prodekane und neben dem Rektor fünf 

weitere Prorektoren Sitz und Stimme im Dekanat bzw. 

im Rektorat haben. Durch Ausschöpfen der hochschul-

rechtlichen Höchstzahl haben es die Hochschulen in der 

Hand, ihre kollegialen, mit Stimmenmehrheit entschei-

denden Leitungsorgane wissenschatspluralistisch zu-

sammenzusetzen. So können in die Beschlüsse der Lei-

tungsorgane innerhalb der Wissenschat bestehende Un-

terschiede mit gefächertem wissenschatlichem Sachver-

stand und sachverständig eingebracht werden.

Das organisatorische Gesamtgefüge der Fakultäten 

lässt keine strukturellen Gefährdungen der Wissen-

schatsfreiheit befürchten. Das Vertretungsorgan Fakul-

tätsrat hat auf die Wahl des Dekans und der Prodekane 

einen bestimmenden Einluss. Dies gilt ebenfalls für die 

Abwahl des Dekans, die eine Zweidrittelmehrheit des 

Fakultätsrats erfordert. Wissenschatsinadäquate Ent-

scheidungen des Dekanats sind schon deshalb nicht zu 

befürchten: Das Dekanat muss den Fakultätsrat regelmä-

ßig über wichtige wissenschatsrelevante Entscheidun-

gen unterrichten, was sich nach gutem akademischem 

Brauch mit einer Meinungsbildung im Fakultätsrat ver-

bindet. Es ist fast schon ein ungeschriebener hochschul-

rechtlicher Grundsatz, dass das Dekanat an jenes rückge-

bunden ist, was mehrheitlich im Fakultätsrat geäußert 

wurde. Ein wesentliches Steuerungsinstrument des Fa-

kultätsrates ist seine Zustimmung zum Struktur- und 

Entwicklungsplan. Dieses Zustimmungserfordernis er-

möglicht es dem Fakultätsrat, die Eckdaten der mittel-

fristigen Entwicklung der Fakultät festzulegen. In die-

sem ist etwa geregelt, mit welcher Funktionsbeschrei-

bung freiwerdende Professuren auszuschreiben sind. 

Was den Haushalt betrit, so legt er fest, welche Stellen 

und Mittel von der Fakultät benötigt werden. Nicht zu-

letzt trit der Fakultätsrat mit dem Votum über Beru-

fungsvorschläge, über die Studien- und Prüfungsord-

nungen sowie über ihre innere Struktur zentrale wissen-

schatsrelevante Entscheidungen.

Das Rektorat ist das zentrale Leitungsorgan der Univer-

sität. Seine Zuständigkeiten zur Leitung der Hochschule 

teilt es mit dem Senat, mit dem Hochschulrat und mit dem 

Wissenschatsministerium. Im Rahmen der Zuständig-

keitsverteilung hat der Senat wichtige Beschlusskompeten-

zen: Wahl der nebenamtlichen Rektoratsmitglieder, Be-

schlussfassung über Studiengänge, Hochschuleinrichtungen, 

Fachgruppen etc., Beschlussfassung über die Festsetzung der 

Zulassungszahlen, Beschlussfassung über die Satzungen für 

Prüfungen, Beschlussfassung über die Grundordnung, und 

nicht zuletzt Beschlussfassung über die Evaluationssatzung. 
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Über die Grundordnung regelt der Senat zu dem die 

Gliederung der Universität in Fakultäten, Hochschulein-

richtungen oder Zentren. Zum Struktur-und Entwick-

lungsplan, dem zentralen Dokument zum Proil, zur Ge-

staltung und zur Entwicklung der Hochschule, hat der 

Senat ein Zustimmungsrecht ebenso wie zu den Beru-

fungslisten von Fakultäten gemäß der Grundordnung. 

In der akademischen Praxis kommt der Struktur- und 

Entwicklungsplan unter intensiver Beteiligung aller 

Vertretungsorgane zustande. 

Gewiss hat das Rektorat als Leitungsorgan im Wis-

senschatsbereich gewichtige Entscheidungskompeten-

zen, wie etwa den Abschluss von Hochschulverträgen 

und Zielvereinbarungen, die Aufstellung des Entwurfs 

des Haushaltsvoranschlags oder die Verteilung der ver-

fügbaren Stellen und Mittel. Mit diesen Entscheidungen 

des Rektorats wird jedoch nur jenes ausgeführt, was be-

reits im Struktur- und Entwicklungsplan vorverfügt ge-

wesen ist. Dem hat der Senat zugestimmt und konnte bei 

der Erteilung seiner Zustimmung auf die Eckpunkte der 

Hochschulentwicklung Einluss nehmen. Auch über sei-

ne Herrschat über die Tagesordnung und sein weit rei-

chendes Informationsrecht ist der Senat in der Lage, die 

Ausarbeitung der Struktur- und Entwicklungsplanung 

durch das Rektorat frühzeitig und Einluss nehmend zu 

begleiten. Mit diesem Bündel an vielfältigen Kompeten-

zen hat der Senat ganz erhebliche Steuerungsmöglich-

keiten hinsichtlich aller Entscheidungen, die wissen-

schatsrelevant sind.

Die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder 

kann nicht gegen den Willen des Senats geschehen. Der 

Senat hat eine starke verfahrensmäßige Stellung, die es 

hindert, dass ein hauptamtliches Rektoratsmitglied der 

Hochschule aufgezwungen wird. Über die Wahl der wei-

teren Rektoratsmitglieder entscheidet der Senat eigen-

ständig. Schwächer ist allerdings die Stellung des Senats 

bei der Abberufung von hauptamtlichen Rektoratsmit-

gliedern. Dies kann aus zwei Gründen hingenommen 

werden: Zum einen kann der Senat, wie ausführlich be-

gründet, an wesentlichen wissenschatsrelevanten Ent-

scheidungen bestimmend mitwirken. Zum anderen 

bleibt ein Rektoratsmitglied, das das Vertrauen des Sena-

tes verloren hat, gleichwohl in Mehrheitsentscheidungen 

des Rektorats eingebunden.

Bei einer Gesamtbilanz führt dieses neue Steuerungs-

modell zu einem substantiellen Gewinn an Hochschulau-

tonomie. Die Leitungsorgane der Hochschulen nehmen 

nun dezentral und in Verantwortung gegenüber ihrer Hoch-

schule Aufgaben waren, die bislang zentralistisch aus dem 

„hochschulfernen Stuttgart“ vollzogen wurden. Diese neue 

Sachnähe der Aufgabenerfüllung verbessert die Möglich-

keiten zu wissenschatsadäquaten Entscheidungen.

Im Ergebnis orientieren sich die zentralen organisati-

onsrechtlichen Vorschriten des LHG an einer Balance 

von starker Leitung auf der einen Seite und weit reichen-

den Mitwirkungs- und Zustimmungsrechten der Vertre-

tungsorgane auf der anderen Seite. Diese Balance gestat-

tet es der Hochschulleitung, Proil und Entwicklung der 

Hochschule voranzubringen, und den Vertretungsorga-

nen, die wissenschatsrelevanten Entscheidungen mitzu-

gestalten und die Hochschule vor wissenschatsfremden 

Entscheidungen zu schützen. Das Rektorat kann und 

muss in umfassenden Aushandlungs- und Zustim-

mungsverfahren mit allen Gremien und Akteuren die 

erforderliche Führungsverantwortung übernehmen.

Thomas Würtenberger ist Professor an der Albert-Lud-

wigs-Universität Freiburg und Leiter der Forschungs-

stelle für Hochschulrecht und Hochschularbeitsrecht.
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I. Ausgangslage und normative Rahmenbedingungen

Freude und Erleichterung machen sich breit. Nach Jah-

ren schulischer Mühen dokumentiert das Abiturzeugnis 

den wohlverdienten Abschluss des Schülerdaseins und 

weist zugleich die Richtung für den weiteren persönli-

chen und berulichen Lebensweg.2 Die Studienaufnah-

me ist dabei für einen großen Teil der nunmehr attestiert 

„Hochschulzugangsberechtigten“ der bevorzugte Weg in 

ein küntiges Berufsleben.3 Das gilt insbesondere für 

diejenigen Berechtigten, deren Durchschnittsnote der 

Hochschulzugangsberechtigung (HZB) sogar eine „1“ 

vor dem Komma aufweist. Der Nachkommastelle wird 

dabei häuig – jedenfalls zunächst – keine besondere 

Bedeutung beigemessen. Das wird sich jedoch schnell 

ändern und den Blick des Abiturienten oder der Abituri-

entin auf die rechtlichen Instrumentarien lenken, die 

Gegenstand dieses Beitrags sind. Zunächst bewirkt die 

erreichte Spitzennote „1“ jedenfalls, dass sich Großeltern 

aufgerufen sehen, das Enkelkind in eine Reihe mit Goe-

the und Einstein zu stellen. Auch Eltern erkennen, dass 

langgehegte familiäre Zukuntsplanungen eine reale 

Form gewinnen könnten. Ist es nicht höchst schwierig, 

einen Nachfolger für die im ländlichen Bereich ohne 

Großstadtnähe etablierte Allgemeinarztpraxis zu in-

den? Drängt es sich deshalb nicht auf, die Praxisnachfol-

ge innerhalb der Familie zu inden, zumal entsprechende 

Interessen und fachliche Neigungen des Sohnes oder der 

Tochter schon zu Schulzeiten hervorgetreten sind? Ähn-

liche Überlegungen dürten dem Apotheker, dem Part-

ner einer „gut aufgestellten“ Unternehmensberatung 

oder dem Mitglied der Leitungsebene in einem familien-

geführten mittelständischen Unternehmen ebenfalls 

nicht fremd sein. Sie stimmen nicht selten mit den 

Berufszielen und Lebensplanungen des Abiturienten 

überein.4 

Die nähere Befassung damit, die verständlich moti-

vierten Studienwünsche zeitnah in dem heutigen Verga-

besystem für Studienanfängerplätze umzusetzen, lässt 

jedoch alsbald dunkle Wolken aufziehen. Das gilt für die 

stark nachgefragten und deshalb in das bundesweite 

zentrale Vergabeverfahren bei der Stitung für Hoch-

schulzulassung5 einbezogenen Studiengänge (Human-)

Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie in 

besonderer Weise. Die Durchschnittsnote (DN) ist hier 

die erste Säule der Auswahl unter den in hoher Zahl um 

einen solchen Studienplatz nachsuchenden Bewerbern. 

So lag die Auswahlgrenze für einen Studienanfänger-

platz im Studiengang Medizin im Wintersemester (WS) 

2015/2016 in der Abiturbestenquote (nach Abzug von 

Sonderquoten sind dies 20 v. H. der zu vergebenden Stu-

dienanfängerplätze) je nach dem Land, in dem die HZB 

erworben wurde, bei 1,0 bzw. 1,1. Für den Studiengang 

Zahnmedizin lag die Auswahlgrenze in dieser Quote für 

dieses Bewerbungssemester zwischen 1,1 und 1,4; ähnli-

che Auswahlgrenzen ergaben sich für das Studium der 
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1  Der Beitrag gibt ausshließlih die persönlihe Aufassung des 
Autors wieder. Sämtlihe auf das Internet bezogenen Nahweise 
beziehen sih, wenn niht anders erwähnt, auf den Abfragezeit-
punkt 10.10.2015. Werden im Folgenden Personenbezeihnungen 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglih in der männlihen 
oder weiblihen Form verwendet, so shließt dies das jeweils 
andere Geshleht mit ein.

2  Bezogen auf die Bundesrepublik Deutshland waren dies im Jahre 
2014 insgesamt 432.677 Shülerinnen und Shüler, davon 76,7 v. 
H. als Inhaber der allgemeinen oder fahgebundenen Hohshul-
reife, vgl. Statitishes Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 064 vom 
25.2.2015, www.detatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemittei-
lungen/2015/02/ PD15_ 064_ 211. html.

3  Die Studienanfängerquote in Deutshland lag im Jahre 2014 
bei 57,3 v. H. des jeweiligen Geburtsjahrgangs, vgl. vorläuige 
Ergebnismitteilung nah Statitica, http://de.tatita. com/tatitik/ 

daten/tudie/72005/umfrage/entwiklung-der-tudienanfaenger-
quote/, ausführlih auh: Statitishes Bundesamt Fahreihe 11 
Reihe 4.3.1 „Bildung und Kultur, Nihtmonetäre hohshultatiti-
she Kennzahlen 1980 – 2013, www.detatis.de/DE/Publikationen/ 
hematish/ BildungForshungKultur/Hohshulen/ Kennzahlen-
Nihtmonetaer2110431137004. pdf?-blob= publicationFile. Da-
nah lag der Anteil der Studienanfänger an der alterspeziishen 
Bevölkerung insgesamt im Jahre 2013 bei 48,8 v. H.; der Anteil 
der Studienanfänger betrug insgesamt 45,8 v. H. der tudienbe-
rehtigten Shulabgänger mit allgemeiner und fahgebundener 
Hohshulreife und Fahhohshulreife.

4  Beipiele in Anlehnung an den entprehenden Vortrag in ge-
rihtlihen Zulassungstreitigkeiten bzw. in dabei vorgelegten sog. 
Motivationsshreiben bei den Bewerbungen um einen kapazitäts-
begrenzten Studienplatz in einen Matertudiengang.

5  Im Folgenden: Stitung.
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6  Vgl. Übersiht der Stitung für Hohshulzulassung zum WS 
2015/2016 (Stand: 12.8. 2015), http://www.hohshultart.de/
ileadmin/downloads/NC/wise2015_16/nc_alle_ws15.pdf.

7  Vgl. FAZ.net „Abitur: Einser-Inlation und Notenungerehtig-
keit“, http://www.faz.net/aktuell/ beruf-hance/campus/abitur-
einser-inlation-und-noten-ungerehtigkeit-13640220.html.

8  Vgl. Art. 10 Abs. 1 S. 2 des Staatsvertrages über die Errihtung 
einer gemeinsamen Einrihtung für Hohshulzulassung vom 
5.6.2008 – StV 2008.

9  Für das WS 2015/2016 lag hier die Grenznote des letzten zum 
Studierfähigkeittet eingeladenen Bewerber im Studiengang 

Medizin bei 1,2 und im Studiengang Zahnmedizin bei 1,6; vgl. 
https://medicampus.uni-muenter.de/7274.html. Hinzutritt das 
Erfordernis der Nennung dieser Hohshule in der 1. Ortpräfe-
renz des Zulassungsantrags bei der Stitung.

10  Vgl. www.uni-muenter.de/tudium/bewerbung/bew_oert-
lih_auswahl_ws_1415.html . Zu den Auswahlgrenzen des SS 
2015 vgl. www.uni-muenter.de/tudium/ bewerbung/ bew_ 
oertlih_auswahl_ss_15.html.

11  Vgl. VG Münter, Beshlüsse vom 17.11.2010 – 9 L 512/10 – und 
vom 3.11.2011 – 9 L 417/11 –, jeweils juris.

Tiermedizin (zwischen 1,2 und 1,6) und der Pharmazie 

(zwischen 1,1 und 1,6).6 Diese – über die Jahre jedenfalls 

nicht geringer gewordenen – Anforderungen in der Abi-

turbestenquote verdeutlichen, dass unter den heutigen 

schulischen Gegebenheiten eine HZB im „Einserbe-

reich“ nicht mehr nur einen exklusiven Kreis schmückt, 

sondern dieser schulische Erfolg mit einer hohen Zahl 

von Mitstreitern geteilt wird. Nach Angaben der Kultus-

ministerkonferenz (KMK) für das Abschlussjahr 2013 lag 

der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit einer Abi-

turnote von 1,0 bis 1,9 je nach Bundesland zwischen 15,6 

v. H. (Niedersachsen mit einem Notenmittel von 2,61) 

und 37,8 v. H. (hüringen mit einem Notenmittel von 

2,17).7 Aber nicht nur in der Quote der Abiturbesten sind 

die Anforderungen dafür, sofort oder jedenfalls ohne 

eine lange Wartezeit das gewünschte medizinische oder 

pharmazeutische Studium aufnehmen zu können, hoch. 

Die Durchschnittsnote der HZB ist nämlich nicht weni-

ger von Bedeutung für die Beteiligung an dem sog. Aus-

wahlverfahren der Hochschule (AdH), in welchem (nach 

Abzug der Sonderquoten) 60 v. H. der in den Studien-

gängen Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Phar-

mazie zu vergebenden Studienanfängerplätze ausge-

bracht werden. In diesem Verfahren muss der Grad der 

schulischen Qualiikation nach normativer Anordnung8 

den maßgeblichen Einluss auf die Auswahlentschei-

dung haben. Die Hochschulen sind hier lediglich befugt, 

bei der zu bildenden Rangfolge innerhalb dieser Quote 

zusätzliche – in Punktwerte einmündende – Auswahl-

kriterien neben der aus der HZB folgenden Qualiikati-

on zu berücksichtigen. Diese können je nach Landes-

recht und Hochschule u. a. sein: die Gewichtung von 

Einzelnoten der HZB, das Ergebnis eines fachspezii-

schen Studierfähigkeitstests, neben dem schulischen Ab-

schluss absolvierte Berufsausbildungen und -tätigkeiten, 

das Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder Verbindun-

gen der vorgenannten Merkmale. Nicht sämtliche Be-

werber haben eine reale Chance, im AdH einen Studien-

platz zu erhalten. Eine Einladung zu Auswahlgesprächen 

der Hochschule oder zu dortigen Studierfähigkeitstests 

erhält nämlich – neben anderen Anforderungen, etwa 

der Ortspräferenz – regelmäßig nur derjenige, der zu der 

Gruppe der Abiturbesten gehört und nicht bereits über 

andere Vergabequoten einen Studienplatz erhalten hat. 

So bestimmt die Satzung der WWU Münster für den 

Studiengang Medizin auf der Grundlage des Art. 10 

Abs. 1 Sätze 3 u. 4 StV 2008, dass am Auswahlverfahren – 

und damit am dort durchgeführten Studierfähigkeitstest 

innerhalb des AdH – nur diejenigen teilnehmen, die 

nach dem Grad der Qualiikation zu den besten 160 Be-

werbern zählen.9

Schließlich werden auch die Studienanfängerplätze 

in den vielen – inzwischen die Regel bildenden – zulas-

sungszahlenbegrenzten Studiengängen außerhalb des 

bundesweiten zentralen Vergabeverfahrens, die mithin 

die Hochschulen selbst ausbringen, zu einem großen Teil 

über das Kriterium der Durchschnittsnote der HZB ver-

geben. Die dabei bei den einzelnen Hochschulen gelten-

den und otmals anspruchsvollen Notengrenzen sind 

vielen Bewerbern zunächst kaum bekannt. So stellten 

sich die Grenznoten an der WWU Münster zum WS 

2014/2015 (Stand nach Abschluss des Nachrückverfah-

rens) in den nachgenannten Studiengängen wie folgt 

dar: Betriebswirtschatslehre/Bac.: 2,1, Biologie/Zwei-

Fach-Bachelor: 2,2, Kommunikationswissenschat/Bac.: 

1,8, Politik und Recht/Bac.: 2,4, Psychologie/Bac.: 1,3, 

Rechtswissenschat/Staatsexamen: 1,9.10 Sogar bei der 

Auswahl der Bewerber um einen Platz in einem kapazi-

tätsbegrenzten konsekutiven Masterstudiengang sehen 

sich Hochschulen berechtigt, rangrelevant neben dem 

Ergebnis und dem inhaltlichen Gehalt des vorausgegan-

genen Bachelorabschlusses auch der Durchschnittsnote 

des schulischen Abschlusses Bedeutung zuzumessen.11 

All dies belegt die zentrale Bedeutung der Durchschnitts-

note der HZB für die Chance, den gewünschten Studien-

platz zu erhalten, und zwar auch und gerade im 

Nachkommabereich.

Die zweite Säule der Vergabe von kapazitätsbegrenzt 

zur Verfügung stehenden Studienanfängerplätzen bildet 

die Auswahl nach der Wartezeit. Diese Wartezeit wird 

bestimmt durch die Zahl der seit dem Erwerb der HZB 

bis zum jeweiligen Semesterbeginn, auf den sich die Be-

werbung bezieht, verstrichenen vollen Halbjahre. Die 

Wartezeit kommt allein durch Zeitablauf zustande, ohne 
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12  Aus Dartellungsgründen wird in diesem Beitrag shwerpunkt-
mäßig die in Nordrhein-Wetfalen geltende Normenlage zitiert. 
Diese it jedoh mit der in den anderen Bundesländern vergleih-
bar. Die auf das bundesweite zentrale Vergabeverfahren bezoge-
nen Regelungen (§§ 1 – 22) der VergabeVO NRW werden wegen 
inhaltsgleiher Betimmungen in den anderen Ländern auh als 
VergabeVO Stitung bezeihnet; Übersiht zu den maßgeblihen 
Vergabeverordnungen der Länder s. bei www.hohshultart.de/
index.php?id=4251 &L=1.

13  Eine ausführlihe Betandsaufnahme auh zu den Auswahlgren-
zen in der Wartezeitquote enthält der Vorlagebeshluss gem. 
Art. 100 Abs. 1 GG an das BVerfG des VG Gelsenkirhen – 6z K 
4229/13 – vom 18.3.2014, juris.

14  Bei einer Regeltudienzeit dieses Studiums von 12 Semetern.
15  Vgl. Nahweis unter Fn. 6.
16  Vgl. Tabellenwerk der WWU Münter unter www.uni-muenter.

de/tudium/bewerbung/ bew_oertlih_auswahl_ws_1415.html. 
Die Auswahlgrenzen im SS 2015 sind, soweit überhaupt eine 
Studienaufnahme zum Sommersemeter angeboten wurde, unter 

www.uni-muenter.de/tudium/bewerbung/bew_oertlih_aus-
wahl_ss_15.html veröfentliht.

17  Zu den Grenzwerten im Auswahlverfahren zum Wintersemeter 
2015/2016 an der Universität Münhen vgl. www.uni-muenhen.
de/tudium/beratung/vor/tudienplatz/ tudienplatz/zulassungs 
beshr/ zulas_oertl/index.html; zu denen an der Universität Leip-
zig vgl. http://www.zv.uni-leipzig.de/tudium/ bewerbung/zu-
lassungsbeshraenkung/oertlihe-zulassungsbeshraenkung/nc-
tabelle.html; Übersiht bundesweit und Links zu den jeweiligen 
Hohshulen unter www.auswahlgrenzen. de/37,1,universitaeten.
html.

18  Das VG Gelsenkirhen hat in dem unter Fn. 13 genannten Be-
shluss vom 18.3.2014 eine umfangreihe Übersiht eingetellt zu 
abgeshlossenen Berufsausbildungen in betimmten medizinnah-
en Berufen, die von einzelnen Hohshulen im AdH rangverbes-
sernd berüksihtigt werden.

19  Vgl. insoweit etwa www.go-out.de/auslandslotse/moeglih-
keiten/moeglihkeiten/ de/ 18868-wege-ins-medizintudium 
(27.9.2015).

dass ein tatsächliches „Warten“ auf einen bestimmten 

Studienplatz – etwa durch eine semesterliche Wiederbe-

werbung – verdeutlicht werden müsste. Von der Ge-

samtzahl der Halbjahre wird die Zahl der Halbjahre ab-

gezogen, in denen der Bewerber an einer deutschen 

Hochschule in einem anderen Studiengang eingeschrie-

ben war. Hier besteht neben der Unkenntnis dieser 

„Parkstudienregelung“ selbst ein verbreiteter Irrtum da-

rin anzunehmen, durch das Verstreichenlassen einer ge-

wissen Wartezeit nach dem Erwerb der Hochschulzu-

gangsberechtigung würde sich die Durchschnittsnote 

nach und nach rechnerisch verbessern, um dann schließ-

lich der in der vorherigen Bewerbung nur knapp ver-

passten Notengrenze in der Abiturbestenquote zu genü-

gen. Das ist nicht der Fall. Die in den jeweiligen Aus-

wahlquoten je nach Bewerberbeteiligung geltenden 

Grenzwerte sind strikt getrennt. Da allerdings in dem 

Auswahlverfahren des jeweiligen Semesters regelmäßig 

zahlreiche Bewerber dieselbe Wartezeit vorzuweisen ha-

ben, wird zur Auswahl unter ihnen innerhalb der Warte-

zeitquote als ein nachrangiges Auswahlkriterium wiede-

rum auf die Durchschnittsnote der HZB abgestellt. Bei 

einer Ranggleichheit innerhalb der Abiturbestenquote 

ist die Wartezeit das erste nachrangige Auswahlkriteri-

um, § 18 VergabeVO NRW.12

Die zurzeit in den Studiengängen des bundesweiten 

zentralen Vergabeverfahrens für eine Zulassung zum 

Wunschstudium erforderliche Wartezeit ist ernüch-

ternd.13 Sie betrug zum WS 2015/2016 im Studiengang 

Medizin 14 Wartehalbjahre14 (mit einer nachrangig rele-

vanten DN von 3,3), im Studiengang Tiermedizin 10 

Wartehalbjahre (nachrangig DN von 2,2), im Studien-

gang Zahnmedizin 12 Wartehalbjahre (nachrangig DN 

von 3,0) und im Studiengang Pharmazie 2 Wartehalbjah-

re (nachrangig DN von 1,6).15

Die Erfordernisse der Wartezeitquote in den Studien-

gängen, die von den Hochschulen selbst in ihren örtli-

chen Auswahlverfahren vergeben werden, sind otmals 

auch nicht gering. So mussten Bewerber sechs Warte-

halbjahre aufweisen, um zum WS 2014/2015 an der 

WWU Münster in dieser Quote einen Studienplatz im 

Bachelorstudium der Betriebswirtschat oder im Studi-

engang Kommunikationswissenschat (Bac.) zu erhal-

ten; für einen Studienplatz der Psychologie (Bac.) lag der 

Wert bei zehn Halbjahren (mit einer nachrangigen 

Durchschnittsnote von 2,7).16 An anderen Hochschulen 

ist die Situation ähnlich.17

Diese – für die Zukunt kaum geringer werdenden – 

Wartezeiterfordernisse zur Studienaufnahme in kapazi-

tätsbegrenzten Studiengängen, namentlich in denen des 

zentralen Vergabeverfahrens, werfen für viele Bewerber 

nicht nur die Frage auf, ob solche zeitlichen Verschie-

bungen überhaupt in die Lebensplanung eingestellt wer-

den können, sondern auch die, wie man diese (langen) 

Zeiträume sinnvoll und zielführend überbrücken könn-

te. Die Aufnahme einer fachnahen berulichen Ausbil-

dung18, die Ableistung eines freiwilligen sozialen Diens-

tes oder sogar ein Ausweichen in das europäische Aus-

land19 wird erwogen, stellt aber vielfach aus verschie-

densten Gründen keinen gangbaren Weg dar.

II. Die Sonderanträge aus Härte- oder 

Benachteiligungsgründen

Damit rücken – nach Lektüre der hierfür umfangreich 

von der Stitung bzw. den Hochschulen online zur Ver-

fügung gestellten Informationen – die im Bewerbungs-

verfahren ofen stehenden Möglichkeiten, Sonderanträ-

ge zu stellen, in den Fokus.
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20  Vgl. § 27 VergabeVO NRW.
21  Eine Übersiht zu den landesrehtlihen Regelungen zu Härte-

fallanträgen bei der Zulassung zu Matertudiengängen wurde 
vom Deutshen Studentenwerk unter www.tudenten werke.
de/de/zulassungsverfahren-im-matertudium in das Internet 
eingetellt.

22  Vgl. § 32 Abs. 2 S. 1 Hohshulrahmengesetz, Art. 9 Abs. 1 Nr. 1 
StV 2008, §§ 6 Abs. 2, 15 VergabeVO NRW.

23  Art. 9 Abs. 3 StV 2008, § 15 S. 2 VergabeVO NRW; s. auh § 32 
Abs. 2 Nr. 1 HRG.

24  Vgl. Art. 9 Abs. 2 S. 4 StV 2008, § 6 Abs. 6 S. 1 VergabeVO NRW, 
wonah die in der Härtefallquote verfügbar gebliebenen Studien-
plätze sodann in der Wartezeitquote vergeben werden.

25  Vgl. BVerfG, Urteil vom 8.2.1977 – 1 BvF 1/76 u. a. („Numerus 
Clausus II“), BVerfGE 43, 291, 378.

26  Vgl. hierzu etwa: Humborg, Die Vergabe von Studienplätzen 
durh die ZVS, DVBl. 1982, 469; Beker/Hauk, Die Entwiklung 
des Hohshulzulassungsrehts bis 1982, NVwZ 1983, 204, 206 f. 
sowie NVwZ 1985, 316, 319; Hauk, Neues Reht zur Studi-
enplatzvergabe, NVwZ 1986, 348, 350; Denninger, HRG, § 32 

Rn. 7 f.; Reih, HRG, § 32 Rn. 3 f.
27  www.hohshultart.de/index.php?id=hilfe1010 sowie zusam-

menfassend unter www. hohshultart.de/ileadmin/downloads/
Merkblaetter/m07.pdf.

28  Vgl. § 52 Nr. 3 S. 4 und 5 VwGO.
29  Vgl. etwa: www.hu-berlin.de/de/tudium/behinderte/bewerbung/

bewerb (HU Berlin); www3.uni-bonn.de/tudium/im-tudium/
besondere-anliegen-untertuetzungsangebote/ tudieren-mit-
handicap/bewerbung-und-zulassung/d-antrag-auf-sofortige-
zulassung-in-der-quote-fuer-faelle-aussergewoehnliher-haerte-
haertefallantrag (U Bonn); http://immaamt. verwaltung.uni-halle.
de/bewerbung/sonderantraege/ sowie www. verwaltung.uni-halle 
.de/dezern2 /forms/h%C3%A4rtefallantrag.pdf (U Halle); www.
uni-regensburg.de /tudium/handicap/ zulassung-tudium/
tudienplatzvergabe-titung-hohshul zulassung/ sonderant-
raege/index. html (U Regensburg); www.tudienangelegenhei-
ten. uni-wuerz burg.de/ileadmin/32020000/ Ref_2.2_-_SG_1/ 
Bewerbunghilfe/Anf_Haerte.pdf (U Würzburg).

30  Vgl. Art. 12 Abs. 1 Nr. 3 StV 2008, § 3 Abs. 7 VergabeVO NRW. 

1. Härtefallanträge

Hierzu zählt zum Einen ein ergänzend zu der regulären 

Bewerbung möglicher Antrag auf eine Anerkennung als 

Härtefall. Ein solcher Härtefallantrag kann sowohl im 

bundesweiten zentralen Vergabeverfahren bei der Stif-

tung als auch in den Zulassungsverfahren, die die Hoch-

schule selbst – ggf. in einem Serviceverfahren20 – durch-

führt, gestellt werden.21 Hiermit durchzudringen hat zur 

Folge, innerhalb der hierfür bestimmten (Vorab-) Quote 

sofort zum Wunschstudium zugelassen zu werden.22 Ein 

solcher Antrag kann allerdings bei zudem hohen forma-

len und Darlegungs- sowie Nachweiserfordernissen in 

der Sache nur durchgreifen für Bewerber, für die es eine 

„außergewöhnliche Härte“ bedeuten würde, wenn sie 

für den genannten Studiengang keine sofortige Zulas-

sung erhielten. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, 

wenn „in der eigenen Person liegende besondere soziale 

oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Stu-

diums zwingend erfordern“.23 Nach der Rechtsprechung 

ist hier eine strenge Betrachtungsweise geboten. Die 

Zulassung im Härtewege führt nämlich nach dem gel-

tenden Vergabesystem zwangsläuig zur Zurückweisung 

eines anderen, noch nicht zugelassenen Mitbewerbers.24 

Zu beachten ist die Funktion, die derartigen Härtefallre-

gelungen in Übereinstimmung mit der höchstrichterli-

chen Rechtsprechung25 nach dem Verständnis des 

Normgebers zukommen soll. Sie sollen „im Lichte des 

Gleichheitssatzes die Funktion haben, innerhalb des 

notwendigerweise schematisierenden Auswahlsystems 

für Massenverfahren einen Ausgleich für die mit dem 

System selbst verbundenen Unbilligkeiten im Einzelfall 

der Studienzulassung zu schafen“.26 Die hierzu von der 

Stitung herausgegebenen Hinweise27 zu dem dortigen 

„Sonderantrag D“ entsprechen dem von der Rechtspre-

chung insbesondere des VG Gelsenkirchen und des 

OVG NRW in ständiger Spruchpraxis angelegten Prü-

fungsmaßstab. Bei diesen Gerichten sind die Streitsa-

chen um Studienzulassung in Studiengängen des bun-

desweiten zentralen Vergabeverfahrens, soweit die Stif-

tung dort eigene Zulassungsentscheidungen trit, 

konzentriert.28 Die Hochschulen haben die Hinweise der 

Stitung zu den Anforderungen bei Härtefallanträgen für 

die in ihrer Zuständigkeit liegenden Zulassungsentschei-

dungen inhaltsgleich oder jedenfalls in der Sache über-

nommen.29 Danach kann etwa eine außergewöhnliche 

Härte i. S. d. § 15 VergabeVO NRW angenommen wer-

den, wenn der Bewerber nachweist, dass er an einer 

ernsthaten Erkrankung mit Verschlimmerungstendenz 

leidet, die dazu führen wird, dass mit hoher Wahrschein-

lichkeit in Zukunt die Belastungen des Studiums in die-

sem Studiengang nicht durchgestanden werden können. 

Auch weitere Erkrankungen oder Behinderungen kön-

nen unter engen Voraussetzungen, etwa einem aus die-

sen Gründen folgenden persönlichen Unvermögen, eine 

Wartezeit sinnvoll überbrücken zu können, einen sol-

chen Sonderantrag tragen. Der Nachweis muss inner-

halb der als Ausschlussfrist30 ausgestalteten Bewer-

bungsfrist – einschließlich einer etwaigen Nachfrist zur 

Ergänzung von Antragsunterlagen – erbracht werden. 

Die Anforderungen an den Nachweis einer hier beacht-

lichen gesundheitlichen Beeinträchtigung sind jedoch so 

hoch, dass sich ein Bewerber glücklich schätzen sollte, 

sich nicht in einer derartigen Lebenslage zu beinden. 

Die Darlegung, aus sonstigen persönlichen, insbesonde-

re familiären oder sozialen Gründen die Anerkennung 

als Härtefall zu erreichen, ist nochmals schwieriger. Hier 

mag an die Situation gedacht werden, dass der Bewerber 

früher für diesen Studiengang eine Zulassung erhalten 

hatte, es ihm jedoch aus zwingenden, etwa schwerwie-
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31  Vgl. VG Gelsenkirhen, Gerihtsbesheid vom 8.7.2014 – 6z 
K 1383/14 – (Übernahme der Zahnarztpraxis des Vaters, auh 
zweks Konsolidierung der inanziellen Gesamtsituation der 
Familie), juris.

32  Dies gilt selbt für den Fall, dass Suizidgedanken attetiert wor-
den sind oder es bereits zu Suizidversuhen gekommen it, vgl. 
Nahweise bei Humborg (Fn. 26).

33  Umfangreihe Nahweise zu der jüngeren Rpr. des VG Gel-
senkirhen und des OVG NRW enthält die Entsheidung des 
VG Gelsenkirhen vom 18.3.2014 (Fn. 13); s. aus jüngter Zeit 
auh OVG NRW, Beshlüsse vom 11.12.2014 – 13 B 1207/14 
– (Depression und eine zu pät erkannte Hohbegabung) und 

vom 27.5.2015 – 13 B 522/15 (PTBS wegen traumatisierender Er-
lebnisse im Heimatland), jeweils Rpr.-Datenbank NRWE unter 
www.jutiz.nrw. de; VG Münhen, Beshluss vom 30.4.2015 – M 
3 E 14.5047 – (sofortiger Studienortwehsel), juris.

34  Der auf Anfrage des Verfassers erfolgten Sonderauswertung 
durh die Stitung, der hierfür zu danken it, wurde erläuternd 
angemerkt, dass sih unter den abgelehnten Anträgen beider An-
tragsarten auh solhe befanden, die aufgrund von Formfehlern 
abgewiesen wurden.

35  Nahweise zu den einzelnen Ländern bei VG Gelsenkirhen, 
Beshluss vom 18.3.2014 (Fn. 13).

genden gesundheitlichen Gründen unmöglich war, diese 

Zulassung auszunutzen.

Gemessen hieran drängt sich auf, dass die Nachfolge-

frage für die Landarztpraxis31 oder für die Apotheke 

nicht über einen Härtefallantrag gelöst werden kann. 

Dasselbe rechtliche Schicksal teilen die meisten sonst 

von den Bewerbern als außergewöhnliche Härte begrif-

fenen Lebenssachverhalte, und zwar unabhängig davon, 

ob die angeführten Gründe mit oder ohne eine – subjek-

tiv nachvollziehbare – Aggravierung vorgebracht wer-

den. Einer Kompensation erlittener Schicksalsschläge 

dient die Härtefallregelung in ständiger Rechtsprechung 

jedenfalls nicht. Auch dient sie nicht der Heilung oder 

Linderung psychischer Erkrankungen oder Depressio-

nen32, und zwar gleichgültig, ob deren Ursachen gerade 

in der Enttäuschung liegen, auf lange Zeit nicht das 

Wunschstudium aufnehmen zu können, oder ob sie auf 

anderen Umständen beruhen.33 Auch kann nach dem 

Quotensystem des Staatsvertrages und der VergabeVO 

selbst eine langjährige Wartezeit auf den gewünschten 

Studienplatz, die man mit den konkurrierenden Bewer-

bern der Wartezeitquote teilt, als solche keinen individu-

ellen und außergewöhnlichen Härtefall begründen. Die 

Funktion eines quasi automatischen Einrückens der 

Gruppe langjährig Wartenden in die Härtefallquote hat 

der Normgeber der individuell ausgebildeten Härtefall-

regelung nicht zugewiesen.

2. Anträge auf einen Nachteilsausgleich

Vor dem Hintergrund der äußerst geringen Erfolgsaus-

sichten eines Härtefallantrags werden andere Sonderan-

träge, gerichtet auf die Verbesserung der Zulassungs-

chance im Bewerberfeld, in den Blick genommen. Dies 

sind nach derzeitigem Recht die Anträge, im Studienzu-

lassungsverfahren im Wege des sog. Nachteilsausgleichs 

eine rechnerische Verbesserung der ausgewiesenen 

Durchschnittsnote der HZB – nachfolgend unter a) – 

oder der Wartezeit – nachfolgend unter b) – zu erwirken. 

Im Verfahren bei der Stitung werden sie als Sonderan-

träge E und F bezeichnet. Sie erfordern den Nachweis, 

aus in eigener Person liegenden, nicht selbst zu vertre-

tenden Gründen gehindert gewesen zu sein, eine bessere 

als die in der HZB ausgewiesene Durchschnittsnote oder 

eine höhere als die aus dem Zeitpunkt des Erwerbs der 

HZB folgende Wartezeit zu erreichen.

Von der Möglichkeit, solche Anträge zu stellen, wird 

durchaus häuig Gebrauch gemacht. Nach Mitteilung 

der Stitung vom 07.09.2015 an den Verfasser gab es in al-

len in das zentrale Vergabeverfahren einbezogenen Stu-

diengängen die nachfolgend aufgeführten Antragszah-

len und Ergebnisse:34

Notenverbesserung 
Sonderantrag E

Wintersemeter 
2014/15

Sommersemeter 
2015

Anträge gesamt 898 256

Anträge anerkannt 125 59

Anträge abgelehnt 773 197

Wartezeitverbesserung  
Sonderantrag F

Wintersemeter 
2014/15

Sommersemeter 
2015

Anträge gesamt 693 212

Anträge anerkannt 99 34

Anträge abgelehnt 594 178

Die auf einen Nachteilsausgleich gerichteten Sonder-

anträge inden ihre derzeitige Rechtsgrundlage in Art. 9 

Abs. 3 S. 2 des Staatsvertrages vom 5.6.2008, den hierauf 

bezogenen Ratiizierungsgesetzen35 sowie den ausfüllen-

den gesetzlichen oder untergesetzlichen Regelungen der 

Länder, die jeweils Einzelbestimmungen, getrennt nach 

dem Ziel einer Verbesserung der Durchschnittsnote der 

HZB oder der Wartezeit, enthalten. In NRW sind dies 

§ 11 Abs. 5 sowie § 14 Abs. 3 VergabeVO NRW. Sie bewir-

ken im Falle des Erfolgs des hierauf bezogenen Sonder-

antrags, dass der Bewerber in den jeweiligen Vergabe-

quoten mit einer besseren Durchschnittsnote bzw. der 

höheren Wartezeit berücksichtigt wird. Der erfolgreiche 

Sonderantrag zum Nachteilsausgleich hat somit nicht 

zur Folge, dass damit stets und unmittelbar eine Zulas-

sung für den betrefenden Studiengang im Bewerbungs-

semester erfolgt. Er führt vielmehr zunächst allein zu ei-

nem besseren Rangplatz und damit einer Chancenver-
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36  Vgl. Art. 11 Abs. 2 Nr. 1 STV 1972 und Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 StV 
1978.

37  Vgl. § 9 VergabeVO ZVS vom 10.5.1973.
38  Vgl. hierzu ausführlih: Humborg a.a.O. (Fn. 26); kritish zu 

dieser Rpr. etwa Beker/ Hauk, Die Entwiklung des Hohshul-
zulassungsrehts bis 1982, NVwZ 1983, 204, 206 f., dieselben in: 
Die Rehtprehung des Hohshulzulassungsrehts im Jahre 
1984, NVwZ 1985, 316, 319 f., Denninger, HRG, vor § 27 Rn. 59 
und § 32 Rn. 7 f.; vgl. auh Reih, HRG, § 32 Rn. 3 f.

39  Vgl. Textnahweis und Kommentierung bei Bahro, Das Hoh-
shulzulassungsreht in der BRD, 2. Aul. 1986.

40  BGBl. I 605.
41  Z.B. in NRW vom 2.9.1985.
42  Nunmehr § 11 Abs. 5 (Nahteilsausgleih HZB) und § 14 Abs. 3 

(Nahteilsausgleih Wartezeit) der VergabeVO NRW i.d.F. vom 
1.4.2014 für das zentrale Vergabeverfahren; über den Verweis 
in § 23 Abs. 2 S. 1 VergabeVO NRW auh maßgeblih für das 
örtlihe Vergabeverfahren durh die Hohshule.

43  Auf die weiteren den Hohshulzugang ermöglihenden shuli-
shen und außershulishen – auh ausländishen – Bildungswe-
ge soll hier aus Gründen der Dartellung niht weiter eingegan-
gen werden.

besserung. Ob dies in der jeweiligen Vergabequote letzt-

lich für die Zulassung ausreicht, ist dann eine Frage der 

für das betrefende Bewerbungssemester gegebenen 

Konkurrenzsituation.

Ursprünglich waren die Grundlagen, einen Nach-

teilsausgleich im Bereich der Durchschnittsnote der 

HZB oder der Wartezeit zu erwirken, nur teilweise nor-

miert. Die seit dem Jahre 1973 maßgeblich gewesenen 

Normen, insbesondere die Regelungen in den älteren 

Staatsverträgen der Länder über die Vergabe von Studi-

enplätzen36, sprachen generell in Gestalt eines unbe-

stimmten Rechtsbegrifs die Situation einer „außerge-

wöhnlichen Härte“ an und wiesen den damit erfolgrei-

chen Bewerber der Vorabquote für Fälle außergewöhnli-

cher Härte zu. Die damalige VergabeVO37 war ebenfalls 

generell gefasst, erwähnte allerdings in § 9 Abs. 3 Nr. 3 als 

Nachteilssituation jedenfalls „Zeitverluste bei der Auf-

nahme des Studiums, die vom Bewerber nicht zu vertre-

ten sind“. § 15 Abs. 3 Nr. 2 VergabeVO vom 10.05.1977 be-

nannte als einen im Rahmen der Härtequote beachtli-

chen Nachteil, wenn „Umstände in der Person des Be-

werbers vorliegen, die dieser nicht zu vertreten hat und 

ihn gehindert haben, die Voraussetzungen für eine Zu-

lassung im Rahmen der Auswahlquoten nach Qualiika-

tion oder Wartezeit zu erfüllen“. Die Rechtsprechung 

systematisierte seinerzeit die normierte allgemeine Här-

teklausel im Wege einer Unterscheidung zwischen „kau-

salitätsabhängigen“ und „kausalitätsunabhängigen“ Här-

tegründen. Die kausalitätsabhängigen Härtegründe soll-

ten diejenigen Situationen im Wege eines Nachteilsaus-

gleichs (sog. Handikap-Ausgleich) erfassen, in denen 

besondere Umstände in der Person des Bewerbers, die er 

nicht zu vertreten hat, ihn gehindert haben, entweder 

eine bessere Durchschnittsnote oder eine höhere Warte-

zeit zu erreichen. Als relevante Härtegründe genügten 

dabei allerdings – wie sich aufdrängt – nur die, die den 

Bewerber insgesamt gesehen gehindert haben, die Aus-

wahlgrenze des jeweiligen regulären Auswahlkriteriums 

zu erreichen. Das führte für die Studienbewerber, die 

solche kausalitätsabhängigen Härtegründe geltend 

machten, zu der Situation, dass im Vergabeverfahren 

und auch nachgehend bei der gerichtlichen Überprü-

fung vielfach ofen bleiben konnte, ob die angeführten 

Nachteile überhaupt bzw. in dem reklamierten Umfang 

anerkannt werden. Wenn nämlich der beantragte kausa-

litätsabhängige Härtegrund, unterstellt die rechtlichen 

Voraussetzungen lägen in dem geltend gemachten Um-

fang vor, den Bewerber schon nicht in den Bereich der 

jeweils maßgeblichen Auswahlgrenze der Regelquote 

anheben würde, war der Sonderantrag für die Zulas-

sungsentscheidung unerheblich. Die kausalitätsunab-

hängigen Härtegründe erfassten demgegenüber die Be-

werber, deren sofortige Studienaufnahme in dem betref-

fenden Studiengang wegen besonderer Umstände in ih-

rer Person als zwingend erforderlich erschien.38

Seit dem Inkrattreten des Staatsvertrages vom 

14.06.198539, parallel zum Zweiten Gesetz zur Änderun-

gen des HRG vom 28.03.198540 und auch zu der Ände-

rungen in der ländereinheitlichen VergabeVO ZVS41, 

sind die Härtefallregelung und die Bestimmungen zu ei-

nem Nachteilsausgleich normativ getrennt worden. 

Art. 12 StV 1985 regelte in seinem Abs. 3 S. 2 erstmals den 

Nachteilsausgleich bei der Durchschnittsnote bzw. der 

Wartezeit eigenständig dahin, dass Bewerber, die dies er-

folgreich in Anspruch nehmen, mit dem jeweils dann 

nachgewiesenen Wert am Vergabeverfahren in den Re-

gelquoten beteiligt werden. § 14 Abs. 3 und § 17 Abs. 3 

VergabeVO ZVS 1985 setzten dies auf Verordnungsebene 

entsprechend um. Hierbei ist es bis heute42 geblieben, 

was auch systemgerecht ist.

a) Der Sonderantrag „Verbesserung der Durchschnitts-

note der Hochschulzugangsberechtigung“

Die Beurteilung eines auf eine Verbesserung der Durch-

schnittsnote der HZB gerichteten Sonderantrags im zen-

tralen und auch in den von den Hochschulen durchzu-

führenden Vergabeverfahren für kapazitätsbeschränkte 

Studiengänge erfordert, sich zunächst den Gegenstand 

und den Kontext präsent zu machen, auf den sich ein 

solches Begehren bezieht. Das ist in den meisten Fällen 

die Durchschnittsnote, die aus dem Abiturzeugnis43 

nach dem erfolgreichen Abschluss der gymnasialen 
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44  Vgl. zu dessen Struktur: KMK „Sekundartufe II/Gymnasiale 
Obertufe“ mit Länderübersiht, www.kmk.org/bildung-shule/ 
allgemeine-bildung/sekundartufe-ii-gymnasiale-obertufe.html.

45  Dies sind die dem prahlih-literarish-küntlerishen, dem ge-
sellshatwissenshatlihen und dem mathematish-naturwissen-
shatlih-tehnishen Aufgabenfeld zuzuordnenden Unterrihts-
fäher, die in den meiten Bundesländern jeweils Grund- oder 
Leitungskursen zugeordnet werden. Vgl. hierzu etwa Miniteri-
um für Shule und Weiterbildung NRW, Die gymnasiale Obertu-
fe an Gymnasien und Gesamtshulen in NRW (2016), https://bro 
shueren.nordrheinwetfalendirekt.de/broshuerenservice/msw/
die-gymnasiale-obertufe-an-gymnasien-und-gesamtshulen-

in-nordrhein-wetfalen-informationen-fuer-shuelerinnen-und-
shueler-die-im-jahr-2016-in-die-gymnasiale-obertufe-eintre-
ten/1651.

46  Allg. Aufassung, vgl. etwa: Rux/Niehues, Shulreht, 5. Aul. 
Rn. 1454; Avenarius, Shulreht, 8. Aul. , S. 432 Rn. 20.223; VG 
Aahen, Urteil vom 23.1.2009 – 9 K 902/07 -, juris, jeweils m.w.N.

47  Vgl. Avenarius, (Fn. 46), S. 431 Rn. 20.222 und S. 446 Rn. 20.412.
48  Dort allerdings niht diferenziert nah dem Land, in dem sie 

erworben wurde; vgl. zu den hier ansetzenden Bedenken VG 
Gelsenkirhen a.a.O. (Fn. 13).

49  Vgl. hierzu bereits BVerfG, Urteil vom 18.7.1972 – 1 BvL 32/70 
u.a. -, BVerfGE 33, 303 Rz. 92 (Numerus-Clausus I).

Oberstufe44 folgt. In diesem Abiturzeugnis, einer von der 

Schule ausgestellten Urkunde, werden die vom Schüler 

in den beiden Abschlussjahren der gymnasialen Ober-

stufe – dem 1. und 2. Jahr der sog. Qualiikationsphase – 

in den einzelnen Kursen bzw. Fächern und weiter die in 

der Abiturprüfung erbrachten Leistungen bewertet aus-

gewiesen. Die auf die einzelnen Aufgabenfelder45 der 

gymnasialen Oberstufe bezogenen Leistungen werden 

dabei in ein Punktesystem einbezogen und führen zu der 

Gesamtqualiikation und der zugleich ausgewiesenen 

Durchschnittsnote. Die Umrechnung der Gesamtpunkt-

zahl des Abiturs in die Durchschnittsnote – auf eine Stel-

le nach dem Komma – ist in der Anlage 2 zu § 11 Abs. 3 

Satz 1 VergabeVO NRW geregelt. Eine nur geringfügige 

Erhöhung der Gesamtpunktzahl durch eine Punktever-

besserung in einem Fach/Kurs oder in mehreren 

Fächern/Kursen führt nicht stets zu einer Verbesserung 

der Durchschnittsnote der HZB im Nachkommabereich, 

da hier Punktespannen bestehen. Das Zeugnis und die 

für die einzelnen Leistungsbestandteile festgesetzten 

Kursnoten bzw. Punkte haben Verwaltungsaktqualität.46 

Die durch Noten/Punkte im Abiturzeugnis ausgedrück-

ten Leistungsbewertungen können mit Widerspruch 

und Klage angegrifen werden. Sie sind der Bestands-

krat fähig.

Das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der in 

der Oberstufe schulisch vermittelten Bildung dokumen-

tiert mit seinen Noten/Punktwerten und der ausgewie-

senen Durchschnittsnote die „nachgewiesene“ Qualii-

kation für die Zulassung zu einem Hochschulstudium, 

§ 27 Abs. 1 u. 2 HRG. An diese nachgewiesene Qualiika-

tion knüpt die zu trefende Auswahlentscheidung in der 

Abiturbestenquote und in der Quote AhH unmittelbar 

an. Die in dem schulischen Zeugnis nachgewiesene Qua-

liikation basiert auf den in der Qualiikationsphase der 

gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung tatsäch-

lich – „hic et nunc“ – erbrachten und entsprechend be-

werteten Leistungen des Schülers. Das macht die recht-

lich auch so gewollte Informations- und Beweisfunktion 

des Zeugnisses aus. Welche Leistungen der Schüler in-

nerhalb der dem Abiturzeugnis zugrunde liegenden 

Ausbildungsphase nach seinen Anlagen, Fähigkeiten 

und sonstigen persönlichen Merkmalen, dh. unbeein-

lusst von sich wie immer darstellenden äußeren oder in-

neren Gegebenheiten, hätte erbringen können, ist nicht 

Gegenstand der Leistungsbewertungen eines schuli-

schen Abschlusszeugnisses. Erst recht ist in den Leis-

tungsbewertungen des Abiturzeugnisses kein Raum für 

die Berücksichtigung von etwa in den jeweiligen Kom-

petenzbereichen für die Zukunt zu erwartenden 

Leistungsständen.47

Dieser Aussagegehalt der HZB zu den tatsächlich 

schulisch erbrachten Leistungen ist im Staatsvertrag und 

auch im Hochschulrecht des Bundes und der Länder bei 

der Ausgestaltung des Auswahlsystems ersichtlich als 

tragend zugrunde gelegt worden. Im zentralen bundes-

weiten Verfahren wird für zwei der drei dortigen Verga-

bequoten (Abiturbestenquote und Quote AdH) hieran 

unmittelbar angeknüpt. Innerhalb der Abiturbesten-

quote und seiner Untergliederung nach Landesquoten 

ist die Durchschnittsnote der HZB das primäre rangbil-

dende Kriterium. Innerhalb der Quote AdH hat sie je-

denfalls die maßgebliche Bedeutung.48 In den örtlichen 

Vergabeverfahren der Hochschulen wird ebenfalls weit-

greifend auf das Auswahlkriterium der Durchschnitts-

note der HZB abgestellt. Den Normgebern ist dabei für 

das gefundene Regelungssystem zur Vergabe von Studi-

enplätzen in Studiengängen mit Nachfrageüberhang be-

wusst gewesen, dass die Abiturnoten und deren errech-

neter Durchschnitt als alleiniges oder jedenfalls maß-

gebliches Auswahlkriterium für diejenigen Vergabequo-

ten, die hieran anknüpfen, durchaus problemhaltig 

sind.49 Diese Probleme folgen schon daraus, dass sich die 

schulische Leistungsbewertung – wie jede Leistungsbe-

urteilung – stets als ein Wertungsakt mit einem hohen 

fachlichen Beurteilungsvorrecht der hierzu berufenen 

Lehrkräte darstellt und einer stringenten objektivierba-

ren Ableitung nicht vollständig unterliegt. Auch wird, 

was allseits bekannt ist, die Leistungserbringung selbst 

durch verschiedenste Rahmenbedingungen beeinlusst. 
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50  Vgl. Art. 10 Abs. 1 Nr. 1 StV 2008.
51 Auh für die Vergabe von Studienanfängerplätzen in zulassungs-

zahlenbegrenzten Studiengängen durh die Hohshule selbt, 
vgl. etwa § 23 Abs. 2 VergabeVO NRW.

52  Die aus dem Abiturzeugnis folgende Durhshnittsnote als 
solhe ändert sih natürlih niht, vgl. klartellend Bayerishes 
Staatsminiterium für Unterriht und Kultus, Informationen zum 

Sonderantrag Nahteilsausgleih für Spitzenportler bei einer 
Hohshulzulassung, s. www.opbayern.de/cms/upload/Down-
loads/Infoblatt_Nahteilsausgleih_ Zulassung_ zum_ Studium1.
pdf.

53  Auh in Anknüpfung an die von der Stitung bzw. den einzelnen 
Hohshulen in das Internet eingetellten Hinweise zum Nah-
teilsausgleih.

Diese können persönlicher oder sächlich/organisatori-

scher Art sein. Auch war und ist den Normgebern be-

kannt, dass Leistungsbewertungen, gerade was die in das 

Abiturzeugnis einbezogenen Noten/Punkte betrit, von 

Land zu Land und weiter heruntergebrochen auch in-

nerhalb eines Landes bis auf die Ebene der einzelnen Ge-

meinde oder Schule nicht uneingeschränkt gleichförmig 

sind und dies auch nicht sein können. Das wird nicht zu-

letzt dadurch belegt, dass § 32 Abs. 3 Nr. 1 HRG einen 

hierauf bezogenen Autrag an die Länder zur Herstel-

lung vergleichbarer Anforderungs- und Bewertungssys-

teme innerhalb eines Landes und im Verhältnis der Län-

der untereinander enthält. Solange es hieran – wie auch 

derzeit50 – fehlt, sind für die Auswahl in der Abiturbes-

tenquote Landesquoten zu bilden. Art. 10 Abs. 1 S. 1 STV 

2008 und §§ 12 und 13 VergabeVO setzen dies um. Damit 

konkurriert der Bewerber nur mit Mitbewerbern, die die 

HZB im selben Land erworben haben. Trotz all dieser 

Problemhaltigkeit legt der Normgeber des Vergabe-

rechts51 jedoch – verfassungsrechtlich wohl unbedenk-

lich – als tragend zugrunde, dass die Abiturdurch-

schnittsnote auf der Basis erbrachter schulischer Leis-

tungen ein valider Indikator zur Beurteilung der Studien- 

eignung des Bewerbers für den betrefenden Studien-

gang ist. Sie soll zugleich implizieren, dass der durch die 

Höhenlage der HZB besonders qualiiziert ausgewiesene 

Bewerber im Stande ist, die Anforderungen in dem be-

trefenden Studiengang in angemessener Zeit, vorzugs-

weise in der Regelstudienzeit, zu bewältigen. Ausgehend 

von dieser Grundentscheidung zur Bedeutung der 

Durchschnittsnote der HZB ist sodann eine ergänzende 

Regelung dahin getrofen worden, dass unter besonde-

ren individuell bezogenen Voraussetzungen eine rangre-

levante Verbesserung der Durchschnittsnote vorzuneh-

men ist. Hiermit wird ein strukturell von dem Grundan-

satz abweichendes Element prognostischer Betrachtung 

eingebracht, nämlich die Berücksichtigung einer schuli-

schen Leistungshöhe, die im Einzelfall bei Wegdenken 

bestimmter Hinderungsgründe möglich gewesenen 

wäre. Die Berücksichtigung einer rückschauend abgelei-

teten hypothetischen Leistungshöhe erfolgt ausschließ-

lich für das Vergabeverfahren.52 Schon dieser vor dem 

Hintergrund eines Regel-/Ausnahmeverhältnisses ste-

hende Einschluss einer nur prognostisch ableitbaren 

Leistungshöhe in das Vergabesystem gebietet es, die Vo-

raussetzungen einer Rangverbesserung in der Abitur-

bestenquote, die sich unmittelbar zulasten der Mitbe-

werber auswirkt, nur in Ausnahmefällen als gegeben an-

zunehmen. Zugleich folgt hieraus, dass keine Umstände 

als im Rechtssinne „hindernd“ und damit als individuell 

ausgleichsbedürtig angesehen werden können, die der 

Normgeber bereits bei seiner Grundentscheidung für 

die Auswahl nach der Durchschnittsnote in den betref-

fenden Quoten als systembedingt zu vernachlässigend 

bewertet hat. Die normative Herkunt der heutigen auf 

die Durchschnittsnote der HZB bezogenen Bestimmung 

zum Nachteilsausgleich aus der früher umfassenden 

Härtefallregelung bekrätigt diesen Befund.

Hiervon ausgehend stellen sich alle von den Bewer-

bern und Bewerberinnen als Erschwernis geltend ge-

machten Gründe, die sich auf die „Schullandschat“, die 

Schulstruktur, das gegebene Bildungssystem in dem je-

weiligen Land und auch auf die Rahmengegebenheiten 

in der einzelnen Schule beziehen, grundsätzlich nicht als 

individuell ausgleichsfähige Nachteile i.S.d. Art. 9 Abs. 3 

S. 2 StV 2008, § 11 Abs. 5 VergabeVO NRW dar. Dies sind 

beispielhat53 folgende Gründe:

- behauptete Benachteiligung wegen des Besuchs ei-

nes Gymnasiums eines bestimmten Typs (etwa bilingu-

al) oder mit einer längeren oder kürzeren Schulzeit (G9 

auf G8 oder Rückkehr zu G9);

- behauptete Benachteiligung wegen der Ablegung ei-

nes Zentralabiturs, das nicht genügend Rücksicht auf das 

örtlich durchgeführte Curriculum nehme; 

- behauptete Benachteilung wegen einer angeblich im 

Vergleich zu anderen Ländern generell schlechteren i-

nanziellen oder personellen bzw. sächlichen Ausstattung 

der Schulen;

- behauptete Benachteiligung wegen aus der Träger-

schat der Schule folgender Unterschiede in der 

Lernsituation;

- behauptete Mangelsituation an der besuchten Schu-

le in personeller oder sächlicher Hinsicht mit Auswir-

kungen auf das Lehrangebot der Oberstufe (reduziertes 

Angebot an Leistungskursen, mangelhate Ausstattung 

bei Labor- und sonstigen Fachräumen, bei der Schüler-

bibliothek, den Computerarbeitsplätzen mit Internetzu-

grif, beim Sprachlabor; fehlende oder mangelhate Auf-

enthaltsräume im Ganztagsbetrieb, unzureichende oder 
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54  Vgl. www.zeit.de/gesellshat/zeitgeshehen/2015-03/haltern-am-
see-lugzeugabturz-trauer.

55  Vgl. www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/odenwaldshule-
shliest-eine-shule-am-boden-13560599.html.

56  Zumeit in der sog. Einführungphase der gymnasialen Ober-
tufe, vgl. Miniterium f. Shule u. Weiterbildung NRW, dort S. 5 
(Fn. 45). 

57  Vgl. bereits VG Mainz, Beshluss vom 27.4.2011 – 6 L 494/11.Mz 
–, juris.

58 Vgl. VG Münter, Beshluss vom 29.4.2015 – 9 L 578/15 –, juris.
59  Vgl. Gemeinsame Erklärung von KMK, Sportminiterkonferenz, 

Deutshem Olympishen Sportbund und HRK vom 26.2.2008 
(dort 1.1) unter www.hrk.de/ uploads/tx_szconvention /
Erklaerung__Hohshultudium_und_Spitzenport.pdf; s. auh 
Antwort der Niedersähsishen Landesregierung vom 18.11.2003 
auf eine kleine Anfrage vom 2.8.2013, LT-Ds 17/933.

fehlende Schulmensa, angeblich genereller Lehrerman-

gel an der betrefenden Schule, hoher Kranken- oder 

sonstiger längerer Ausfallstand der Lehrkräte mit ent-

spr. Unterrichtsausfall, häuiger Einsatz von – ggf. fach-

fremden – Vertretungslehrern);

- weiter und zeitraubender Schulweg wegen einer zent-

ralörtlichen Lage der Schule, Zwang zur Nutzung öfentli-

cher Verkehrsmittel oder eines Schülerspezialverkehrs;

- behauptete fachliche oder persönliche Deizite bei 

einzelnen Lehrkräten;

- behauptet mangelhates Angebot an individueller 

Förderung oder Unterstützung bei individuellen Leis-

tungsdeiziten oder in anderen Problemsituationen 

(Mobbing, individuelle Ausgrenzung wegen eines per-

sönlichen Andersseins, soziale Selektion innerhalb der 

Schülerschat, Gruppenverhalten, mangelnder Ausgleich 

von unterschiedlichen familiären Rahmenbedingungen 

durch die Schule (Herkunt aus bildungsnahen, bil-

dungsfernen oder inanziell unterschiedlich ausgestatte-

ten Elternhäusern);

- angeblich allgemein schlechte Lernbedingungen an 

der besuchten Schule . 

Für das letztere Beispiel könnte Abweichendes in Be-

tracht kommen, wenn eine einzelne Schule etwa durch 

einen gravierenden Unglücksfall54 oder durch tiefgrei-

fende Skandale55 lange Zeit an der Durchführung eines 

geordneten Schulbetriebs gehindert gewesen ist und sich 

dies nachweisbar auf den Leistungsstand des Bewerbers 

ausgewirkt hat.

Die vorstehend aufgeführten Gründe sind im Übri-

gen regelmäßig zugleich solche, die nicht „in der eigenen 

Person“ des Bewerbers liegen, also dort nicht ihren Ur-

sprung inden. Dass sie – jedenfalls relexhat – auf die 

persönliche schulische Leistungsfähigkeit eingewirkt ha-

ben mögen, ist nicht maßgeblich.

Nicht durchdringen kann der Antragsteller mit der 

Begründung, die in die Berechnung der Durchschnitts-

note eingegangenen Noten/Punkte der einzelnen Leis-

tungsbereiche seien ungerecht oder sonst fehlerhat ge-

wesen. Etwaige Fehlbeurteilungen können oder konnten 

ausschließlich durch Rechtsbehelfe gegen diese Noten 

verfolgt werden. Eine erkennbare Erkrankung bei der je-

weiligen Leistungserbringung (etwa in der Abiturprü-

fung) hätte einen Rücktritt von dieser Prüfung erfordert. 

Die in Kenntnis der Leistungseinschränkung gleichwohl 

vom Schüler durchgeführte Prüfung stellt sich als eine 

von ihm zu vertretende Risikoübernahme dar, die nicht 

über einen Nachteilsausgleich im Vergabeverfahren 

kompensiert werden kann. Gleiches gilt nach allgemei-

nen prüfungsrechtlichen Grundsätzen für angeblich äu-

ßere Störungen bei einer Leistungsüberprüfung.

Zahlreiche auch in der Rechtspraxis angeführte 

Nachteilsgründe scheitern an dem Erfordernis, dass der 

Bewerber ihre Ursache „nicht selbst zu vertreten“ haben 

darf. Vertretenmüssen bedeutet hier keine persönliche 

Vorwerbarkeit oder gar ein Verschulden in eigener Sa-

che. Maßgeblich ist, ob der angebliche Erschwernis-

grund auf selbst oder zurechenbar durch Dritte (insbe-

sondere den Erziehungsberechtigten) gesetzten Umstän-

den beruht. So handelt es sich um einen zu vertretenden 

Umstand, wenn bei der Wahl der Grund- oder Leis-

tungskurse Abschätzungen zu der eigenen Leistungsfä-

higkeit oder Neigung eingelossen sind, die sich später 

als zu optimistisch dargestellt haben. Das gilt auch unter 

Einschluss von dabei erfolgten schulischen Beratungen 

und Empfehlungen. Wählt der Schüler – bei entspre-

chender Beurlaubung – einen Auslandsaufenthalt56 und 

tritt er nach Rückkehr sofort – also unter Anrechnung 

der Auslandszeit auf den „heimischen“ Bildungsweg – in 

die Qualiikationsphase der gymnasialen Oberstufe ein 

in der von der Schule mitgetragenen Erwartung, danach 

nahtlos an einen vorherigen hohen Leistungsstand an-

knüpfen zu können, ist es vom Schüler zu vertreten, 

wenn diese Erwartung sich später nicht realisiert. Die 

Entscheidung, im Verlauf des Schulbesuchs eine Klasse 

oder Jahrgangsstufe zu überspringen57, ist – wie andere 

Maßnahmen der Akzeleration auch – stets vom Schüler 

zu vertreten.58 Wird in solchen Fällen später angeführt 

und sogar schulisch attestiert, es habe ihm in einzelnen 

Kursen im Vergleich mit den älteren Mitschülern an der 

erforderlichen Reife und Lebenserfahrung gefehlt, um 

sein Leistungspotential voll auszuschöpfen, so ist dies 

für einen Nachteilsausgleich rechtlich unergiebig.

Wird neben der Schule ein zeitintensiver Leistungs-

sport betrieben und kommt es infolgedessen zu schuli-

schen Deiziten, sollten sie denn überhaupt nachvoll-

ziehbar durch ein Schulgutachten belegbar sein59, so ist 
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60  Vgl. OVG NRW, Beshluss vom 17.12.2012 – 13 B 1396/12 –, 
juris.

61  Dieser folgend auh Bayerishes Staatsminiterium für Unterriht 
und Kultus (Fn. 50).

62  Ofenlassend: OVG NRW, Beshluss vom 17.12.2012 (Fn. 60); 
kritish bereits Humborg, a.a.O., S. 474 (Fn. 26); s. auh VG 
Gelsenkirhen, Gerihtsbesheid vom 5.3.2015 – 6z K 3908/14 – 

sowie Beshluss vom 30.9.2013 – 6z L 1229/13 –, sämtlih juris. 
Dort war allerdings der fehlende gutahterlihe Nahweis der 
konkreten Leitungsbeeinträhtigung durh den für den Leis-
tungsport zu erbringenden Zeitaufwand entsheidungtragend.

63  Weitere Beipiele unter Zif. 4 der Handreihungen der Stitung 
„Zulassungshancen können verbessert werden“, www.hohshul-
tart.de/ileadmin/downloads/Sonderdruke/S07.pdf.

dies ein selbst zu vertretender Umstand, der einen Nach-

teilsausgleich nicht rechtfertigt.60 Soweit nach der Ver-

waltungspraxis der Stitung61 ein Nachteilsausgleich bei 

„Zugehörigkeit zum A-, B-, C- oder D/C-Kader der Bun-

dessportfachverbände von mindestens einjähriger unun-

terbrochener Dauer während der letzten drei Jahre vor 

Erwerb der HZB“ dem Grunde nach wegen eines hier of-

fenbar gesehenen öfentlichen (nationalen) Interesses 

gewährt wird, dürte dies mit dem geltenden Recht nicht 

vereinbar sein. Auch dieser Personenkreis betreibt den 

Spitzensport keinesfalls zwangsweise, sondern aufgrund 

eigener Entscheidung.62 Derartige auf ein besonderes öf-

fentliches Interesse bezogene Tätigkeiten63 eines Studi-

enbewerbers während seiner Schulzeit mögen bei einem 

von der Stitung zu bescheidenden Sonderantrag (A), ge-

richtet auf eine bevorzugte Berücksichtigung des ersten 

Studienortwunsches (§ 21 Abs. 3 VergabeVO NRW) auf 

der nach Auswahl durchzuführenden Verteilungsstufe, 

berücksichtigungsfähig sein, nicht jedoch beim Nach-

teilsausgleich auf der Auswahlstufe.

Schließlich muss es sich bei den geltend gemachten 

Lebenssachverhalten um solche handeln, die „in der ei-

genen Person“ des Antragstellers begründet sind. Die 

hierbei vorzunehmende Beurteilung ist nicht immer 

einfach, gerade wenn es sich um Problemlagen handelt, 

die im direkten persönlichen/familiären Umfeld des 

Schülers verortet sind.

Die Stitung und ihr folgend auch die Hochschulen in 

den von ihnen selbst durchzuführenden Auswahlverfah-

ren sehen regelmäßig folgende „besonderen familiären 

Gründe“ als „in der eigenen Person liegend“ und damit 

dem Grunde nach als berücksichtigungsfähig an:

- die Versorgung eigener minderjähriger Kinder in 

den letzten drei Jahren vor Erwerb der HZB;

- die Versorgung plegebedürtiger Verwandter in 

aufsteigender Linie oder von Geschwistern in den letz-

ten drei Jahren vor Erwerb der HZB;

- die Betreuung unversorgter minderjähriger Ge-

schwister, die mit dem Bewerber in häuslicher Gemein-

schat lebten, während der letzten drei Jahre vor Erwerb 

der HZB;

- den Verlust eines Elternteils in den letzten drei Jah-

ren vor Erwerb der HZB oder den Verlust beider Eltern-

teile vor Erwerb der HZB, sofern der Bewerber zu die-

sem Zeitpunkt ledig war und das 25. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hatte;

- einen mehrmaligen Schulwechsel in den letzten 

drei Jahren vor Erwerb der HZB wegen Umzugs der 

Eltern.

Als grundsätzlich nicht durch Verbesserung der 

Durchschnittsnote auszugleichende Nachteile werden 

demgegenüber von der Stitung und den Hochschulen 

behandelt:

- Mitarbeit während der Schulzeit im elterlichen  

Haushalt, Geschät oder Betrieb, ohne dass eine Notlage 

hierzu gezwungen hat;

- Krankheit der Eltern;

- Zerwürfnis oder Scheidung der Eltern.

Als Handhabungs- und Beurteilungsrichtlinien dürf-

ten die vorgenannten Kriterien zutrefen. Die Berück-

sichtigung außergewöhnlicher Lebenssituationen, die 

auf den ersten Blick einer der vorgenannten negativen 

Fallsituationen zugehören, ist damit allerdings – bei ent-

sprechendem Begründungsaufwand – nicht von vornhe-

rein ausgeschlossen. Insbesondere wäre in der Situation 

der schwerwiegenden Erkrankung eines Elterteils, die in 

den letzten drei Jahren vor dem Erwerb der HZB eine in-

tensive – jedenfalls ergänzende – persönliche Hilfeleis-

tung durch das allein zur Verfügung stehende Kind er-

forderlich machte, ein Nachteilsausgleich jedenfalls dem 

Grunde nach zu erwägen.

Was eigene Erkrankungen oder (Schwer-)Behinde-

rungen des Bewerbers betrit, dürte es sich hierbei um 

die hauptsächlich beachtliche Fallsituation handeln, die 

einen Antrag auf Nachteilsausgleich in Bezug auf die 

Durchschnittsnote tragen kann. Auf die hierauf bezoge-

nen Handhabungshinweise der Stitung wird verwiesen. 

Hervorzuheben ist Folgendes: Es muss sich grundsätz-

lich um eine schwerwiegende Erkrankung oder Behin-

derung handeln, von der der Schüler innerhalb der letz-

ten drei Jahre vor Erwerb der HZB betrofen war. Für 

zeitlich davor liegende Erkrankungen dürte ein Kausali-

tätsnachweis regelmäßig nicht erbracht werden können. 

Es muss sich um eine längere Erkrankung handeln. Eine 

Summierung kürzerer Erkrankungen wird nicht ausrei-

chen, zumal hier die während der Schulzeit gegebenen 
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64  Zu denken wäre hier etwa an einen Medikamenten– oder Betäu-
bungsmittelmissbrauh oder an einen shweren Unfall anlässlih 
einer Hohrisikoportart.

65  Vgl. § 3 Abs. 6 u. 7 VergabeVO NRW.
66  Etwa § 7 VOGSV oder § 31 OAVO Hessen, vgl. auh Hessishes 

Kultusminiterium, Erlass vom 17.12.2014, www.og-eshwege.
de/ julio/sites/default/iles/erlass_shulgutahten_17._de zem-
ber_2014.pdf.

67  Vgl. Stitung, Zulassungshancen können verbessert werden 
(Fn. 63).

Möglichkeiten der schulischen Individualförderung als 

Kompensation krankheitsbedingter Fehlzeiten nicht 

vernachlässigt werden dürfen. Hierauf hat der Schüler 

Anspruch. Darauf, auf welchen Umständen die Erkran-

kung beruhte, dürte es nicht ankommen. Es sind jeden-

falls keine Entscheidungen bekannt, einen krankheitsbe-

dingten Nachteil in der Leistungserbringung deshalb 

nicht anzuerkennen, weil die Erkrankung auf selbst ge-

setzten Umständen beruhte und deshalb von dem Schü-

ler „zu vertreten“ sei.64

Bei allen in Betracht kommenden Situationen sind 

die hohen Nachweisanforderungen gegenüber der Stif-

tung oder der Hochschule zu beachten.

Der Sonderantrag ist fristgebunden. Es handelt sich 

um eine strenge Ausschlussfrist.65 Innerhalb dieser Frist 

müssen alle zur Begründung vorgesehenen Nachweise 

vorgelegt werden. Wiedereinsetzungsmöglichkeiten in 

die Frist bestehen nicht. Ein Nachbringen von Unterla-

gen nach Fristablauf, selbst von ergänzenden Erläute-

rungen, ist damit ausgeschlossen. Das gilt auch für ein 

sich etwa anschließendes gerichtliches Verfahren. Die 

einzureichenden Unterlagen (zumeist mit Dienstsiegel 

zu versehene Kopien in amtlich beglaubigter Form), 

sämtliche relevanten Zeugnisse aus der Zeit vor dem 

Eintritt des Nachteilsgrundes bis zum Abitur, aussagefä-

hige fachärztliche Bescheinigungen, das Schulgutachten 

und/oder ein Gutachten einer pädagogisch-psycholo-

gisch ausgebildeten Person, müssen die zur Entschei-

dung berufene Stitung oder Hochschule aus sich heraus 

in den Stand setzen, die Begründung des Sonderantrags 

nachzuvollziehen und hierüber zu entscheiden. Eine 

Plicht zur Amtsermittlung besteht nicht und wäre in ei-

nem Massenverfahren mit striktem Zeitrahmen auch 

nicht möglich. Es besteht für die Stitung oder die Hoch-

schule keine Plicht, auf die Vervollständigung unzurei-

chender Unterlagen hinzuweisen. Das Schulgutachten 

sollte sich an die hierfür von der Stitung bzw. die Hoch-

schule verlautbarten Grundsätze halten. Es muss auf-

grund einer eigenen schulfachlichen Beurteilung mit ei-

ner konkret für geboten gehaltenen Notenverbesserung 

in den einzelnen Teilen des Abiturs und davon abgeleitet 

mit einer konkret höheren Gesamtpunktzahl der HZB 

und der dann gegebenen Durchschnittsnote abschlie-

ßen. Die Anforderungen an die Begründung und die 

fachlich/pädagogische Ableitung steigen mit der Höhe 

der für richtig gehaltenen Verbesserung der Durch-

schnittsnote. Es ist ein strenger Maßstab bei der Frage 

anzulegen, ob tatsächlich eine bessere Durchschnittsno-

te auf prognostischer Grundlage angegeben werden 

kann. Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist im 

Schulgutachten auch zu erörtern, in welchem Maß diese 

bereits während der Schullaubahn durch einem Nach-

teilsausgleich bei der jeweiligen Leistungserbringung 

aufgefangen wurden oder hätten aufgefangen werden 

können.66 Die Entscheidung darüber, ob die Schule eine 

Begutachtung vornimmt, steht als nachgehende Oblie-

genheit aus dem Schulverhältnis in ihrem plichtgemä-

ßen Ermessen.67 Sie kann es ablehnen, wenn sie die für 

die Begutachtung erforderlichen Kenntnisse über den 

Schüler, z.B. wegen nur kurzer Zugehörigkeit zur Schule, 

nicht besitzt. Auch dürte sie die Begutachtung ablehnen 

können, wenn sie sich, was ofenbar nicht selten ist, vom 

Schüler und/oder den Eltern massiv unter Druck gesetzt 

sieht, eine bestimmte Notenverbesserung gutachterlich 

zu attestieren.

Sind die formellen und materiellen Voraussetzungen 

für eine Verbesserung der Durchschnittsnote der HZB 

im Auswahlverfahren gegeben, ist dem Antrag in dem 

für zutrefend gehaltenen Umfang zu entsprechen. Die 

Entscheidung hierüber trit die Stitung für Hochschul-

zulassung im bundesweiten zentralen Vergabeverfahren 

jedenfalls für die Abiturbestenquote. Hierfür ist sie allein 

zuständig. In den nicht in das zentrale Vergabeverfahren 

einbezogenen Studiengängen – gleichgültig, ob im sog. 

Serviceverfahren oder nicht – ist die Hochschule zur 

Entscheidung berufen. Für die Vergabe der Studienplät-

ze des AdH ist die Hochschule zuständig. Die Stitung 

wird insoweit lediglich von den Hochschulen beautragt, 

gewisse organisatorischen Hilfestellungen zu erbringen 

und die Zulassungs- oder Ablehnungsbescheide in Be-

zug auf diese Quote im Namen und im Autrag der 

Hochschule zu versenden. Hieraus folgt, dass die Hoch-

schule nach der rechtlichen Ordnung berufen ist, auch 

über den Sonderantrag auf Verbesserung der Durch-

schnittsnote im AdH zu entscheiden. Hiervon wiederum 

hängt je nach Ausgestaltung bei der einzelnen Hoch-

schule die notengesteuerte Einladung zu Auswahlge-

sprächen oder Tests ab. Die VergabeVO NRW geht aller-

dings, wie § 10 Abs. 3 Nr. 3 verdeutlicht, davon aus, dass 

die Beurteilung zu einem Nachteilsausgleich bei der 

HZB (§ 11 Abs. 5 VergabeVO NRW) einheitlich von der 

Stitung vorgenommen wird. Diese hat nämlich der 
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68  Vgl. § 5 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der WWU Münter für das 
Auswahlverfahren im Studiengang Medizin vom 5.5.2014, Abl. 
2014, 1080 sowie www.uni-muenter.de/ imperia/ md/content/
wwu/ab_uni/ab2014/ausgabe17/beitrag04.pdf.

69  Vgl. VG Gelsenkirhen, Beshlüsse vom 29.9.2014 – 6z L 1244/14 
– und vom 30.9.2014 – 6z L 1243/14 – sowie Gerihtsbesheid 
vom 5.3.2015 – 6z K 3908/14 –, jeweils juris.

70  Eine solhe Entsheidung it dort ein lediglih unselbtändiges 
Element der Zulassungsentsheidung für jenes Bewerbungsse-
meter gewesen und hat deshalb niht den Rehtsharakter eines 
eigentändigen Verwaltungsaktes; s. hierzu und zur – verneinten 

– Frage, ob ein Anpruh auf Nahteilsausgleih zum Gegen-
tand eines vorbeugenden Rehtsshutzgesuhs gemaht werden 
kann: VG Gelsenkirhen, Gerihtsbesheid vom 5.3.2015 – 6z K 
3908/14 –, juris, m.w.N.

71  Vgl. für NRW etwa: VO über den Bildungsgang in der Grund-
shule – AO-GS – , VO über Ausbildung und die Abshluss-
prüfungen in der Sekundatufe I – APO-SI –; VO über den Bil-
dungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Obertufe 
– APO-GOSt –, jeweils BASS 2015/2016.

72  Allgemein hierzu Avenarius, Shulreht, Rn. 20.232 S. 435 
(Fn. 46).

Hochschule für das AdH die nach § 11 Abs. 3 bis 5 Verga-

beVO NRW ermittelte Durchschnittsnote des Bewerbers 

zu übermitteln. Eine einheitliche Entscheidungszuwei-

sung der Stitung wegen einer Notenverbesserung wäre 

verwaltungspraktisch sicher naheliegend und würde 

auch deren umfassende Erfahrung berücksichtigen. Die 

Hochschulen haben hierzu – soweit ersichtlich jedenfalls 

teilweise68 – auch korrespondierende eigene Satzungsre-

gelungen getrofen, wonach für das AdH die Stitung die 

Feststellung zu einer Notenverbesserung trit. Aller-

dings dürten solche Regelungen nur die Rechtsbezie-

hung zwischen der Hochschule und der Stitung betref-

fen. Im Außenrechtsverhältnis zum Bewerber ändert 

dies wohl nichts daran, dass die jeweilige Hochschule – 

ggf. mit Hilfe der Stitung – die Entscheidung zu einem 

Nachteilsausgleich wegen der DN im AdH zu trefen hat 

und ein sich anschließendes Rechtsschutzgesuch wegen 

dieses Nachteilsausgleichs gegenüber der Hochschule als 

sachliche Streitgegnerin zu führen ist.69 Eine Beiladung 

der Stitung zu diesen gegen die Hochschule gerichteten 

gerichtlichen Verfahren ist weder geboten noch sonst er-

forderlich. Eine bestandskrätig gewordene Entschei-

dung der Stitung zu Anträgen auf Nachteilsausgleich in-

nerhalb der Abiturbestenquote entfaltet keine Bindungs-

wirkung in dem gegen die Hochschule geführten Ver-

fahren. Das gilt bei Streitigkeiten über die Beteiligung an 

einer notengesteuerten Zulassung zu Auswahlgesprä-

chen und Testverfahren innerhalb des AdH in gleicher 

Weise.

Zu beachten ist ferner, dass ein Sonderantrag auf ei-

nen Nachteilsausgleich zu jedem Bewerbungssemester 

neben dem Hauptantrag auf Zulassung erneut gestellt 

werden muss, und zwar wiederum fristgerecht mit allen 

erforderlichen Unterlagen. Eine in einem vorausgegan-

genen Bewerbungssemester zum Sonderantrag positiv er-

gangene Entscheidung70 entfaltet keine Feststellungs- und 

Bindungswirkung für nachfolgende Vergabeverfahren.

b) Der Sonderantrag „Verbesserung der Wartezeit“

Auch ein solcher je nach Entscheidungszuständigkeit bei 

der Stitung bzw. bei der Hochschule anzubringender 

Sonderantrag bezieht sich im Ausgangspunkt auf einen 

hypothetischen Geschehensablauf. Er betrit die Frage, 

ob der Studienbewerber seine Hochschulzugangsbe-

rechtigung früher als tatsächlich geschehen hätte erwer-

ben können. Hierzu wird von den Antragstellern in 

ihren Sonderanträgen ein – teilweise sehr subtiler – Zeit-

vergleich vorgenommen zwischen einer „idealtypisch“ 

auf eine Hochschulzugangsberechtigung ausgerichteten 

schulischen Karriere, bestehend aus einem verzöge-

rungsfreien Durchlaufen der Primarstufe, der Sekundar-

stufe I und schließlich der Sekundarstufe II (der gymna-

sialen Oberstufe) bis zum Abitur einerseits und dem in 

der eigenen konkreten Vita gegebenen Schulablauf ande-

rerseits. Ein festzustellender zeitlicher Mehrbedarf, 

gemessen in Halbjahren, kann verschiedenste Gründe 

haben. Zu denken ist hier an individuell längere Schul-

besuchszeiten aufgrund einer (oder mehrerer) Wieder-

holungen von Klassen oder Jahrgangsstufen wegen 

Nichtversetzung, einer – ggf. antragsentsprechenden – 

schulischen Entscheidung über das Zurücksetzen eines 

Schülers oder eines sog. Rücktritts in die vorherige Klas-

se oder Stufe. Derartige Entscheidungen in der Schullauf-

bahn sind in den schulrechtlichen Vorschriten auf Lan-

desebene in hoher Zahl geregelt.71 Zeitliche Verzögerun-

gen können ferner darauf beruhen, dass eine zum Abitur 

führende Schullaubahn zunächst in einer bestimmten 

Schulform – oder auch insgesamt – abgebrochen und zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder in derselben oder über 

einen anderen Bildungsweg aufgenommen wurde.

Schließlich können zeitliche Diferenzen dadurch be-

rechnet werden, dass vorgebracht wird, der Bewerber 

hätte die reguläre Schullaubahn durch eine vorzeitige 

Einschulung bzw. durch „Überspringen“ einzelner Klas-

sen oder Stufen individuell verkürzen können.72 Diese 

Möglichkeiten seien in Verkennung einer bestehenden 

Hochbegabung seinerzeit zu Unrecht nicht ergrifen 

worden. Mit diesem Ansatz wird aber keine als Nachteil 

ausgleichsfähige Zeitverzögerung anzuerkennen sein. 

Abgesehen von dem kaum möglichen Nachweis damali-

ger gravierender Fehleinschätzungen der Eltern bzw. der 

Schule, derartige antragsbedürtige Maßnahmen der 
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73  Vgl. VG Gelsenkirhen, Gerihtsbesheid vom 5.3.2015 – 6z K 
3908/14 –, juris.

74  Vgl. zu einer derartigen Antragsbegründung: VG Gelsenkirhen, 
Beshluss vom 5.6.2012 – 6z L 287/12 –, juris.

75  Vgl. OVG NRW, Beshluss vom 17.12.2012 – 13 B 1327/12 –, n.v.
76  Etwa im Wege des Erwerbs eines berufsqualiizierenden 

Abshlusses nah einem mittleren Bildungsabshluss und des 

anshließenden erfolgreihen Besuhs eines Kollegs oder Abend-
gymnasiums.

77  Vgl. OVG NRW, Beshluss vom 3.6.2011 – 13 B 514/11 –, VG 
Gelsenkirhen, Beshlüsse vom 12.4.2012 – 6z L 304/12 – und 
vom 8.4.2013 – 6 L 326/13 –, jeweils juris.

Akzeleration überhaupt in den Blick zu nehmen, dürte 

eine intellektuelle Hochbegabung, soweit später festge-

stellt, als solche keine validen Rückschlüsse auf den Ver-

lauf – und Erfolg – der Schulkarriere zulassen.73 Eine 

Vorversetzung ist schulrechtlich nur dann vorgesehen, 

wenn zu erwarten ist, dass der Schüler die Lernanforde-

rungen der nächsthöheren Klasse oder Stufe wird erfül-

len können. Ist dies seinerzeit nicht erwogen worden, 

dürte es sich zudem vom elterlichen Bestimmungsrecht 

erfasste und damit vom Bewerber zu vertretende Um-

stände handeln. Gleiches gilt für die Behauptung, man 

sei zu Beginn der gymnasialen Oberstufe aus familiären 

Traditionsgründen zu einem Auslandsaufenthalt mehr 

oder weniger gezwungen worden, woraus sich eine an-

schließende Verzögerung in der Fortführung der Schullauf-

bahn ergeben habe.

Soweit Verzögerungen vereinzelt damit begründet 

wurden, der Bewerber sei in der früheren DDR durch 

rechtsstaatswidrige Verfolgungen an der Fortführung 

seiner schulischen Ausbildung gehindert gewesen74, 

dürte es sich um zeitlich auslaufende Situationen han-

deln. Die Problemlage könnte in anderem Zusammen-

hang, nämlich bei (nunmehr deutschen) Studienbewer-

bern mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund, wie-

der aktuell werden.

Die Frage, ob und unter welchen Nachweisanforde-

rungen Aussiedler, die in der Bundesrepublik Deutsch-

land – etwa wegen migrationsbedingter Sprachschwie-

rigkeiten – nicht nahtlos an die Klasse anknüpfen konn-

ten, in der sie sich bei Verlassen des Herkuntslandes be-

fanden, einen Nachteilsausgleich beanspruchen können, 

ist bereits Gegenstand gerichtlicher Beurteilung 

gewesen.75

Soweit zeitliche Verzögerungen mit dem Durchlau-

fen eines zweiten Bildungsweges76 begründet werden, ist 

§ 14 Abs. 4 VergabeVO NRW zu beachten. Die dort ent-

haltenen Privilegierungen des zweiten Bildungsweges 

sind auf Fälle begrenzt, in denen die HZB vor dem 

16.7.2007 erworben wurde. Es handelt sich insoweit um 

auslaufendes Recht. Die in früheren Vergabeverordnun-

gen bestimmten Regelungen zu Wartezeitberechnungen 

im Zusammenhang mit diesen Bildungswegen sind seit 

längerer Zeit außer Krat. Vor dem Hintergrund des der-

zeit geltenden Rechts kann damit ein zeitlicher Mehrauf-

wand wegen eines solchen Bildungsweges nicht mehr 

weitergehend als in § 14 Abs. 4 VergabeVO NRW be-

stimmt berücksichtigt werden.

Ist nach Prüfung eine relevante zeitliche Verzögerung 

festzustellen, kommt eine Berücksichtigung dieser Zeit 

im Wege des Nachteilsausgleichs nur in Betracht, wenn 

der Nachweis erbracht wird, dass sie auf Gründen be-

ruht, die in der eigenen Person des Studienbewerbers lie-

gen und von ihm nicht zu vertreten sind.

Auch hier sind hohe Anforderungen zu stellen. Im 

Vordergrund stehen schwere und lang dauernde gesund-

heitliche Gründe (Erkrankungen oder Behinderung), 

die zu den zeitlichen Verzögerungen in der Schullauf-

bahn geführt haben. Hierzu vorgelegte fachärztliche 

Gutachten und Bestätigungen der Schule müssen nach-

vollziehbar sein. Insbesondere darf eine Nichtverset-

zung, eine sonstige Wiederholung der Klasse oder Stufe 

oder sogar der Abbruch des Schulbesuchs nicht auf sei-

nerzeit mangelbehateten schulischen Leistungen oder 

auf sonstigen Entwicklungs- oder Erziehungsproblemen 

beruht haben. Mangelhate schulische Leistungen kön-

nen, müssen aber nicht krankheitsbedingt sein.77 Beru-

hen schulische Deizite auf einem neben der Schule be-

triebenen Hochleistungssport, so ist dies selbst zu ver-

treten gewesen. Die als Begründung einer zeitlichen Ver-

zögerung oder Unterbrechung der Schullaubahn 

angeführte Plegebedürtigkeit naher Angehöriger oder die 

angebliche Zwangslage des Antragstellers, er habe wegen 

einer Notsituation im elterlichen Betrieb dort mitarbeiten 

müssen, bedarf jedenfalls eines umfassenden und detail-

lierten Nachweises. Auf die hierzu von der Stitung verlaut-

barten Anforderungen wird ergänzend hingewiesen.

Eine Entscheidung über einen Nachteilsausgleich 

wegen der Wartezeit kann unterbleiben, wenn der gel-

tend gemachte Umfang der Verzögerung ofenkundig 

für das aktuelle Vergabeverfahren in der Wartezeitquote 

zu keiner Zulassung führen kann.

III. Zusammenfassung

Auf der Grundlage des geltenden Vergaberechts und der 

hierauf bezogenen Rechtsprechung muss nach alledem 

konstatiert werden, dass sich die Hofnungen, die ein 

Studienbewerber oder eine Studienbewerberin in die 
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normativ eröfneten Möglichkeiten setzt, einen Härtefall 

geltend zu machen oder einen Nachteilsausgleich anzu-

streben, nur in ganz besonderen Lebenssituationen und 

bei einem umfassenden Nachweis der zugrunde liegen-

den Umstände erfüllen können. Dies entspricht dem 

Ausnahmecharakter, den der Normgeber diesen Bestim-

mungen im System des Rechts der Studienplatzvergabe 

zugewiesen hat.

Hartmut Maier ist Vorsitzender Richter der u.a. mit 
Studienzulassungsverfahren befassten 9. Kammer 

des Verwaltungsgerichts Münster.



Das Wissenschatszeitvertragsgesetz steht aktuell in der 

Kritik. Es befördere Kurzzeitverträge, Missbrauch und 

Perspektivlosigkeit.1 Deshalb soll im Sinne des Koaliti-

onsvertrages für die 18. Legislaturperiode mit dem Ers-

ten Gesetz zur Änderung des WissZeitVG nachgebessert 

werden.2 Der hierzu vorliegende Entwurf ist detailreich 

und enthält verschiedene Anpassungen, Ergänzungen 

und Ersetzungen. Diese wurden bereits von Blum/Veh-

ling aus der Perspektive der Forschungseinrichtungen 

vorgestellt und bewertet.3 Dieser Beitrag soll daran 

anknüpfen und den Entwurf der Bundesregierung sowie 

die darauf erfolgte Stellungnahme des Bundesrates4 im 

Hinblick auf Hochschulen und Universitätsklinika beur-

teilen. Die jeweiligen Möglichkeiten, Unklarheiten und 

Unzulänglichkeiten sollen ihre Darstellung dabei ebenso 

erfahren, wie vorzugswürdigere neue Lösungen. 

Die Ausführungen gliedern sich dazu, im Anschluss 

an die Vorschläge zur Tarifsperre (I.), systematisch in 

sachgrundlose (II.) und drittmittelbezogene Befristun-

gen (III.). Ihnen folgen eine Stellungnahme zur ange-

dachten Veränderung des Verlängerungstatbestandes 

nach § 2 Abs. 5 WissZeitVG und der familienpolitischen 

Komponenten (IV.) sowie Auseinandersetzungen mit 

der Anrechnungsregelung in § 2 Abs. 3 WissZeitVG (V.) 

und der Übergangsregelung des Entwurfes (VI.). Den 

Anmerkungen folgt ein Fazit (VI.). Im Anhang beindet 

sich der Volltext des WissZeitVG nach den beabsichti-

gen Änderungen der Bundesregierung (VIII.).

I. Anwendungsbereich und Tarifsperre

Der Entwurf der Bundesregierung lässt den Anwen-

dungsbereich des WissZeitVG nach § 1 unangetastet. 

Lediglich klarstellend soll ergänzend zu den §§ 2 und 3 

der nunmehr neugestaltete Befristungstatbestand nach 

§ 6 WissZeitVG-E genannt werden.5 An der in § 1 Abs. 1 

Satz 3 WissZeitVG enthaltenen Tarifsperre soll aus den 

hinlänglich bekannten Gründen festgehalten werden.6

Abweichendes sieht hier der Vorschlag des Bundes-

rates vor. Dieser regt zunächst an, die Bezugnahme auf 

den neuen § 6 WissZeitVG-E dahingehend zu ergänzen, 

dass das WissZeitVG für studentische Hilfskräte „unab-

hängig von der Art der Tätigkeit“ gilt.7 Das soll Unklar-

heiten im Zusammenhang mit Abgrenzungsfragen bei 

bloß mittelbar wissenschatsbezogenen Tätigkeiten 

beenden.8

Kompetenzrechtliche Schwierigkeiten ergeben sich 

daraus nicht. Auf die Nennung der studentischen Hilfs-

kräte wurde bei Einführung des WissZeitVG bewusst 

verzichtet, um länderrechtlichen Regelungen nicht vor-

zugreifen.9 Seit der Föderalismusreform I obliegt es al-

lein den Ländern Personalkategorien im Hochschulbe-

reich zu formulieren. Vor dem Hintergrund der Nichtig-

erklärung des 5. HRGÄndG aufgrund kompetenzrechtli-

cher Probleme,10 verzichtet das WissZeitVG bisher auf 

eine Festlegung von Personalkategorien und damit auch 

Tobias Mandler und Markus Meißner

Entwurfsdiskussion WissZeitVG  

– Möglichkeiten, Einschränkungen,  

Verbesserungspotential

1  Siehe auh Jongmanns, Evaluation des Wissenshatszeitvertrags-
gesetzes S. 43 f., abrubar unter http://www.dzhw.eu/pdf/pub_h/
h-201104.pdf, abgerufen am 5.11.2015.

2  BR-Drs. 395/15 S. 1; der Koalitionsvertrag enthält hierzu fol-
gendes (S. 27, abrubar unter http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;
jsessionid=E4E33C214A4483DC859CBC76FA702B9C.s1t1?__
blob=publicationFile&v=2, abgerufen am 5.11.2015): „Befritete 
Beshätigungsverhältnisse aufgrund von Qualiizierungphasen, 
zeitlih befriteten Forshungprojekten und anderen Sahgrün-
den liegen in der Natur des Wissenshatsbetriebs; ihr Anteil 
– insbesondere über sehr kurze Zeiträume – hat in den letzten 
Jahren ein Maß erreiht, das Handlungsbedarf enttehen läst. An 
erter Stelle it ein aktives Gegenteuern Aufgabe der Hohshu-
len und Forshungseinrihtungen in ihrer Rolle als Arbeitgeber. 
Wir begrüßen entprehende Aktivitäten der Wissenshats-
organisationen und werden deren Bemühungen durh eine 
Novellierung des Wissenshatszeitvertragsgesetzes lankieren. 

Wir wollen für den wissenshatlihen Nahwuhs planbare und 
verlässlihe Karrierewege shafen. Der Bund wird im Rahmen 
seiner Förderung und bei Vereinbarungen zu neuen Intrumen-
ten auf angemessene Laufzeiten der Antellungsverträge ahten“.

3  Blum/Vehling, „Alles wird gut?” – Anmerkungen zur geplanten 
Novellierung des WissZeitVG OdW 2015 S. 189-198.

4  BR-Drs. 395/15 (Beshluss).
5  BR-Drs. 395/15.
6  Siehe hierzu ausführlih Blum/Vehling, „Alles wird gut?” – An-

merkungen zur geplanten Novellierung des WissZeitVG OdW 
2015 S. 195.

7  BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 4 f.
8  BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 5; vgl. zu den Abgrenzungsshwie-

rigkeiten Lehmann-Wandshneider, Das Sonderbefritungsreht 
an Hohshulen und Forshungseinrihtungen nah dem Wiss-
ZeitVG, 2009 S. 94 f.

9  WT-Drs. 16/4043 S. 9.
10  BVerfG, Urteil vom 27.7.2004 – 2 BvF 2/02.
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11  Zur Diskussion Lehmann-Wandshneider, Das Sonderbefris-
tungsreht an Hohshulen und Forshungseinrihtungen nah 
dem WissZeitVG, 2009 S. 97 f.

12  AR-Löwish, § 2 WissZeitVG Rn. 2 f.; Rambah/Feldmann ZTR 
2009 S. 288 f.

13  Vgl. BVerfG, Beshluss vom 24. Juni 2014 – 1 BvR 3217/07; 
BVerfGE 136, 338 f.

14  BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 4.
15  BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 4.
16  Blum/Vehling, „Alles wird gut?” – Anmerkungen zur geplanten 

Novellierung des WissZeitVG OdW 2015 S. 195.
17  Siehe dazu auh Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefris-

tungen gem. § 2 Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 221.
18  Im Zuge dieser Überlegung it hinzuzufügen, dass durh die 

tatbetandlihe Bezugnahme auf „befritete Verträge“ in § 1 
Abs. 1 Satz 3 WissZeitVG auh Verträge nah § 6 WissZeitVG-E 
erfast sind. Insoweit bleibt das Gesetz konsequent und liefert 
ein weiteres Argument für die Anwendung dieser Tariföfnung 
auf Drittmittelbefritungen.Eine trukturelle Shlehtertel-
lung zwishen der Befritung nah § 2 Abs. 1 WissZeitVG und 
§ 6 WissZeitVG-E wäre bei der entgegensetzten Lesart niht 
erklärlih. Vgl. dazu Hesse in Münhner Kommentar zum BGB, 
6. Aul., TzBfG § 23 Rn. 41. Siehe mwN.; Zimmermann, Befritete 
Arbeitsverhältnisse an Hohshulen und außeruniversitären For-
shungseinrihtungen bei Drittmittel Finanzierung, 2001, S. 213 
f.; Preis, WissZeitVG § 2 Rn. 61; Mandler, Rehtsmissbrauh bei 

Drittmittelbefritungen gem. § 2 Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 
S. 226.

19  AR-Löwish , § 2 WissZeitVG Rn. 6; Shmidt in Asheid/Preis/
Shmidt, Kündigungsreht, 4. Aul. 2012 WissZeitVG § 2 Rn. 1; 
abweihend Lehmann-Wandshneider, Das Sonderbefritungs-
reht an Hohshulen und Forshungseinrihtungen nah dem 
WissZeitVG, 2009 S. 40. Universitätskliniken betreiben – in 
untrennbarer Zusammenarbeit mit den medizinishen Fakultäten 
– Forshung. Der Umweg über die Antellung bei den Universi-
täten it unnötig und indet keine tatsahenbasierte Rehtferti-
gung. Das Gesetz über befritete Arbeitsverträge mit Ärzten in 
der Weiterbildung bildet hierzu keinen Widerpruh. Dieses it 
niht auf Universitätsklinika mit eigenen Forshungsaufgaben 
anzuwenden. Zum Anwendungsbereih siehe Hesse in Münhner 
Kommentar BGB, 6. Aul. 2012 § 23 Rn. 5. Die Aufnahme in den 
Gesetzeswortlaut hat damit lediglih klartellende Funktion.

20  Vgl. z.B. § 4 Abs. 5 UKG BW: „Das Wissenshatsminiterium 
kann Dritte mit der Wahrnehmung der hoheitlihen Aufgaben 
und Befugnisse einer Universitätsklinik nah den Absätzen 1 und 
3 beleihen. Die Beleihung erfolgt durh Verwaltungsakt auf der 
Grundlage einer öfentlih-rehtlihen Vereinbarung zwishen 
dem Universitätsklinikum, der Universität und dem Dritten.“; 
Löwish/Domish, Zur Anwendbarkeit des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes auf Personalgetellungen durh juritishe Perso-
nen des öfentlihen Rehts BB 2012, 1408 f.

auf die Kategorie der studentischen Hilfskräte. Der Vor-

schlag der Bundesregierung berücksichtigt dies insofern, 

als dass von studentischem Personal gesprochen wird.

Ungelöst bleibt die Diskussion um die sog. Lektoren-

tätigkeit.11 Eine Positionierung des Gesetzes wäre in die-

sem Punkt wünschenswert. Vorzugswürdig scheint die 

erklärte Anwendbarkeit auch auf Lektoren.12  Wissen-

schat und deren Vermittlung können auch bei Lektoren 

nicht getrennt werden, da sie jeweils Voraussetzung für-

einander sind.13

Neben der Klarstellung in Bezug auf den Anwen-

dungsbereich des WissZeitVG, sieht der Vorschlag des 

Bundesrates allerdings Radikales für die sog. Tarifsperre 

vor. Diese sei aufzuheben, da die Hochschulen und au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht sach-

gerecht mit den ihnen vom Gesetzgeber gegebenen Be-

fristungsmöglichkeiten umgegangen seien.14 Die unan-

gemessen kurzen Vertragslaufzeiten könnten über Tarif-

verträge wirksam eingeschränkt werden. So könne 

zudem die Akzeptanz befristeter Verträge im Hoch-

schulrecht gesteigert werden und eine befriedende Wir-

kung eintreten.15

Dieser Vorstoß verwundert. Neben den von Blum/

Vehling bereits ausreichend dargelegten Vorteilen und 

Notwendigkeiten der bestehenden Tarifsperre,16 exis-

tiert die verlangte Einwirkungsmöglichkeit bereits seit 

vielen Jahren ungenutzt. § 1 Abs. 1 Satz 3 WissZeitVG-E 

erlaubt für Befristungen nach § 2 Abs. 1 und 2 Wiss-

ZeitVG die Vereinbarung verbindlicher Verlängerun-

gen.17 Hierdurch lässt sich die hervorgehobene Proble-

matik unangemessen kurzer Vertragslaufzeiten bereits 

nach aktuellem Rechtsstand tarilich regeln. Einer Ab-

schafung der Tarifsperre bedarf es daher vor dem Hin-

tergrund dieses Vorwurfes nicht. Im Gegenteil ist auf-

grund der tarilichen Möglichkeiten die Notwendigkeit 

dieser Öfnung selbst kritisch zu hinterfragen.18

Mit Blick auf die vorgeschlagene Klarstellung im An-

wendungsbereich des WissZeitVG sei darauf hingewie-

sen, dass auch die Benennung der Universitätsklinika 

mit Forschungsaufgaben19 sowie der juristischen Perso-

nen, die mit Forschungsaufgaben von Hochschulen oder 

Universitätskliniken landesrechtlich beliehen sind, sinn-

voll erscheint. Insbesondere die Beleihung ist ein zu be-

obachtendes Phänomen,20 das immer wieder Fragen 

hinsichtlich der Anwendbarkeit des WissZeitVG auf-

wirt. Grundsätzlich ist hier von einer unmittelbaren 

Anwendbarkeit im Rahmen der jeweiligen Tatbestände 

auszugehen, wie letztlich schon aus §§ 3-5 WissZeitVG 

hervorgeht. Es wird daher vorgeschlagen den Anwen-

dungsbereich wie folgt neu zu fassen:

„Für den Abschluss von Arbeitsverträgen für eine be-

stimmte Zeit (befristete Arbeitsverträge) mit wissen-

schaftlichem und künstlerischem Personal mit Ausnah-

me der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, an 

Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landes-

recht staatliche Hochschulen, Universitätsklinika mit 

Forschungsaufgaben oder mit deren Aufgaben beliehe-

ne juristische Personen sind, gelten die §§ 2, 3 und 6.“
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21  BR-Drs. 395/15 S. 11.
22  BR-Drs. 395/15 S. 13.
23  BR-Drs. 395/15 S. 13. Dieser gesetzlihen Beshränkung bedarf es 

an sih niht. Der kontitutiv erforderlihe Studententatus wird 
bei einer idR. 85 Stunden überteigenden Tätigkeit aberkannt.

24  Sofern die männlihe Form genannt wird, it tets auh die 
weiblihe mit umfast. Zum Begrif der Studierenden siehe http://
www.zaar.uni-muenhen.de/tudium/tudenteninfo/tudent_
prof/tudent/index.html, abgerufen am 22.10.2015.

25  BR-Drs. 395/15 S. 11; kritish etwa Löwish in Forshung & Lehre 
2002/4 S. 186: „Die Begrenzung auf vier Jahre kann sih so sehr 
einshneidend für Studierende auswirken, die auf Nebenverdiens-

te angewiesen sind. Auh vernahlässigt die Regelung die Tatsa-
he, daß viele Studierende ihr Studium heute als Teilzeittudium 
neben einem Beshätigungsverhältnis konzipieren. Die Mög-
lihkeit, ein Beshätigungsverhältnis als tudentishe Hilfskrat 
zu wählen und so gleihzeitig aus der Beshätigung Nutzen für 
das Studium zu ziehen, wird nah vier Jahren abgeshnitten. In § 
57e Satz 1 sollte daher die Dauer von vier Jahren ersetzt werden 
durh eine „Dauer von sehs Jahren“.

26  BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 7.
27  Siehe unlängt http://www.piegel.de/wirtshat/service/wohn-

koten-anteil-in-freiburg-im-breisgau-am-hoehten-a-1060702.
html, abgerufen am 2.11.2015.

II. Sachgrundlose Befristungen

Der Entwurf sieht vor, dass es nunmehr nicht zwei, son-

dern letztlich drei Möglichkeiten zur sachgrundlosen 

Befristung geben soll. Neben die bereits existierenden 

Befristungsmöglichkeiten nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 

WissZeitVG, soll mit dem neuen § 6 für wissenschatli-

che und künstlerische Hilfskräte ein eigener Befris-

tungsgrund geschafen werden. Im Folgenden wird des-

halb – einer akademischen Laubahn folgend – nach die-

sen Fällen unterschieden.

1. Wissenschatliche und künstlerische Hilfskräte

§ 6 WissZeitVG-E sieht die Möglichkeit zur sachgrund-

losen Befristung für insgesamt 4 Jahre von eingeschrie-

benen Studierenden vor, die wissenschatliche oder 

künstlerische Hilfstätigkeiten erbringen.21 Auch das 

Masterstudium nach abgeschlossenem Bachelorstudium 

soll hiervon erfasst werden und Verlängerungen inner-

halb des vierjährigen Befristungszeitraumes möglich 

bleiben. Ausweislich der Entwurfsbegründung, darf eine 

Anstellung zudem – über den Wortlaut hinaus – den 

Umfang einer hältigen oder gar vollständigen regelmä-

ßigen Anstellung nicht erreichen.22 Das jeweilige Studi-

um müsse im Vordergrund stehen.23

Begleitet wird die Neuerung von § 2 Abs. 3 Satz 3 

WissZeitVG-E, der eine Anrechnung von befristeten Be-

schätigungen nach § 6 WissZeitVG-E und anderen stu-

dienbegleitenden Beschätigungen, deren Befristung auf 

anderen Rechtsvorschriten beruht, ausschließt.

Die Regelung ist aus dogmatischer Perspektive an 

sich zu begrüßen, begegnet aber insbesondere in Bezug 

auf ihre praktische Umsetzbarkeit und sozialen Auswir-

kungen für Studenten24 tiefgreifenden Bedenken. Im 

Einzelnen lassen sich fünf Problemkreise erkennen, für 

deren interessengerechtere Lösung im Anschluss an de-

ren Analyse geworben werden soll.

a) Befristungsdauer

Die Befristungsdauer von 4 Jahren beruht, wie auch die 

Regelung überhaupt, auf dem ehemaligen § 57e HRG. 

Schon damals wurde diese Regelung mit Recht kriti-

siert.25 Diese Kritik gilt heute genauso wie damals. Die 

Befristungsdauer genügt der Studiendauer vieler Studi-

engänge nicht mehr und kann aus diesem Grund den 

Entzug zumindest eines Teils der wirtschatlichen 

Lebensgrundlage bedeuten. Dies hat auch der Bundesrat 

erkannt. Dieser fordert eine Befristungshöchstdauer von 

nunmehr 6 Jahren.26 Allerdings greit auch diese Forde-

rung zu kurz.

Heute wie damals ist es üblich, dass ein nicht uner-

heblicher Teil der Studenten sich über eine Anstellung 

als studentische Hilfskrat zumindest ein Zubrot erwirt-

schatet. Mietpreise und Lebenshaltungskosten sind ins-

besondere in den Studentenstädten gestiegen.27 Diese 

generieren vielfach – trotz elterlicher und staatlicher Un-

terstützung – einen mitunter deutlich weitergehenden i-

nanziellen Bedarf, der durch eine Beschätigung im uni-

versitären oder außeruniversitären Bereich gedeckt wer-

den muss.

Die Anstellung an einer Hochschule stellt dabei für 

viele Studenten die sinnvollste Alternative dar. Hier wer-

den der Einstieg in das wissenschatliche Arbeiten und 

die Möglichkeit zur Erwirtschatung von Einkommen 

gleichzeitig realisiert. Insbesondere die vielfach beste-

hende Chance zum wissenschatlichen Diskurs zumin-

dest mittelbar beitragen zu können, bedeutet vielfach 

eine nicht zu unterschätzende Motivation, später auch 

selbst wissenschatlich tätig zu werden. Daneben erleich-

tert die Arbeit an einem Institut, Lehrstuhl oder in einer 

Forschungseinrichtung auch eine spätere eigene Disser-

tation. Die frühzeitige Möglichkeit zur Zusammenarbeit 

zwischen studentischen und wissenschatlichen Hilfs-

kräten, Doktoranden, Post-Docs, Gastwissenschatlern, 

Habilitanden und Professoren verleiht Selbstvertrauen 

und Sicherheit im Umgang mit eigenen wissenschatli-

chen Ambitionen und Arbeiten. Gerade durch die Tätig-

keit als studentische Hilfskrat wird daher ot erst eine 

spätere wissenschatliche Karriere in Gang gesetzt, die 

ohne diesen leichten Zugang nie entstanden wäre. 

Diese Möglichkeit beschneidet der Entwurf ohne 

vernüntigen Grund, indem die Befristungsdauer er-



O R D N U N G  D E R  W I S S E N S C H A F T  1  ( 2 0 1 6 ) ,  3 3 – 5 03 6

28  https://www.tudium.uni-freiburg.de/tudium/tudienfaeher/
fahinfo/index.html?id_tud=109, abgerufen am 22.10.2015.

29  http://www.tudium.uni-freiburg.de/tudium/tudienfaeher/
fahinfo/index.html?id_tud=136, abgerufen am 22.10.2015.

30  http://www.tudium.uni-freiburg.de/tudium/tudienfaeher/
fahinfo/index.html?id_tud=108, abgerufen am 22.10.2015.

31  http://www.tudium.uni-freiburg.de/tudium/tudienfaeher/
fahinfo/index.html?id_tud=362; http://www.tudium.uni-
freiburg.de/tudium/tudienfaeher/fahinfo/index.html?id_
tud=302, abgerufen am 22.10.2015.

32  http://www.tudium.uni-freiburg.de/tudium/tudienfaeher/
fahinfo/index.html?id_tud=396; http://www.tudium.uni-
freiburg.de/tudium/tudienfaeher/fahinfo/index.html?id_
tud=372, abgerufen am 22.10.2015.

33  Pressemitteilung vom 3. Februar 2014 – 037/14.
34  BR-Drs. 395/15 S. 12.
35  BVerfGE 35, 79, 114 f.; BVerfGE 94, 268, 285; BR-Drs. 395/15 S. 3.
36  Vgl. BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 7, Teilzeittudium aus familiä-

ren Gründen.

kennbar hinter den Regelstudienzeiten und den tatsäch-

lichen Studienzeiten zurückbleibt. So liegt die Regelstu-

dienzeit für Humanmedizin an der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg bei 13 Fachsemestern, ohne dass da-

bei die regelmäßig während des Studiums ausgesetzte 

Promotionszeit berücksichtigt wäre.28  

Auch in anderen Studiengängen liegt die Regelstudi-

enzeit regelmäßig über 4 Jahren. So werden etwa für das 

Studium der Rechtswissenschaten 9 Fachsemester,29 das 

Mathematikstudium im gymnasialen Lehramt 10 Fach-

semester,30 Biologie mit Bachelor und Master 10 Fachse-

mester,31 Germanistik mit Bachelor und Master 10 Fach-

semester32 usw. als Regelstudienzeit angegeben. Zieht 

man nun ins Kalkül, dass nach den Angaben des Statisti-

schen Bundesamtes lediglich 39,3 % der Studenten ihr 

Studium in der Regelstudienzeit abschließen,33 wird 

schnell sichtbar, dass mit der 4-Jahresregelung den Stu-

denten vielfach zumindest ein Teil ihrer wirtschatlichen 

Lebensgrundlage – gerade gegen Ende des Studiums und 

vor Beginn einer Dissertation oder sonstigen wissen-

schatlichen Qualiizierung – genommen würde.

Teilweise kann hier zwar Abhilfe durch § 14 Abs. 2 

TzBfG geschafen werden, der eine zumindest 2-jährige 

Aufstockung des 4-Jahreszeitraumes ermöglicht. Die 

Neuregelung in § 2 Abs. 3 Satz 3 WissZeitVG-E bedeutet 

insoweit auch keine Anrechnung dieser Befristungen auf 

die Höchstbefristungszeiten und wird damit konkludent 

vorausgesetzt.34 Allerdings beschneidet eine solche Be-

fristung die Verlängerungsmöglichkeiten und ist ausge-

schlossen, wenn zuvor eine Befristung nach § 6 Wiss-

ZeitVG-E bestand. Allein aufgrund der Wahl des Erst-

Befristungsgrundes würde so die Befristungsdauer zwi-

schen 4 und 6 Jahren schwanken. Ebenso schwankt die 

Befristungsdauer über § 14 Abs. 2 TzBfG bei einem 

Hochschul- bzw. Arbeitgeberwechsel. Studenten könn-

ten somit auf der Grundlage der Neuregelung gezwun-

gen sein, zum Erhalt ihrer Lebensgrundlage aus dem 

universitären Betrieb auszuscheiden oder an eine andere 

Hochschule zu wechseln, bei der eine Befristung nach 

§ 14 Abs. 2 TzBfG noch möglich ist. Damit würde gerade 

diejenige Plicht vereitelt, die das Grundgesetz dem Ge-

setzgeber insoweit aufgibt: Die Förderung des wissen-

schatlichen Nachwuchses.35

Vor diesem Hintergrund bleibt unklar, warum der 

Entwurf hier derart engherzig verfährt. Die Vorwürfe, 

die dem WissZeitVG gemacht werden, beruhen nicht 

auf Verträgen mit studentischen Hilfskräten. Diese Be-

schätigtengruppe ist am wenigsten durch die Befris-

tungsmöglichkeiten betrofen. Vielfach ändert sich die 

Lebenssituation der Studenten semesterweise. Auslands-

aufenthalte, Erasmus, Studien- und Wohnortwechsel 

treten häuig auf, sodass eine semester- oder jahresweise 

Befristung sogar im Interesse der Studenten liegen kann. 

Daneben sei bemerkt, dass trotz der formalen Kurzbe-

fristungen regelmäßig auch bei den Studenten keine Un-

sicherheit in Bezug auf die Verlängerung ihrer Verträge 

besteht. Aufgrund der ot überlasteten Personaladminis-

trationen müssen Anträge auf Weiterbeschätigung be-

reits Monate vor dem eigentlichen Befristungsende aus-

gefüllt und eingereicht werden. Auf diesem Weg erhält 

der Student idR. frühzeitig Kenntnis über seinen weite-

ren Status.

Zudem setzt die Befristungsregelung falsche Anreize. 

Studenten, die vertiet studieren oder aus persönlichen 

Gründen36 das Studium nicht schneller absolvieren kön-

nen, werden benachteiligt. So werden insbesondere die 

Studenten mit Lernbehinderungen, chronischen Er-

krankungen oder sonstigen Einschränkungen über die 

Befristungsdauer mittelbar benachteiligt.

b) Zweitstudium und Studienwechsel

Neben dem Problem der Befristungsdauer, bedeutet die 

Neuregelung auch eine Benachteiligung von Personen, 

die nach einem Studienabbruch ein weiteres aufnehmen. 

Selbiges gilt für Personen, die parallel ein Zweitstudium 

aufgenommen haben, dessen Studienzeiten die des Erst-

studiums übersteigen. Nach wortlautgetreuer Anwen-

dung des Entwurfs ergäbe sich für diese Personen eine 

absolute Befristungsgrenze von 4 Jahren an allen deut-

schen Hochschulen, Universitätsklinika und außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen; und dies unabhän-

gig von Studienart und -umfang. 

Die Anzahl der Erst-Studienabbrecher bzw. -wechs-

ler ist bekanntermaßen hoch. Der Studienabbruch bzw. 

-wechsel in Kombination mit einer Beschätigung als 

studentische Hilfskrat kann sich deshalb gerade auch 
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37  BR-Drs. 395/15 S. 11 f.
38  BR-Drs. 395/15 S. 11.
39  BVerfGE 35, 79, 114 f.; BVerfGE 94, 268, 285; BR-Drs. 395/15 S. 3.
40  Promotionstudenten sind zwar immatrikulierte Studenten. Ihr 

Studium führt allerdings niht zu einem erten oder einem weite-
ren berufsqualiizierenden Abshluss iSv. § 6 WissZeitVG-E.

41  BR-Drs. 395/15 S. 12: „Befritete Beshätigungen als wissen-
shatlihe Hilfskrat außerhalb eines Studiums, die zur Förde-
rung der eigenen Qualiizierung der wissenshatlihen Hilfskrat 
erfolgen, unterfallen auh küntig dem § 2 Absatz 1“.

für küntige Beschätigungen überaus nachteilig auswir-

ken. Es kann jedoch nicht im Sinne des Gesetzes sein, die 

ot ohnehin schwierige Lebensentscheidung bei der Stu-

dienwahl nachträglich weiter zu sanktionieren.

Selbiges gilt für Personen, die in der Lage sind meh-

rere Fächer zu studieren und daher entsprechend lang 

unter den Anwendungsbereich des § 6 WissZeitVG-E 

fallen. Eine Befristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG wäre 

bei wortlautgetreuer Anwendung solange ausgeschlos-

sen, wie das Zweitstudium noch zu einem weiteren be-

rufsqualiizierenden Abschluss führt. Auch diese Wir-

kung ist nicht gerechtfertigt und bedarf der Korrektur.

c) Bachelor- und Masterstudium

Vergleichbare Schwierigkeiten bestehen bei Bachelor/

Masterstudiengängen. Die in § 6 WissZeitVG-E gefun-

dene Regelung soll der Klarstellung dienen.37 Auch Mas-

terstudenten dürfen danach als studentische Hilfskräte 

beschätigt werden.38 

Problematisch an dieser Regelung ist indessen das 

subjektiv auslösende Moment. Ob eine Befristung nach 

§ 6 WissZeitVG-E oder § 2 Abs. 1 WissZeitVG-E mög-

lich ist, entscheidet allein der Student bzw. Bachelorab-

solvent. Trit dieser die Entscheidung gegen ein an-

schließendes Masterstudium, so braucht er im Beschäti-

gungsfall seine Höchstbefristungsgrenzen nach § 2 Abs. 

1 WissZeitVG auf. Nimmt er das Masterstudium nach ei-

ner Hochschulbeschätigung wieder auf, so muss er er-

neut auf seine verbleibenden Zeiten nach § 6 Wiss-

ZeitVG zurückgreifen. Sind diese bereits verbraucht 

oder nicht mehr ausreichend vorhanden, so kann eine 

weitere Beschätigung nicht einmal auf der Grundlage 

des § 14 Abs. 2 TzBfG erfolgen. Auf dieser Grundlage 

zeigt sich die Schwäche der Abhängigkeit vom subjekti-

ven Moment. Der Bachelorabsolvent wird seine Ent-

scheidung, ob er ein Masterstudium beginnt schlechtes-

tenfalls von den jeweils verbleibenden Höchstbefris-

tungszeiten abhängig machen müssen. Sind bspw. Zeiten 

nach § 6 WissZeitVG-E im Gegensatz zu solchen nach 

§ 2 Abs. 1 WissZeitVG vorhanden, so kann allein auf der 

Grundlage der dann evtl. nur vorgeschobenen Entschei-

dung für ein Masterstudium wiederum ein Befristungs-

grund erzeugt werden. Umgekehrt wird der Bachelorab-

solvent aber bei bereits aufgebrauchten Zeiten nach § 6 

WissZeitVG-E ggf. davon abgehalten,  sich in einen Mas-

terstudiengang einzuschreiben. In diesem Fall kann sei-

ne Anstellung nicht mehr befristet erfolgen und wird enden 

müssen. Dem stünde wiederum die verfassungsrechtlich 

verbürgte Nachwuchsförderungsplicht entgegen.39 

d) Promotion während des Studiums

Ähnliche Problemlagen ergeben sich für Promotionsstu-

denten bzw. bei Promotionen während des Studiums. 

Hier zwingt der Entwurf zur Unterscheidung zwischen 

dem Promotionsstudium während des (Haupt-)Studi-

ums – dann wohl § 6 WissZeitVG-E – und dem Promo-

tionsstudium nach dem Hochschulabschluss – dann wie 

bisher § 2 Abs. 1 WissZeitVG-E.40

Der erste Fall, der wohl mehrheitlich nur im Bereich 

der Humanmedizin autritt und damit besonders für die 

Universitätsklinika und medizinischen Fakultäten der 

Hochschulen von Interesse ist, wirt Fragen auf. Unklar 

ist, ob die Voraussetzungen des § 6 WissZeitVG-E noch 

gegeben sind, wenn das Promotionsstudium neben dem 

Hauptstudium erfolgt bzw. eine Immatrikulation als 

Promotionsstudent nicht erfolgt. Vielfach wird sich der 

Promotionsstudent im Hinblick auf die Regelstudienzeit 

beurlauben lassen oder einfach ohne als solcher immat-

rikuliert zu sein während seines regulären Studiums pro-

movieren41 und ein bis drei Semester seiner Doktorar-

beit widmen. Während dieser Zeit bleibt er weiterhin 

eingeschrieben; erfüllt insoweit also die Voraussetzun-

gen des § 6 WissZeitVG-E. Sein (Haupt-)Studium ist 

nach wie vor auf einen berufsqualiizierenden Abschluss 

gerichtet, obwohl die Promotion an sich nicht berufs-

qualiizierend wäre. Hierdurch entsteht die eigenartige 

Situation, dass Promotionszeiten während des Studiums 

als Zeiten nach § 6 WissZeitVG-E gewertet würden und 

so eine Anrechnung auf die Höchstbefristungszeit des 

§ 2 Abs. 1 WissZeitVG nicht stattindet. § 2 Abs. 3 Wiss-

ZeitVG-E sieht keine Anrechnung für die Zeiten nach 

§ 6 WissZeitVG-E vor. Damit würde der immatrikulier-

te Promotionsstudent nicht nur weniger Zeit, als die in 

§ 2 Abs. 1 WissZeitVG veranschlagten 6 Promotionsjah-

re haben, er würde auch die Verlängerungsmöglichkeit 

bei zügiger Promotion nach § 2 Abs. 1 Satz 2 HS 2 Wiss-

ZeitVG-E einbüßen. Diese bezieht sich eindeutig nur auf 

Befristungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG und er-

fasst damit § 6-Befristungen nicht. Dies bedeutet eine 

gravierende Schlechterstellung insbesondere der medizi-
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42  Preis, WissZeitVG § 2 Rn. 26 f., 28.
43  BR-Drs. 395/15 S. 12.
44  Siehe unten unter IV. 2.
45  Ebenso denkbar wäre eine Kopplung der Befritungsdauer an 

die jeweilige Regeltudienzeit. Diese Regelung hätte den Vorteil 
einer individuellen Anpassung an die jeweiligen Studiengänge 

und bedürte nur noh eines ergänzenden einmaligen 2-jährigen 
Zeitzushlages. Allerdings birgt diese Lösung die Gefahr, dass 
bundesweit untershiedlihe Befritungszeiten enttehen und die 
Hohshulen die Regeltudienzeiten niht unbeeinlust von der 
Befritungsdauer fetlegen.

46  Pressemitteilung vom 3. Februar 2014 – 037/14.

nischen Fakultäten, der Universitätsklinika und auch der 

Beschätigten, die diese Zeiten trotz zügiger Promotion 

für die Post-Doc-Phase nicht mehr nutzen können. Für 

diese strukturelle Schlechterstellung – vor allem von 

Doktoranden der Humanmedizin – gibt es keine sachli-

che Rechtfertigung.

Diese Problematik besteht unter anderem Vorzei-

chen auch gegenwärtig. Es ist unklar, ob Promotionszei-

ten, die während des Studiums absolviert wurden, nach 

§ 2 Abs. 3 WissZeitVG anzurechnen sind.42 Hier schat 

die Neuregelung zwar Klarheit, indem eine Anrechnung 

nur im Rahmen der Zeiten nach § 6 WissZeitVG-E er-

folgen kann, diese wohl ungewollte Klar(Schlechter-)

stellung ist jedoch aus den vorgenannten Gründen 

abzulehnen.

e) Familienpolitische Komponente

Die Neuregelung entkoppelt die studentische Hilfskrat 

von den sog. familienpolitischen Komponenten, die 

nach § 2 WissZeitVG gelten. Insbesondere die in § 2 

Abs.  5 WissZeitVG gegenwärtig noch zu berücksichti-

genden Zeiten sind nicht verwertbar. Auch nach der 

Entwurfsfassung inden Nichtanrechnungen nur statt, 

„sofern sie zu einer Verlängerung führen können”. Nur 

in Fällen des § 2 Abs. 1 WissZeitVG und nicht des § 6 

WissZeitVG-E kann eine Verlängerung nach Abs. 5 

erzeugt werden. 

Für diese Schlechterstellung bedarf es eines rechtfer-

tigenden Grundes. Dieser mag darin gesehen werden, 

dass Hilfskräte nicht für ihre eigene wissenschatliche 

oder künstlerische Qualiikation tätig werden.43 Gleich-

wohl erlaubt die angedachte starre Regelung hier keine 

Spielräume. Es ist zwar aus Gründen der Planungssi-

cherheit vernüntig, die Hilfskräte nicht in die Position 

einer einseitigen Verlängerungsoption nach § 2 Abs. 5 

WissZeitVG zu setzen, allerdings steht der Nichtanrech-

nung dieser Zeiten auf die Zeiten nach § 6 WissZeitVG-

E eine solche Erwägung nicht entgegen. In diesem Fall 

liegt eine willkürlich erscheinende Schlechterstellung 

der Hilfskräte vor. Insbesondere Elternzeiten oder Zei-

ten, in denen Angehörige betreut werden und Zeiten 

nach der Nr. 6-E44 sind hier von Relevanz.

f) Verbesserungspotential

Vor dem Hintergrund der genannten Mängel ist nach 

einer interessengerechteren Lösung zu suchen. Diese 

muss sich zur Vermeidung von analogen Schlüssen und 

teleologischen Reduktionen insbesondere im Gesetzes-

text niederschlagen. Hierzu wird folgender Vorschlag 

unterbreitet:

„§ 6 Wissenschaftliche und künstlerische Hilfstätigkeiten

1Studierende, die an einer deutschen Hochschule 

immatrikuliert sind, einen ersten oder fortführenden be-

rufsqualiizierenden Abschluss anstreben und wissen-

schaftliche oder künstlerische Hilfstätigkeiten erbrin-

gen, können für die Dauer von 8 Jahren jeweils befristet 

beschäftigt werden. 2Promoviert der Beschäftigte wäh-

rend einer befristeten Beschäftigung nach dieser Vor-

schrift, so kann insoweit eine Befristung für die Dauer 

von weiteren 6 Jahren erfolgen. 3Zeiten nach Satz 2 gel-

ten als Zeiten im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 

HS 2. Die Verlängerungstatbestände nach § 2 Abs. 1 Satz 

5, 6 und Abs. 5 Satz 2 inden entsprechende Anwen-

dung. 4Innerhalb der zulässigen Befristungsdauer sind 

Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages 

möglich. 5Beschäftigungen nach Satz 1, die aufgrund an-

derer Rechtsvorschriften befristet wurden, sind auf die 

Zeiten nach Satz 1 und 2 anzurechnen.“

Der Vorschlag räumt die genannten Problemlagen 

aus. So wird durch Befristungsdauer von 8 Jahren er-

reicht, dass Studenten ihr gesamtes Studium über be-

schätigt werden können.45 Die Dauer von 8 Jahren er-

gibt sich aus der Erkenntnis, dass im Bereich der Hu-

manmedizin Studiendauern von 13-16 Fachsemestern 

nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes46 

üblich sind. Da nach Satz 5 eine Anrechnung von Be-

schätigungszeiten erfolgt, die auf anderen Befristungs-

tatbeständen beruht, erledigt sich die Problematik um 

den willkürlichen Einsatz von § 14 Abs. 2 TzBfG. Selbiges 

gilt für Umgehungstatbestände nach § 14 Abs. 1 TzBfG. 

Dieses Ergebnis erzielt im Übrigen auch der Vor-

schlag des Bundesrates, wenn er 6 Jahre fordert, die Be-

fristung nach § 14 Abs. 2 TzBfG jedoch nicht ausschließt. 

Der Vorzug des hiesigen Vorschlages liegt demgegen-

über in der Vermeidung administrativen Aufwandes so-

wie von Rechtsunsicherheiten und Willkür in Bezug auf 

§ 14 TzBfG.

Die Möglichkeit zur erneuten Nutzung der Befris-

tungszeiträume bei einem Studienabbruch oder -wech-

sel wird daran sichtbar, dass die Beschätigung „jeweils 
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47  Siehe oben unter II. 1. a).
48  BR-Drs. 395/15 S. 7.
49  BT-Drs. 16/3438 S. 11: „Zwar sind die von den entprehen-

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommenen 
wissenshatlihen Dientleitungen otmals Daueraufgaben der 
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50  BR-Drs. 395/15 S. 7; Vgl. dazu Preis, WissZeitVG § 2 Rn. 12
51  BVerfG, Beshluss vom 24. Juni 2014 – 1 BvR 3217/07 = BVerfGE 

136, 338 f.
52  BR-Drs. 395/15 S. 8.

befristet” erfolgt. Damit wird auch die Schwierigkeit des 

Zweitstudiums umgangen. Hier kann ebenso wie bei ei-

nem Studienabbruch- oder -wechsel die gesamte Befris-

tungszeit erneut genutzt werden, denn es handelt sich 

nicht um einen fortführenden berufsqualiizierenden 

Abschluss, wie etwa beim Bachelor/Master-Modell. Die-

ses ist in der Befristungshöchstdauer von 8 Jahren aus-

reichend umfasst, sodass eine mittelbare Einlussnahme 

auf die Studienentscheidung ausgeschlossen ist.

Durch Satz 2 wird klargestellt, dass eine Promotion 

während des Studiums zwar im Befristungsgrund auf § 6 

WissZeitVG-E beruht, die hier zurückgelegten Zeiten 

aber denen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG entspre-

chen. Eine Schlechterstellung der Promotion also nicht 

erfolgen kann. Satz 3 erklärt weiter die Verlängerungsre-

gelung aus § 2 Abs. 1 Satz 2 HS 2 WissZeitVG-E für 

anwendbar.

Satz 4 stellt klar, dass die familienpolitischen Kompo-

nenten für Hilfskräte entsprechend gelten. Nicht um-

fasst ist damit die Möglichkeit zur einseitigen Verlänge-

rung des Arbeitsvertrages, was über die mangelnde eige-

ne wissenschatliche Qualiizierung gerechtfertigt wer-

den kann. Im Übrigen sind aber die bekannten 

Verlängerungstatbestände analog zur Anwendung zu 

bringen. Dies erlaubt die vollständige Nutzung der auch 

bisher nutzbaren Verlängerungszeiten durch die Hoch-

schulen, Universitätsklinika oder außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen.

Satz 5 stellt die Möglichkeit zur Verlängerung sicher. 

Satz 6 löst die TzBfG-Problematik47 über eine Anrech-

nungsregelung. Dadurch werden Fragen einer vormali-

gen Beschätigung etwa beim Land obsolet und der Ver-

waltungsaufwand damit rechtssicher gesenkt.

e) Zwischenfazit

Die geplante Novellierung bedeutet für die studenti-

schen Hilfskräte erhebliche Schlechterstellungen. Diese 

gefährden den staatlichen Schutzautrag im Hinblick auf 

seine wissenschatsbezogene Nachwuchsförderungs-

plicht sowie die wirtschatliche Lebensgrundlage einer 

Vielzahl von wissenschatsinteressierten Studenten. Eine 

Anpassung der Regelung im Sinne des Beschlusses des 

Bundesrates, die allein eine Heraufsetzung der Befris-

tungsdauer vorsieht, ist ungenügend. Es bedarf neben 

einer Heraufsetzung auf 8 Jahre weiterer Ergänzungen in 

Bezug auf Zweitstudium, Bachelor- und Masterstudien-

gänge, Promotionsstudium und familienpolitische Kom-

ponenten.

2. Promotionsphase

Neuerungen sind auch hinsichtlich der Befristung in der 

sog. Promotionsphase nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG vor-

gesehen. Hierbei weichen der Entwurf der Bundesregie-

rung und der Vorschlag des Bundesrates jedoch deutlich 

voneinander ab. Diese werden daher getrennt bespro-

chen und letztlich in Bezug auf mögliche Kombinatio-

nen und Verbesserungen analysiert.

a) Entwurf der Bundesregierung

Hinsichtlich der Befristung in der Promotionsphase 

nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG-E enthält der Entwurf 

nunmehr die Klarstellung, dass eine Befristung nur „zur 

Förderung der eigenen wissenschatlichen oder künstle-

rischen Qualiizierung” erfolgen darf. Diese sprachliche 

Ergänzung schat – entgegen der unbefangenen Lektüre 

des Gesetzes – keine neuen tatbestandlichen Anforde-

rungen.48 Das Kriterium der Förderung eigener wissen-

schatlicher oder künstlerischer Qualiizierung bestand 

seit je her; wenngleich dieses nicht im Wortlaut wieder-

gegeben wurde, sondern aus den Gesetzesmaterialien49  

und dem Telos der Befristung abgeleitet werden musste.50

Die Aufnahme dieses bisher ungeschriebenen Tatbe-

standsmerkmals ist aus methodischer Perspektive zu be-

grüßen. Dennoch darf nicht verkannt werden, dass der 

Begrif der wissenschatlichen oder künstlerischen Qua-

liizierung letztlich nicht aussagekrätig ist. Die eigene 

Qualiizierung wird auch durch Tätigkeiten gefördert, 

die mit ihr nur mittelbar in Beziehung stehen. Wechsel-

wirkungen sind insbesondere in der Krankenversorgung 

sichtbar. Die Krankenversorgung ist untrennbarer Be-

standteil wissenschatlicher Forschung.51 Auf der 

Grundlage dieser Argumentation lässt sich fast jede Tä-

tigkeit der Förderung der eigenen wissenschatlichen 

Qualiizierung zuordnen. Die beabsichtigte Präventiv-

wirkung wird daher wohl nicht eintreten, da der Be-

schätigte aufgrund seiner Abhängigkeit zum/zur 

Doktorvater/-mutter typischerweise keine Einwände 

während der Promotionsphase erheben wird. 

Weiter geht der Novellierungsvorschlag in § 2 Satz 3 

WissZeitVG-E. Dieser fordert ein angemessenes Ver-

hältnis zwischen der vereinbarten Befristungsdauer und 

der angestrebten Qualiizierung.52 Jenes Verhältnis soll 
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53  BR-Drs. 395/15 S. 8.
54  BR-Drs. 395/15 S. 8.
55  http://www.hrk.de/positionen/gesamtlite-beshluesse/position/

convention/orientierungsrahmen-zur-foerderung-des-wissen-
shatlihen-nahwuhses-nah-der-promotion-und-akademi/, 
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ve - d. h. auh die Betimmung von Zielen und Zeitshritten in 
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zu qualiizieren. Dies kann aber auh das Abraten vom Weiterver-
folgen einer wissenshatlihen Karriere beinhalten”.

57  BR-Drs. 395/15 S. 8 mwN.
58  Vgl. Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. 

§ 2 Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 219.
59  Vgl. BAG, Urteil vom 18.7.2012 – 7 AZR 443/09 – juris Rn. 47; 

Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. § 2 
Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 218, 221 f.

60  Vgl. dazu BAG, Urteil vom 29.7.2009 – 7 AZR 907/07; LAG Sah-
sen, Urteil vom 6.3.2014 – 6 Sa 676/13 – juris Rn. 27; LAG Köln, 
Urteil vom 9.9.2009 – 3 Sa 746/09; Preis, WissZeitVG § 2 Rn. 58; 
Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. § 2 
Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 223 f.

61  BR-Drs. 395/15 S. 8.
62  Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. § 2 

Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 223 f.
63  Vgl. AR-Löwish, § 2 WissZeitVG Rn. 12; siehe dazu umfassender 

auh Stiller, Das Drittmittel inanzierte Arbeitsverhältnis, Diss. 
2000, S. 118; Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritun-
gen gem. § 2 Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 221.

sich daran orientieren, was im Hinblick auf die wissen-

schatliche oder künstlerische Qualiizierung „sinnvoll” 

ist.53 Dies lässt freilich einen beträchtlichen Raum für 

Unsicherheiten. Diese sollen über die von den Wissen-

schatseinrichtungen selbst entwickelten internen Richt-

linien ausgeräumt werden.54 Exemplarisch werden ne-

ben diesen auch die Codes of Conduct, der Orientie-

rungsrahmen zur Förderung des wissenschatlichen Per-

sonals nach der Promotion und akademischer 

Karrierewege neben der Professur (2014),55 die Leitlini-

en für die Ausgestaltung befristeter Beschätigungsver-

hältnisse mit wissenschatlichem und künstlerischem 

Personal (2012)56 usw. genannt.57 

Die genannten Leitlinien sind aber selbst wenig kon-

kret und geben vielmehr nur das wieder, was ohnehin im 

Entwurf steht. Daneben bietet gerade die Möglichkeit 

zum Erlass hochschuleigener Richtlinien wiederum die 

Gefahr einer sich weiter ausdiferenzierenden uneinheit-

lichen Befristungshandhabung. Zusätzlich trägt diese 

Lösung den Anreiz zum Erlass günstiger einrichtungsei-

gener Leitlinien mit möglichst großem Befristungsrah-

men in sich. Das aktuelle Problem wird sich daher auf 

dem vorgeschlagenen Weg kaum beseitigen lassen, son-

dern lediglich verlagern. Dies verdeutlichen auch die 

Rechtsfolgen.

Indem Satz 3 die jeweilige Befristungsdauer von der 

Angemessenheit im Einzelfall abhängig macht, wird die-

se auch Teil der notwendigen Prognoseentscheidung bei 

Vertragsschluss.58 Ein Verstoß muss damit letztlich die 

Unwirksamkeit der jeweiligen Befristung bedeuten. Al-

lerdings ist den Hochschulen, Universitätsklinika und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf der 

Grundlage der Wissenschatsfreiheit ein beträchtlicher 

Einschätzungsspielraum einzuräumen.59  Unabhängig 

davon, ob eigene Leitlinien existieren oder nicht, wird 

man nicht bei jeder Inkongruenz zwischen Qualiizie-

rung und Vertragslaufzeit auf einen Rechtsverstoß 

schließen können.60  So schließt die Begründung bereits 

auf eine Angemessenheit, wenn Personal für die Zeiten 

ihrer drittmittelinanzierten Projekte befristet wird.61 

Die Projekte haben mit der Förderung der eigenen Qua-

liizierung letztlich nicht zwingend zu tun und sind viel-

fach auf Jahreszeiträume unabhängig von der Dauer des 

Gesamtprojektes angelegt.62 Auch ist es nicht unüblich, 

dass gerade Doktoranden über Projekte drittinanziert 

werden, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Dies 

hängt von der jeweiligen Widmung ab. Daneben wird 

der Beschätigte im Einzelfall überhaupt nicht wissen, ob 

er drittinanziert ist oder über den Haushalt inanziert 

wird. Eine Verplichtung zur Benennung der Finanzie-

rungsgrundlage besteht nicht. Aus dieser Unsicherheit 

heraus werden sich erwogene Rechtsstreitigkeiten 

schnell zerschlagen. Die Mittelbewilligung kann zudem 

letztlich willkürlich zwischen Drittmittelgeber und 

Hochschule, Universitätsklinika oder außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtung festgelegt werden. Dadurch 

kann letztlich für jedweden Zeitraum ein Grund für kur-

ze Befristungszeiten geschafen werden, der gerichtlich 

kaum angreibar wäre.63 Die Neuregelung ist aus diesen 

Gründen nicht geeignet, die als Missstände empfunde-
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nen Gegebenheiten zu ändern. Allein über den Gedan-

ken des Rechtsmissbrauchs wäre an der Angemessenheit 

vorbei eine Sanktionierung im Einzelfall denkbar.64 

b) Vorschlag des Bundesrates

Ausgereiter ist der Vorschlag des Bundesrates. Dieser 

fordert eine Neufassung des Satz 3:65

„Die vereinbarte Befristungsdauer soll bei einer ersten 

nach den Sätzen 1 und 2 befristeten Beschäftigung 24 

Monate nicht unterschreiten, sofern keine sachlichen 

Gründe eine kürzere Dauer rechtfertigen.“

Jener Vorschlag ist gegenüber dem der Bundesregie-

rung vorzugswürdiger. Er sieht eine andere Verteilung 

der Beweislast vor. Der jeweilige Arbeitgeber muss sich 

bei Befristungen über 24 Monaten keine Gedanken über 

deren Angemessenheit machen. Diese ist gesetzt. Nur im 

Falle der Unterschreitung hat er besondere sachliche 

Gründe darzulegen. Damit wird sowohl der Verwal-

tungsaufwand begrenzt als auch Rechtssicherheit herge-

stellt, die die Lösung der Bundesregierung nicht errei-

chen wird. 

c) Verbesserungspotential

Die vorhandenen Bestimmungen bedeuten für die 

Hochschulen, Universitätsklinika und außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtungen größtmögliche Flexibilität 

und Rechtssicherheit, wie sie die Wissenschatsfreiheit 

garantiert und fordert. Eine Notwendigkeit zur Anpas-

sung besteht gegenwärtig nicht.

Erkennt man allerdings im Lichte der Einschätzungs-

prärogative des Gesetzgebers auf einen stattindenden 

Missbrauch im Bereich der Kurzzeitverträge, so ist letzt-

lich dem Vorschlag des Bundesrates aus Gründen der 

Rechtssicherheit der Vorzug zu geben.

Die vorgeschlagenen 24 Mindestmonate mit der 

Möglichkeit zur Abweichung sind vertretbar. Die Rege-

lung scheint allerdings ergänzungswürdig hinsichtlich 

der Unterschreitung des 24-Monatszeitraumes. Hier 

kann, wie auch nach dem Entwurf der Bundesregierung, 

nur die Angemessenheit zwischen Vertragslaufzeit und 

eigener wissenschatlicher oder künstlerischer Qualii-

zierung maßgeblich sein. Die Angemessenheit als nor-

matives Tatbestandsmerkmal ist jedoch kaum verallge-

meinerbar und bedeutet deshalb ein erhöhtes Maß an 

Rechtsunsicherheit. Daher sollte der Vorschlag des Bundes-

rates um klarstellende Regelbeispiele ergänzt werden: 

„Ein besonderer sachlicher Grund im Sinne des Satzes 3 

liegt insbesondere vor, 

a) soweit die Beschäftigung überwiegend im Rah-

men eines Projektes oder Drittmittelprojektes nach § 2 

Abs. 2 erfolgt und dieses vor Ablauf von 24 Monaten ab 

Beschäftigungsbeginn voraussichtlich endet,

b) soweit die fachliche Expertise des Beschäftigten 

nur für einen bestimmten Projektabschnitt benötigt 

wird,66

c) die Beschäftigung auf Wunsch des Beschäftigten 

kürzer erfolgt, wobei dies schriftlich im Arbeitsvertrag 

zu vermerken ist,

d) die eigene wissenschaftliche oder künstlerische 

Qualiizierung, Promotion oder Habilitation des Beschäf-

tigten vor Ablauf der 24 Monate voraussichtlich abge-

schlossen sein wird, wobei dies schriftlich im Arbeitsver-

trag zu vermerken ist.”

Die Formulierung „insbesondere” zeigt an, dass die 

Aulistung nicht abschließend ist. Lit. a) trägt dem Um-

stand Rechnung, dass Projekte auch kürzer als 24 Mona-

te laufen. Um hier einen Wechsel in die Drittmittelbe-

fristung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG zu vermeiden, muss 

dieser Grund genannt werden. Dies gilt sowohl für Dritt-

mittelprojekte nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG als auch für 

sonstige Projekte, bei denen eine überwiegende Dritti-

nanzierung nicht gegeben ist.

Lit. b) fasst den Fall, den auch die Begründung der 

Bundesregierung enthält.67 Für bestimmte Projekte wer-

den nicht über den gesamten Projektzeitraum hinweg 

Personen mit bestimmten Qualiikationen benötigt.68

Lit. c) behandelt diejenigen Fälle, in denen Beschäf-

tigte bspw. in Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt 

oder Kinderbetreuung selbst eine kürzere Beschäti-

gungsdauer präferieren. Dies erleichtert eine spätere 

Auseinandersetzung hinsichtlich der Beendigung des 

Beschätigungsverhältnisses und ist der Sachgrundbe-

fristung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG nachemp-

funden.69 Die Plicht zur Aufnahme des Wunsches in 

den Vertragstext dient der Dokumentation und Rechts-

sicherheit für beide Seiten. 
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70  Siehe oben unter II. b), c).
71  BR-Drs. 395/15 S. 9.
72  BR-Drs. 395/15 S. 9: „Bei mehrjährigen Projekten, für die die 

konkrete Mittelbereittellung aus haushaltsrehtlihen Gründen, 
z.B. jährlih erfolgt, it maßgebliher Orientierungpunkt viel-
mehr der bewilligte Projektzeitraum ... Bei Vertragsabshlüssen, 
die während eines shon laufenden Projektes ... erfolgen, bildet 

die verbleibende Projekt- oder Bewilligungsdauer den maßgebli-
hen Orientierungpunkt.“

73  Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. § 2 
Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 226; Stiller, Das Drittmittel i-
nanzierte Arbeitsverhältnis, Diss. 2000, S. 276; Preis, WissZeitVG 
§ 2 Rn. 56; in diesem Sinne auh WR-Drs. 4009-14 S. 77.

Lit. d) nimmt Bezug auf den Befristungsgrund. An-

gestrebt werden die Promotion, Habilitation oder die ei-

gene wissenschatliche bzw. künstlerische Qualiizie-

rung. Kann dieses Ziel bspw. aufgrund bereits geleisteter 

Forschungsarbeit unterhalb des Zweijahreszeitraumes 

erreicht werden, so besteht kein Bedarf für eine längere 

Vertragsdauer. Auch dies ist zur Dokumentation und 

Rechtssicherheit im Vertrag zu vermerken.

d) Zwischenfazit

Der Entwurf der Bundesregierung sowie der Vorschlag 

des Bundesrates sind im Hinblick auf die Vertragslauf-

zeiten an sich überlüssig. Auf der Grundlage bestehen-

der Regelungen wird die Wissenschatsfreiheit am ehes-

ten gewährleistet. Sollte man sich allerdings zu einer 

Neuregelung bekennen wollen, so ist der Vorschlag des 

Bundesrates aus Gründen der Rechtssicherheit vorzugs-

würdiger. Die vorgeschlagenen Regelungen bieten die 

Möglichkeit zu einem ausgewogenen Ausgleich zwi-

schen den betrofenen Interessen. Zur Absicherung die-

ser Interessenlagen bedarf der Vorschlag allerdings klar-

stellender Konkretisierungen, um seine Praxistauglich-

keit und deutschlandweit einheitliche Handhabung 

sicherzustellen.

3. Post-Doc Phase

Auch in der Post-Doc Phase gilt § 2 Abs. 1 Satz 3 Wiss-

ZeitVG-E. Die für die Promotionsphase bestehenden 

Schwierigkeiten gelten auch hier. Die Angemessenheit 

ist auch hier keine interessengerechte und missbrauchs-

verhindernde Lösung. Der Vorschlag des Bundesrates 

unter den genannten Modiikationen muss hier entspre-

chend gelten.70

III. Drittmittelbefristung

Modiikationen sind auch für die Drittmittelbefristun-

gen vorgesehen. Diese lassen sich nach dem persönli-

chen Anwendungsbereiches des Befristungstatbestandes 

in § 2 Abs. 2 WissZeitVG trennen.

1. Wissenschatliches Personal

Eine Drittmittelbefristung soll für wissenschatliches 

Personal unter den altbekannten Voraussetzungen mög-

lich bleiben. Allerdings erhält Satz 1 einen angefügten 

Halbsatz, der hinsichtlich der vereinbarten Befristungs-

dauer auf die Dauer der Mittelbewilligung verweist. Die 

Bindungswirkung kommt dabei der Angemessenheit 

gleich, für die die Mittelbewilligung als legitimes Ange-

messenheitskriterium erklärt wurde.71 Die Kopplung der 

Vertragslaufzeit an die Mittelbewilligung ist als Sollbe-

stimmung ausgestaltet und lässt somit Raum für Abwei-

chungen.

Diese letztlich nachvollziehbare Umgestaltung der 

Drittmittelbefristung birgt allerdings unter Beachtung 

der gegenwärtigen Begründung einen ganz wesentlichen 

Fehler. Nach der Begründung soll die Bindung nicht an 

die Mittelbewilligung, sondern vornehmlich an die Pro-

jektlaufzeit erfolgen.72 Die Projektlaufzeit und Mittelbe-

willigung sind aber keinesfalls identisch. Vielfach wer-

den Mittelbewilligungen jährlich vergeben bzw. ange-

passt, wohingegen die eigentliche Projektlaufzeit mehre-

re Jahre, gar Jahrzehnte, umfassen kann. Insoweit muss 

eine Klarstellung erfolgen, denn würde tatsächlich die 

Befristung anhand der Mittelbewilligungen zugelassen, 

so ergäbe sich hieraus die Möglichkeit zur unzulässigen 

Transformation des Finanzierungsrisikos auf den jeweils 

Beschätigten.73

Klargestellt werden sollte daher, dass allein eine Bin-

dung an die Projektlaufzeit zulässig ist. Darüber hinaus 

bietet sich hinsichtlich der Möglichkeit der aulösenden 

Bedingung eine Klarstellung im Gesetz an:

„Die Befristung kann zusätzlich unter den aulösenden 

Bedingungen insbesondere der Nichtverlängerung des 

Projektes im Sinne des Satzes 1 durch den Drittmittelge-

ber sowie auf den Wegfall des Forschungsbedarfes auf-

grund des wissenschaftlichen Fortschritts erfolgen.“

Durch die Formulierung „insbesondere” wird klarge-

stellt, dass die Aulistung nur der Rechtssicherheit in Be-

zug auf bestimmte Gründe dient. Die Anknüpfung an 

das Projekt an sich und nicht an dessen Mittelbewilli-

gung oder Finanzierung bleibt die Bedingung im zuläs-

sigen Rahmen. Es handelt sich insoweit um einen exter-

nen Grund außerhalb des Finanzierungsrisikos. Dane-

ben kann die Bedingung auch an einen Wegfall des For-

schungsbedarfes geknüpt werden. Auch hier handelt es 

sich um einen externen Grund.
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74  Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. § 2 
Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 226.

75  Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. § 2 
Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 226.

76  BR-Drs. 395/15 S. 9.
77  BR-Drs. 395/15 S. 9.
78  BVerfG, Beshluss vom 24.4.1996 – 1 BvR 712/86.
79  AR-Löwish , § 2 WissZeitVG Rn. 8.
80  Http://www.deutshlandfunk.de/baden-wuerttemberg-neue-

perpektiven-fuer-den.680.de.html?dram:article_id=335385, 
abgerufen am 31.10.2015, baden-württembergishen Wissen-
shatsminiterin heresia Bauer: „Es wird der gesamte niht-
wissenshatlihe Dient aus diesem Wissenshats-Zeitvertrags-
gesetz herausgenommen. Das wieder bedeutet: Nah zwei Jahren 
folgt eine Dauertelle. Wenn aber keine Dauertelle vorhanden 

it, bedeutet das shliht und ergreifend: Die Leute sind nah zwei 
Jahren draußen - oder auf einer Dauertelle. Die gibt es aber ganz 
selten.“

81  BR-Drs. 395/15 S. 3, 9.
82  BAG, Urteil vom 13.2.2013 – 7 AZR 284/11.
83  Mandler, Rehtsmissbrauh bei Drittmittelbefritungen gem. § 2 

Abs. 2 WissZeitVG OdW 2015 S. 218 f.; LAG Hessen, Urteil vom 
6.8.2015 – 2 Sa 1210/14.

84  Bezüglih der Drittmittelbefritung bei wissenshatlihem Perso-
nal: Lieb, Zur Befritung von Beshätigungsverhältnissen im Be-
reih der Rundfunkfreiheit, Dieterih/ Gamillsheg/Wiedemann, 
Fetshrit für Marie Luise Hilger und Hermann Stumpf, 1983, S. 
425, Preis, Protokoll Öfentlihe Anhörung zum WissZeitVG am 
29.11.2006, S. 13.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Die Hochschulen, 

Universitätsklinika und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen können in der Gewissheit der Zulässigkeit 

der Bedingung längerfristige Verträge auf die gesamte 

Projektlaufzeit schließen ohne sich dem Vorwurf des 

Rechtsmissbrauches auszusetzen,74 dem Beschätigten 

ein erhöhtes Maß an Planungssicherheit geben und 

gleichzeitig ihren Verwaltungsaufwand deutlich sen-

ken.75 Eine bspw. jährliche Verlängerung der Verträge ist 

dann nicht mehr notwendig. Ressourcen könnten so in 

erheblichem Umfang eingespart werden.

2. Nicht-Wissenschatliches Personal

Erhebliche Änderungen sieht der Entwurf für das im 

Rahmen von Drittmittelprojekten beschätigte nicht-

wissenschatliche Personal vor. Befristungen dieses Per-

sonals werden insgesamt aus dem Anwendungsbereich 

des WissZeitVG herausgelöst. Sog. akzessorisches Pro-

jektpersonal ist damit nicht mehr nach dem WissZeitVG 

befristbar. Begründet wird dieser Schritt damit, dass die 

Rechtfertigung für das Sonderbefristungsrecht nicht in 

gleicher Weise wie für das wissenschatliche Personal 

gilt.76 Ein stetiger Zuluss neuer Ideen und die Notwen-

digkeit einer ständigen Fluktuation sei hier nicht erfor-

derlich.77 Auch eine Förderung des wissenschatlichen 

Nachwuchses, die vom BVerfG besonders als Rechtferti-

gungsgrund für die Befristungszeiten des WissZeitVG 

bestätigt wurde,78 ist im Bereich des nicht-wissenschat-

lichen Personals nicht notwendig.

Diese Grundentscheidung ist für die Hochschulen, 

Universitätsklinika und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen sicher die schmerzhateste. Insbesondere 

im Rahmen langjähriger Großprojekte steigt der Bedarf 

an akzessorischem Wissenschats- und Verwaltungsper-

sonal. Endet das Projekt, so kann je nach Größe der Ein-

richtung ein nicht zu unterschätzender Leerlauf des an-

gestellten Personales entstehen und damit eine uner-

wünschte Mittelbindung eintreten.79 Gerade den kleine-

ren nach Landesrecht anerkannten Hochschulen 

könnten hierdurch nicht unbeachtliche Risiken aufge-

bürdet werden. Betriebsbedingte Kündigungen mit den 

bekannten Untiefen wären zu befürchten.

Allerdings lässt der Entwurf eine teilweise übersehe-

ne80 bedeutsame Lücke. Ausdrücklich darf das nicht-

wissenschatliche Personal nach dem Teilzeit- und Be-

fristungsgesetz befristet werden.81 In § 14 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 TzBfG ist der Befristungsgrund der Projektbefris-

tung normiert. Nach der Rechtsprechung muss bei der 

Projektbefristung bereits im Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses zu erwarten sein, dass die im Rahmen des Pro-

jekts durchgeführten Aufgaben nicht dauerhat anfallen. 

Für eine solche Prognose müssen ausreichend konkrete 

Anhaltspunkte vorliegen.82 Zur Drittmittelbefristung 

besteht der Unterschied, dass § 2 Abs. 2 WissZeitVG eine 

gesetzliche Vermutung formuliert, die nur im Extremfall 

durch den Vorwurf des Rechtsmissbrauches widerlegt 

werden kann.83 Sie führt damit zu einem Mehr an 

Rechtssicherheit.

Dass es praktische Schwierigkeiten bei der Projektbe-

fristung geben wird, ist ofenkundig. An die Hochschul-

verwaltungen werden höhere Anforderungen gestellt, 

denen sie in der Vergangenheit nicht immer gerecht 

wurden.84 Ein Ausschluss des TzBfG wäre indes unzuläs-

sig, da hierin eine strukturelle Schlechterstellung der 

Einrichtungen gegenüber privaten Arbeitgebern 

entstünde. 

Aus diesem Grund wird aus der historischen Pers-

pektive hier dafür geworben die Regelung in ihrer jetzi-

gen Fassung beizubehalten. Wie schon vor der Einfüh-

rung der Drittmittelbefristung im WissZeitVG, ist allei-

nige Folge der Gesetzesnovelle eine höhere Rechtsunsi-

cherheit, mit der allen Beteiligten wenig geholfen sein 

dürte. Die besonderen Rechtfertigungsgründe für spe-

ziisches Befristungsrecht für wissenschatliches Perso-

nal bestehen zwar nicht; auf die staatliche Plicht zur 

Förderung der Wissenschat sei aber hingewiesen. Diese 

gilt nicht nur gegenüber den im Entwurf genannten 

Gründen, sondern gewährleistet auch eine Sicherstel-
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85  Es beteht die Verplihtung die Hohshulen durh die Bereit-
tellung von personellen, inanziellen und organisatorishen 
Mitteln zu ermöglihen und zu fördern, vgl. BR-Drs. 395/15 S. 3 
unter Berufung auf BVerfGE 35, 79, 114 f.; BVerfGE 94, 268, 285.

86  BR-Drs. 395/15 S. 9; siehe auh AR-Löwish, § 2 WissZeitVG Rn. 8.
87  Eine Drittmittelregelung für wissenshatlihes Personal war ur-

prünglih Auslöser für die Entwiklung von Sonderbefritungs-
reht für den Wissenshatsbereih und wurde 1985 in das HRG 
eingeführt. Nahdem die Regelung zwishenzeitlih aufgehoben 
wurde, tieg der Druk der Wissenshatseinrihtungen auf den 
Gesetzgeber derart an, dass im WissZeitVG wieder eine Drittmit-
telregelung aufgenommen wurde.

88  Unklar bleibt hier welhe Art und welher Grad der Erkrankung 

genügt. Was shwerwiegend hronish it, wird niht näher 
umshrieben und damit der Rehtprehung überlassen. Genügt 
bpw. shon eine hronishe Sehnensheidenentzündung, die 
etwa für einen Juriten shwerwiegend it, einen Biologen aber 
anderseits niht hindern würde?

89  Vgl. in diesem Sinne bpw. LAG Köln, Urteil vom 27. April 2012 
– 4 Sa 1320/11.

90  BR-Drs. 395/15 S. 8: „Damit wird einerseits der Kindbegrif im 
WissZeitVG vereinheitliht und andererseits ein Gleihklang zu 
den Regelungen der Elternzeit im BEEG hergetellt“.

91  BR-Drs. 395/15 S. 9.
92  In diesem Sinne shon bis zur Grenze des Rehtsmissbrauhs AR-

Löwish, § 2 WissZeitVG Rn. 5.

lung der Wissenschatsförderung durch – denklogisch – 

notwendiges akzessorisches Personal.85 Zwar dürte die 

Grenze eines nicht zu rechtfertigenden Eingrifs noch 

nicht erreicht sein; es bleibt jedoch der Eindruck, dass 

sich die Geschichte86 wiederholen wird und wie schon 

zuvor die Drittmittelbefristung für wissenschatliches 

und auch für nicht-wissenschatliches Personal zur Her-

stellung von Rechtssicherheit letztlich wieder Eingang in 

das WissZeitVG indet.87 

IV. Verlängerungstatbestände

Begleitend zu diesen Änderungen, enthält der Entwurf 

auch Anpassungen und Erweiterungen in Bezug auf die 

sog. familienpolitischen Komponenten. Diesen sind ihre 

verlängernden Rechtswirkungen für die Höchstbefris-

tungszeiten gemeinsam. Danach kann zwischen abstrak-

ten und konkreten Verlängerungstatbeständen unter-

schieden werden.

1. Abstrakte Verlängerungstatbestände

Die abstrakten Verlängerungstatbestände zeichnen sich 

dadurch aus, dass bei ihrer tatbestandlichen Erfüllung 

abstrakt und damit ohne Prüfung der konkret aufge-

wandten Zeiten eine Erhöhung der Höchstbefristungs-

grenzen eintritt.

Für diese sieht der Entwurf eine Anpassung und eine 

Erweiterung vor. Zum einen wird klargestellt, dass die 

pauschale Verlängerung für die Kindesbetreuung von 2 

Jahren auch dann erfolgt, sofern hinsichtlich des Kindes 

die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BEEG vorlie-

gen; zum anderen wird ein neuer zweijähriger Verlänge-

rungstatbestand für die Fälle einer Behinderung nach § 2 

Abs. 1 SGB IX oder einer schwerwiegenden chronischen 

Erkrankung88 eingeführt.

Die Klarstellung gegenüber der Kinderbetreuung ist 

begrüßenswert.89 Allerdings sollte der Verweis auf § 15 

Abs. 1 BEEG insgesamt erfolgen, um die Geltung des Zu-

stimmungserfordernisses nach Satz 2 einheitlich auf den 

Verlängerungstatbestand im WissZeitVG zu übertragen.90

Der neueingefügte Verlängerungstatbestand nach § 2 

Abs. 1 Satz 6 WissZeitVG-E ist ebenfalls dem Grunde 

nach sinnvoll. Die jeweilige Höchstbefristungszeit er-

höht sich beim Vorliegen einer Behinderung im Sinne 

von § 2 Abs. 1 SGB IX oder einer schwerwiegenden chro-

nischen Erkrankung pauschal um zwei Jahre. Damit soll 

den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention 

entsprochen sowie die Vereinbarkeit von Behinderung 

und Wissenschat ermöglicht werden.91 

Allerdings lässt die Formulierung wie auch die der 

Sätze 4 und 5 Fragen im Hinblick auf die zeitliche Gel-

tung aukommen. Vielfach scheuen die Hochschulen, 

Universitätsklinika und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen eine Inanspruchnahme dieser Verlänge-

rungstatbestände, sofern die abstrakten Verlängerungs-

zeiten tatsächlich noch nicht erfüllt sind; das betreute 

Kind etwa erst ein Jahr alt ist oder die Behinderung erst 

seit 3 Monaten feststeht.

Diese Rechtsunsicherheit behebt der Entwurf bisher 

noch nicht. Da aber die Gewährung der abstrakten Ver-

längerungszeit ohne eine Einzelfallprüfung erfolgt, sollte 

sich das Gesetz klar dazu bekennen, dass eine Verlänge-

rung unabhängig davon genutzt werden kann, ob der je-

weilige Tatbestand tatsächlich schon in entsprechender 

Länge vorliegt.92 Andernfalls muss befürchtet werden, 

dass wie bisher verfahren wird, d.h. Kurzbefristungen er-

folgen, die den jeweils bereits absolvierten Zeiten nach-

folgen. Die Klarstellung hierzu kann in der Gesetzesbe-

gründung oder im Gesetzestext erfolgen:

„Die Verlängerungen nach den Sätzen 4-6 erfolgen mit 

Eintritt des Tatbestandes.“

2. Konkrete Verlängerungstatbestände

Neben den abstrakt zu gewährenden Verlängerungen, sieht 

der Entwurf auch hinsichtlich der konkreten Verlänge-

rungstatbestände des § 2 Abs. 5 WissZeitVG Änderungen 

vor. So wird ein neuer Verlängerungstatbestand eingeführt 

und daneben der Anrechnungsmodus insgesamt von der 

bisher notwendigen Verlängerungserklärung entkoppelt.
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93  Mandler, Die Verlängerung von Arbeitsverhältnissen gem. § 2 
Abs. 5 WissZeitVG OdW 2014 S. 221.

94  Vgl. BT-Drs 17/12531 S. 5; Mandler, Die Verlängerung von Ar-
beitsverhältnissen gem. § 2 Abs. 5 WissZeitVG OdW 2014 S. 222.

95  BR-Drs. 395/15 S. 5, 10 f.
96  Letztlih nimmt diese Entsheidung dem Beshätigten aber auh 

die Möglihkeit selbt darüber zu entsheiden, wann nur noh 
eine unbefritete Beshätigung möglih wäre. Vgl. Mandler, Die 
Verlängerung von Arbeitsverhältnissen gem. § 2 Abs. 5 Wiss-
ZeitVG OdW 2014 S. 222.

97  Mandler, Die Verlängerung von Arbeitsverhältnissen gem. § 2 
Abs. 5 WissZeitVG OdW 2014 S. 221 f.; anders noh auf der 

Grundlage der Evaluierung 2011 BR-Drs. 395/15 (Beshluss) 
S. 3. Insbesondere an Universitätsklinika, die typisherweise 
Höhtbefritungsgrenzen überhaupt erreihen, kommt dem Ver-
längerungtatbetand zunehmende Bedeutung zu. Hohshulen 
bedürfen der Verlängerungtatbetände in der Regel niht, da die 
Beshätigten hier zuvor aussheiden.

98  Dies legt der Entwurf selbt nahe, indem er zwingend von 
einer Verlängerungsdauer von 2 Jahren bei einem dreijährigem 
Auslandsaufenthalt ausgeht, BR-Drs. 395/15 S. 11: „So kann bei-
pielsweise eine Beurlaubung nah Satz 1 Nummer 2 für 3 Jahre 
erfolgen; nah Satz 2 it eine hierdurh ausgelöte Verlängerung 
aber auf zwei Jahre begrenzt“.

a) Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit als Verlänge-

rungstatbestand

In Nr. 6 werden nunmehr Zeiten einer krankheitsbe-

dingten Arbeitsunfähigkeit, in denen ein gesetzlicher 

oder tarifvertraglicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

nicht besteht, für einseitig verlängerungswürdig erklärt. 

Übersehen wird dabei, dass auch die Krankheit während 

der Karenzzeit nach § 3 Abs. 3 EFZG den Tatbestand 

erfüllt. Dies führt zu unnötigem Rechenaufwand, der so 

sicher auch nicht beabsichtigt war. Dem Tatbestand ist 

daher anzufügen: 

„und das Beschäftigungsverhältnis seit mindestens vier 

Wochen ununterbrochen andauert.“

Daneben ist dieser Verlängerungstatbestand in Be-

zug auf die einseitige Verlängerungsoption insgesamt 

fragwürdig. Es ist an sich das Risiko des Arbeitnehmers, 

wenn dieser arbeitsunfähig erkrankt. Ein zwingender 

Zusammenhang zwischen Wissenschat, Qualiizierung 

und Familie besteht im Gegensatz zu den übrigen Tatbe-

ständen nicht. Krankheit ist dem allgemeinen Lebensri-

siko zuzurechnen, die nicht durch eine einseitige Verlän-

gerungserklärung auf die Arbeitgeber übertragen wer-

den darf. Es scheint daher vorzugswürdig die Langzei-

terkrankung zur Sicherung des Beschätigtenstatus zwar 

in Bezug auf die Verlängerungszeiten anzuerkennen, die 

einseitige Verlängerungsoption93 nach § 2 Abs. 5 Satz 1 

WissZeitVG aber nicht zu gewähren. Insoweit wäre an 

das Ende des fünten Absatzes Folgendes zu stellen:

„Zeiten im Sinne des Satzes 3 sind auch Zeiten einer 

krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, in denen kein 

gesetzlicher oder tarifvertraglicher Anspruch auf Ent-

geltfortzahlung besteht und das Beschäftigungsverhält-

nis seit mindestens vier Wochen ununterbrochen 

andauert.“

b) Automatischer Nichtanrechnungsmechanismus

Die vorgeschlagene Änderung des Verlängerungsme-

chanismus ist bereits in den vorherigen Vorschlägen zur 

Novellierung des WissZeitVG enthalten.94 Eine Nicht-

Anrechnung auf die Höchstbefristungszeiten soll danach 

auch ohne vorherige Verlängerungserklärung gem. § 2 

Abs. 5 Satz 1 WissZeitVG möglich sein.95 Gelöst wird 

damit die bekannte Problematik, wonach Zeiten, für die 

keine Verlängerung gegenüber dem alten Arbeitgeber 

erklärt wurde, gegenüber den Höchstbefristungsgrenzen 

„verloren gehen“.96 

Die beabsichtigte Änderung ist notwendig und zu 

begrüßen. Sie beachtet die Trennung zwischen Verlänge-

rungsoption und Anrechnung auf die Höchstbefris-

tungsgrenzen in zulässiger Weise. Die Verlängerungstat-

bestände erfreuen sich unter den Beschätigten großer 

Beliebtheit.97 Zudem nehmen die Beschätigungsver-

hältnisse, welche die Höchstbefristungsgrenzen regulär 

erreichen, stetig zu. Gerade der Wechsel einer Hoch-

schule sollte im Lichte eines notwendigen intellektuellen 

und personellen Austausches zwischen den Einrichtun-

gen begünstigt werden. 

Hinsichtlich der Anrechnungsregelungen sollte das 

Gesetz indes noch weiter konkretisiert werden. So indet 

sich nach wie vor die zweifelhate Sollbestimmung in § 2 

Abs. 5 Satz 2 WissZeitVG-E. Es ist unsinnig, dem Arbeit-

geber eine Entscheidung über die anrechenbaren Zeit-

räume zuzumuten. Dieser wird aus der bestehenden 

Rechtsunsicherheit heraus stets nur auf den Zweijahres-

zeitraum erkennen. Vorzuschlagen ist eine verbindliche 

Regelung oder die Angabe von Kriterien, die eine über-

schießende Verlängerung erlauben.98 

Daneben bedarf Abs. 5 Nr. 1 einer Klarstellung in Be-

zug auf die anrechenbaren Zeiträume. Angerechnet wer-

den dürfen nur solche Zeiten, die tatsächlich ausgefallen 

sind. Daher muss der jeweilige Beschätigungsumfang 

vor und während der Betreuung einbezogen werden. 

Schwierigkeiten ergeben sich hierbei allerdings dann, 

wenn die Betreuung mit schwankendem Beschäti-

gungsumfang über einen Zeitraum von mehr als 2 Jah-

ren erfolgt. Hier ist zunächst bei der Verlängerungser-

klärung nach § 2 Abs. 5 Satz 1 WissZeitVG, spätestens 

aber bei der Berechnung der Verlängerungszeiten im 

Nachhinein unklar in welchem Umfang angerechnet 

werden darf. Zur Entlastung der Einrichtungen wird da-
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99  BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 3 f.
100 BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 4; Vgl. dazu bpw. Preis Wiss-

ZeitVG § 2 Rn. 103 f. a.A. AR-Löwish, § 2 WissZeitVG Rn. 3.
101  BR-Drs. 395/15 (Beshluss) S. 6.

102  Vgl. auh AR-Löwish, § 2 WissZeitVG Rn. 1.

her vorgeschlagen diesen Tatbestand, sofern er die Kin-

derbetreuung betrit aus dem Abs. 5 herauszunehmen 

und in § 2 Abs. 1 Satz 4 WissZeitVG zu integrieren. Da-

mit sollte dort ein Aufschlag von 1 Jahr zu insgesamt 

3 Jahren je Kind gegeben werden. Dies spart Rechenauf-

wand und kommt der durch Teilzeit geprägten Praxis 

nahe. Vielfach begeben sich gerade Mütter in Teilzeit au-

ßerhalb der Elternzeit, um ihre Kinder zu betreuen. Die-

se Zeiten liegen – unter Beachtung einer gewöhnlichen 

Betreuungssituation in Teilzeit – im Minimum bei ei-

nem Zeitraum von 3 Jahren je Kind. Dies gilt auch au-

ßerhalb der nunmehr über das Elterngeld-Plus erreich-

baren Betreuungszeiten, die bereits nach Nr. 3 Berück-

sichtigung inden.

V. Anrechnung von Beschätigungszeiten

Der Bundesrat deutet in seinem Beschluss bereits auf die 

europarechtsbezogene Unzulässigkeit der 25 %-Rege-

lung in § 2 Abs. 3 WissZeitVG bezogen auf die Teilzeit-

richtlinie hin.99 Dem kann auch vor dem Hintergrund 

der Befristungsrichtlinie nur beigeplichtet werden. 

Letztlich erlaubt die Regelung eine zweifelhate schran-

ken- und grundlose Befristungsmöglichkeit.100 Auf-

grund der Schafung eines eigenen Befristungsgrundes 

in § 6 WissZeitVG für studentische Hilfskräte wird vor-

geschlagen die Regelung gänzlich zu streichen. Die 

Höchstbefristungsgrenzen eröfnen bezogen auf die 

eigene wissenschatliche oder künstlerische Qualiizie-

rung einen angemessenen zeitlichen Umfang. Vielfach 

hindert gerade auch ein zu hoher Beschätigungsumfang 

die eigene Qualiizierung. So werden bspw. Doktoran-

den kein Interesse daran haben neben einer Vollzeitan-

stellung ihre eigene Promotion zu betreiben. Vielmehr 

genügt ihnen eine Anstellung in Teilzeit, die den Lebens-

unterhalt zumindest partiell abdeckt, sodass die eigene 

Promotion zügig vorangetrieben werden kann. Gleich-

sam sind diese Zeiten letztlich der Qualiizierung in 

Vollzeit gewidmet und als solche auch anzurechnen. Die 

Anrechnungsregelung ist demgemäß entsprechend ein-

zukürzen.

Daneben schlägt der Bundesrat vor, die Drittmittel-

befristungszeiten nur auf die nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 

WissZeitVG insgesamt zur Verfügung stehende Befris-

tungsdauer anzurechnen und so letztlich potentielle 

Promotionszeiten vor zwischenzeitlichen Drittmittelbe-

fristungszeiten zu schützen.101 Diese Überlegung ist 

nachvollziehbar, letztlich aber nicht in das Gesetz zu in-

tegrieren. Traditionell benötigt gerade die Habilitation 

mehr Zeit, sodass eine solche Anrechnungsregelung 

letztlich Habilitanden als küntig dauerhate Wissen-

schatler hindern kann. Die berechtigt befürchtete Kon-

stellation einer langjährigen Drittmittelbefristung ohne 

gleichzeitige Promotion, dürte eher selten sein und 

muss hier zurückstehen.102 Die Einrichtungen nutzen 

zuerst die Rechtssicherheit der sachgrundlosen 

Befristung.

VI. Übergangsregelung

Hinsichtlich der Anwendung des neuen Rechtes, sieht 

der Entwurf in Art. 2 das Inkrattreten am Tage nach der 

Verkündung vor. Diese an sich nicht zu beanstandende 

Regelung kann jedoch zugunsten der Beschätigten 

sowie der Hochschulen, Universitätsklinika und außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen verändert werden.

So ist nicht ersichtlich, warum § 2 Abs. 5 Satz 2 und 3 

WissZeitVG-E nicht rückwirkend Geltung erlangen sol-

len. Die Beschätigten können so alte ansonsten verlore-

ne Höchstbefristungszeiten zurückerhalten und die Ein-

richtungen diese einseitig nutzen. Andernfalls wird es 

Jahre dauern, bis die Regelungen tatsächlich Relevanz 

entfalten; solange die Grund-Höchstbefristungszeiten 

noch nicht ausgeschöpt sind, besteht keine Notwendig-

keit zur Verlängerung. Sofern keine Ausweitung der 

Rückwirkung auf § 2 Abs. 5 Satz 1 WissZeitVG-E erfolgt, 

wirt dieser Schritt keine Schwierigkeiten in Bezug auf 

die verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer Rechtfer-

tigung dieser echten Rückwirkung auf. Die Hochschu-

len, Universitätsklinika und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen können einseitig über die Nut-

zung dieser Zeiten entscheiden. Es würde sich daher um 

eine für alle Seiten günstige Regelung handeln.
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103  BR-Drs. 395/15: „§ 2 Abs 1 S 3 WissZeitVG verlangt keinen 
Nahweis des mit der „Betreuung“ verbundenen Zeitaufwands. 
Auh Elternzeit oder Teilzeitarbeit müssen niht vorliegen. Es 
genügt, dass das Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und dem 
befritet beshätigten Elternteil das Sorgereht zuteht.“

VII. Fazit

Der Entwurf der Bundesregierung sowie die Erwiderung 

des Bundesrates enthalten jeweils sinnvolle und umzu-

setzende Änderungen des WissZeitVG. Zu befürworten 

ist, dass an den beiden wesentlichen Aspekten der Befris-

tungsmöglichkeiten keine grundlegenden Änderungen 

vorgesehen sind. Sowohl die sachgrundlose Befristung 

als auch die Drittmittelregelung haben sich bewährt.

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Änderungen be-

steht allerdings noch Änderungs- bzw. Ergänzungsbe-

darf. Auch die Kombination beider Vorschläge vermag 

in Teilen nicht zu überzeugen. Insbesondere praktisch 

relevante Einzelfragen und mittelbare Einwirkungen von 

anderen Rechtsvorschriten werden nur unzureichend 

berücksichtigt. 

Tobias Mandler und Markus Meißner sind wissen-

schaftliche Mitarbeiter der Forschungsstelle für Hoch-

schulrecht und Hochschularbeitsrecht der Albert-Lud-

wigs-Universität Freiburg.

VIII. Anhang

Die Neuerungen des Entwurfes103 sind durch Unterstrei-

chung hervorgehoben. Soweit Regelungen getilgt wur-

den, sind diese nicht gesondert vermerkt:

§ 1 Befristung von Arbeitsverträgen 

(1) Für den Abschluss von Arbeitsverträgen für eine 

bestimmte Zeit (befristete Arbeitsverträge) mit wissen-

schatlichem und künstlerischem Personal mit Ausnah-

me der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an 

Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landes-

recht staatliche Hochschulen sind, gelten die §§ 2, 3 und 

6. Von diesen Vorschriten kann durch Vereinbarung 

nicht abgewichen werden. Durch Tarifvertrag kann für 

bestimmte Fachrichtungen und Forschungsbereiche von 

den in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Fristen abgewichen und 

die Anzahl der zulässigen Verlängerungen befristeter 

Arbeitsverträge festgelegt werden. Im Geltungsbereich 

eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebunde-

ne Vertragsparteien die Anwendung der tarilichen 

Regelungen vereinbaren. Die arbeitsrechtlichen Vor-

schriten und Grundsätze über befristete Arbeitsverträge 

und deren Kündigung sind anzuwenden, soweit sie den 

Vorschriten der §§ 2 bis 6 nicht widersprechen. 

(2) Unberührt bleibt das Recht der Hochschulen, das 

in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Personal auch in unbefris-

teten oder nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungs-

gesetzes befristeten Arbeitsverhältnissen zu 

beschätigen. 

§ 2 Befristungsdauer; Befristung wegen Drittmitteli-

nanzierung 

(1) 1Die Befristung von Arbeitsverträgen des in § 1 Absatz 

1 Satz 1 genannten Personals, das nicht promoviert ist, ist 

bis zu einer Dauer von sechs Jahren zulässig, wenn die 

befristete Beschätigung zur Förderung der eigenen wis-

senschatlichen oder künstlerischen Qualiizierung 

erfolgt. 2Nach abgeschlossener Promotion ist eine Befris-

tung bis zu einer Dauer von sechs Jahren, im Bereich der 

Medizin bis zu einer Dauer von neun Jahren zulässig, 

wenn die befristete Beschätigung zur Förderung der 

eigenen wissenschatlichen oder künstlerischen Qualii-

zierung erfolgt;HS2 die zulässige Befristungsdauer verlän-

gert sich in dem Umfang, in dem Zeiten einer befristeten 

Beschätigung nach Satz 1 und Promotionszeiten ohne 

Beschätigung nach Satz 1 zusammen weniger als sechs 

Jahre betragen haben. 3Die vereinbarte Befristungsdauer 

ist jeweils so zu bemessen, dass sie der angestrebten 

Qualiizierung angemessen ist. 4Die nach den Sätzen 1 

und 2 insgesamt zulässige Befristungsdauer verlängert 

sich bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 

Jahren um zwei Jahre je Kind. 5Satz 4 gilt auch, wenn 

hinsichtlich des Kindes die Voraussetzungen des § 15 

Absatz 1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-

setzes vorliegen. 6Die nach den Sätzen 1 und 2 zulässige 

Befristungsdauer verlängert sich bei Vorliegen einer 

Behinderung nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch oder einer schwerwiegenden chroni-

schen Erkrankung um zwei Jahre. 7Innerhalb der jeweils 

zulässigen Befristungsdauer sind auch Verlängerungen 

eines befristeten Arbeitsvertrages möglich. 

(2) Die Befristung von Arbeitsverträgen des in § 1 

Abs. 1 Satz 1 genannten Personals ist auch zulässig, wenn  

die Beschätigung überwiegend aus Mitteln Dritter i-

nanziert wird, die Finanzierung für eine bestimmte Auf-

gabe und Zeitdauer bewilligt ist und die Mitarbeiterin 

oder der Mitarbeiter überwiegend der Zweckbestim-

mung dieser Mittel entsprechend beschätigt wird; die 

vereinbarte Befristungsdauer soll der Dauer der Mittel-

bewilligung entsprechen.  
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(3) Auf die in Absatz 1 geregelte zulässige Befristungs-

dauer sind alle befristeten Arbeitsverhältnisse mit mehr 

als einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit, die mit 

einer deutschen Hochschule oder einer Forschungsein-

richtung im Sinne des § 5 abgeschlossen wurden, sowie 

entsprechende Beamtenverhältnisse auf Zeit und Privat-

dienstverträge nach § 3 anzurechnen. Angerechnet wer-

den auch befristete Arbeitsverhältnisse, die nach ande-

ren Rechtsvorschriten abgeschlossen wurden. Die Sätze 

1 und 2 gelten nicht für Arbeitsverhältnisse nach § 6 so-

wie vergleichbare studienbegleitende Beschätigungen, 

die auf anderen Rechtsvorschriten beruhen. 

(4) Im Arbeitsvertrag ist anzugeben, ob die Befris-

tung auf den Vorschriten dieses Gesetzes beruht. Fehlt 

diese Angabe, kann die Befristung nicht auf Vorschriten 

dieses Gesetzes gestützt werden. Die Dauer der Befris-

tung muss bei Arbeitsverträgen nach Absatz 1 kalender-

mäßig bestimmt oder bestimmbar sein. 

(5) Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsver-

trages nach Absatz 1 verlängert sich im Einverständnis 

mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um 

1. Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung 

der Arbeitszeit um mindestens ein Füntel der regelmä-

ßigen Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Plege eines 

oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren, auch wenn hin-

sichtlich des Kindes die Voraussetzungen des § 15 Absatz 

1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 

vorliegen, oder plegebedürtiger sonstiger Angehöriger 

gewährt worden sind,

2. Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschatli-

che oder künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb des 

Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wis-

senschatliche, künstlerische oder beruliche Aus-, Fort- 

oder Weiterbildung,  

3. Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit nach 

dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und Zeiten 

eines Beschätigungsverbots nach den §§ 3, 4, 6 und 8 

des Mutterschutzgesetzes in dem Umfang, in dem eine 

Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist,  

4. Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes, 

5. Zeiten einer Freistellung im Umfang von mindes-

tens einem Füntel der regelmäßigen Arbeitszeit zur 

Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder 

Schwerbehindertenvertretung, von Aufgaben eines oder 

einer Frauen- oder Gleichstellungsbeautragten oder zur 

Ausübung eines mit dem Arbeitsverhältnis zu vereinba-

renden Mandats und

6. Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-

keit, in denen ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht besteht.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, 2 und 5 soll die 

Verlängerung die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht 

überschreiten. Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 6 werden 

in dem Umfang, in dem sie zu einer Verlängerung eines 

befristeten Arbeitsvertrages führen können, nicht auf die 

nach Absatz 1 zulässige Befristungsdauer angerechnet.

§ 3 Privatdienstvertrag 

Für einen befristeten Arbeitsvertrag, den ein Mitglied 

einer Hochschule, das Aufgaben seiner Hochschule selb-

ständig wahrnimmt, zur Unterstützung bei der Erfül-

lung dieser Aufgaben mit überwiegend aus Mitteln Drit-

ter vergütetem Personal im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 

abschließt, gelten die Vorschriten der §§ 1, 2 und 6 ent-

sprechend.

§ 4 Wissenschatliches Personal an staatlich anerkann-

ten Hochschulen 

Für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit wis-

senschatlichem und künstlerischem Personal an nach 

Landesrecht staatlich anerkannten Hochschulen gelten 

die Vorschriten der §§ 1 bis 3 und 6 entsprechend. 

§ 5 Wissenschatliches Personal an Forschungseinrich-

tungen 

Für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit wis-

senschatlichem Personal an staatlichen Forschungsein-

richtungen sowie an überwiegend staatlich, an instituti-

onell überwiegend staatlich oder auf der Grundlage von 

Artikel 91b des Grundgesetzes inanzierten Forschungs-

einrichtungen gelten die Vorschriten der §§ 1 bis 3 und 6 

entsprechend. 

§ 6 Wissenschatliche und künstlerische Hilfstätigkeiten

Befristete Arbeitsverträge zur Erbringung wissenschat-

licher oder künstlerischer Hilfstätigkeiten mit Studie-

renden, die an einer deutschen Hochschule für ein Stu-

dium, das zu einem ersten oder einem weiteren berufs-

qualiizierenden Abschluss führt, eingeschrieben sind, 

sind bis zur Dauer von insgesamt vier Jahren zulässig. 

Innerhalb der zulässigen Befristungsdauer sind auch 

Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages mög-

lich.

§ 7 Rechtsgrundlage für bereits abgeschlossene Verträ-

ge; Übergangsregelung 

(1) Für die seit dem 23. Februar 2002 bis zum 17. April 

2007 an staatlichen und staatlich anerkannten Hoch-

schulen sowie an Forschungseinrichtungen im Sinne des 

§ 5 abgeschlossenen Arbeitsverträge gelten die §§ 57a bis 

57f des Hochschulrahmengesetzes in der ab 31. Dezem-
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ber 2004 geltenden Fassung fort. Für vor dem 23. Febru-

ar 2002 an staatlichen und staatlich anerkannten Hoch-

schulen sowie an Forschungseinrichtungen im Sinne des 

§ 5 abgeschlossene Arbeitsverträge gelten die §§ 57a bis 

57e des Hochschulrahmengesetzes in der vor dem 23. 

Februar 2002 geltenden Fassung fort. Satz 2 gilt entspre-

chend für Arbeitsverträge, die zwischen dem 27. Juli 

2004 und dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen wurden. 

(2) Der Abschluss befristeter Arbeitsverträge nach 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 mit Personen, die bereits vor dem 

23. Februar 2002 in einem befristeten Arbeitsverhältnis 

zu einer Hochschule, einem Hochschulmitglied im Sin-

ne von § 3 oder einer Forschungseinrichtung im Sinne 

von § 5 standen, ist auch nach Ablauf der in § 2 Abs. 1 

Satz 1 und 2 geregelten jeweils zulässigen Befristungs-

dauer mit einer Laufzeit bis zum 29. Februar 2008 zuläs-

sig. Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die vor dem 23. 

Februar 2002 in einem Dienstverhältnis als wissen-

schatlicher oder künstlerischer Assistent standen. § 2 

Abs. 5 gilt entsprechend. 

§ 8 Evaluation

Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden im Jahr 2020 

evaluiert.

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 

Krat.
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Die Entscheidung des OVG NRW betrit den hemen-

kreis der Konkurrentenstreitigkeiten im Hochschulbe-

reich. Der Kläger hatte sich auf eine ausgeschriebene 

W3-Professur beworben, wurde von der Berufungskom-

mission aber nicht berücksichtigt. Weil diese u.a. Publi-

kationsleistungen des Klägers, die kurz vor der Veröf-

fentlichung standen, nicht berücksichtigt hatte, erhob 

der Kläger nach der Ernennung eines Mitwerbers zum 

W3-Professor Klage. In der Entscheidung setzte sich das 

OVG schwerpunktmäßig mit der Frage auseinander, 

unter welchen Voraussetzungen einem nicht berücksich-

tigten Bewerber ein Schadensersatzanspruch zusteht. In 

diesem Zusammenhang wurde auch die Frage erörtert, 

zu welchem Zeitpunkt eines Berufungsverfahrens ein 

unterlegener Bewerber sich im Wege des einstweiligen 

Rechtsschutzes gegen die bevorstehende Ernennung 

eines Mitbewerbers wenden muss.

I. Zentrale Aussagen der Entscheidung

Das OVG hat in den Urteilsgründen zunächst festgehal-

ten, dass einem Bewerber grundsätzlich kein – gebunde-

ner – Anspruch auf Ernennung zusteht, ein solcher kom-

me nur im Ausnahmefall in Betracht (dazu nachfolgend 

II.). Wer sich auf eine ausgeschriebene Professorenstelle 

bewerbe, habe lediglich einen sog. Bewerbungsverfah-

rensanspruch, also einen Anspruch auf ermessens- und 

beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine Bewer-

bung (III.). Dieser Anspruch erlischt aber mit der rechts-

beständigen Ernennung eines anderen Bewerbers. Nach 

Ernennung eines Mitbewerbers kommt nur ein Scha-

densersatzanspruch in Betracht (IV.). Dieser setzt einen 

schuldhaten Ermessensfehler der Berufungskommissi-

on voraus, der für die unterbliebene Ernennung kausal 

gewesen sein muss. Schadensersatz kann der unterlege-

ne Bewerber hingegen nicht verlangen, wenn er es sei-

nerseits schuldhat unterlassen hat, den Schaden durch 

Gebrauch eines Rechtsmittels gegen das als rechtswidrig 

beanstandete Verhalten der Hochschule abzuwenden.

Das Urteil des OVG NRW weicht von der bisherigen 

Rechtsprechung, die die Durchführung von Berufungs-

verfahren zum Gegenstand hat, nicht ab. Es ist gleich-

wohl deshalb von Interesse, weil ihm sowohl für die 

Hochschulen als auch für Bewerber um ausgeschriebene 

Professorenstellen wichtige Konsequenzen zu entneh-

men sind, die hohe Praxisrelevanz haben (V.).

II. Kein Anspruch auf Ernennung

Wenn das OVG in den Entscheidungsgründen zunächst 

festgehalten hat, dass ein Bewerber grundsätzlich keinen 

– gebundenen – Anspruch auf Ernennung hat, so ist dies 

letztlich selbsterklärend, weil eine ausgeschriebene Profes-

sur, um die sich mehrere Wissenschatlicher bewerben, nur 

mit einer Person besetzt werden kann. So gewährt Art. 33 

Abs. 2 GG nur ein grundrechtsgleiches Recht auf gleichen 

Zugang zu einem öfentlichen Amt nach Eignung, Befä-

higung und fachlicher Leistung, garantiert aber eben 

nicht, dass der Bewerber die Stelle auch erhält.

In Anlehnung an die zu Beförderungen von Beamten 

ergangene Rechtsprechung hielt das OVG einen An-

spruch auf Ernennung zum Professor nur in dem Aus-

nahmefall für möglich, dass eine freie und besetzbare 

Stelle vorhanden ist, die der Dienstherr im Zeitpunkt der 

Entscheidung über die Bewerbung auch tatsächlich be-

setzen will, und er sein Ermessen dahin ausgeübt hat, 

dass er nur den betrefenden Beamten für den am besten 

Geeigneten hält.2 Eine solche Konstellation ist in Beru-

fungsverfahren praktisch kaum vorstellbar. So garantiert 

ein erster Listenplatz einem Bewerber noch keinen An-

spruch auf Ernennung, zumal er damit rechnen muss, dass 

der zuständige Landesminister oder, wenn die Zuständig-

keit über die Ruferteilung bei der Hochschule liegt, der Rek-

tor bzw. Präsident vom Berufungsvorschlag abweicht und 

beispielsweise den Zweitplatzierten berut.3 Selbst aus ei-

nem erteilten Ruf lässt sich ein Ernennungsanspruch nicht 

ableiten, weil dieser wieder zurückgenommen werden 

kann.4

Frank Wertheimer

Schadensersatzanspruch bei fehlerhat durch-

geführtem Berufungsverfahren – OVG Nordrhein-

Westfalen, Urteil vom 22.7.2014, 6 A 815/111

1  DÖD 2014, 304 = NWVBl 2015, 30.
2  BVerwG, Gerihtsbesheid v. 21.9.2005, 2 A 5/04, juris; BayVGH, 

Beshl. v. 13.12.2013, 3 ZB 09.3245, juris; VGH Hessen, Beshl. v. 
7.1.1993, 1 TG 1777/92, NVwZ-RR 1993, 361.

3 Zu den Anforderungen an eine abweihende Entsheidung vgl. 

VGH Hessen, Beshl. v. 7.11.1993, a.a.O.
4  Hierzu Wertheimer, OdW 2015, 148, 151 sowie F&L 2015, 636; 

vgl. auh BayVGH, Beshl. v. 29.4.2015, 7 CE 15.54, ZBR 2015, 
319.
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5  BayVGH, Beshl. v. 5.1.2012, 7 CE 11.1432, juris; OVG Berlin-
Brandenburg, Beshl. v. 29.3.2007, OVG 4 S 16.06, juris; Detmer, 
in: HShR-Praxishandbuh, 2. Aul. 2011, S. 143 (Rn. 94).

6  BVerwG, Urt. v. 29.11.2012, 2 C 6/11, ZTR 2013, 345.
7  BVerwG, Urt. v. 29.11.2012, a.a.O.; zum Abbruh vgl. OVG 

Shleswig-Holtein, Urt. v. 14.2.1994, 3 M 7/94, juris; OVG Kob-

lenz, Beshl. v. 9.3.1993, 2 B 11743/93, n.v.
8  Beipiele bei Detmer, WissR 1995, 1, 18 f. und Detmer, in: 

HShR-Praxishandbuh, S. 136 f. Rn. 76 f.
9  Z.B. OVG Lüneburg, Urt. v. 11.2.1987, 2 OVG A 170/85, n.v.
10  So auh OVG NRW, Beshl. v. 26.6.2014, 6 B 294/14, juris; OVG 

NRW, Beshl. v. 20.12.2006, 6 B 2214/06, IÖD 2007, 38.

III. Bewerbungsverfahrensanspruch

Wer sich auf eine ausgeschriebene Professur berut, hat, 

so das OVG NRW, lediglich einen aus Art. 33 Abs. 2 GG 

resultierenden Bewerbungsverfahrensanspruch, also 

einen Anspruch auf ermessens- und beurteilungsfreie 

Entscheidung über seine Bewerbung. In diesem Zusam-

menhang gilt es zu berücksichtigten, dass der Hochschu-

le eine besondere, durch Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG verfas-

sungsrechtlich geschützte, Beurteilungskompentenz 

über die Qualiikation eines Bewerbers zusteht. Dass 

Entscheidungen einer Berufungskommission nur dar-

auhin überprübar sind, ob sie verfahrensfehlerfrei 

zustande gekommen sind und ob der ihnen eingeräumte 

Beurteilungsspielraum überschritten ist, entspricht der 

ständigen Rechtsprechung.5

Auf Linie der bisherigen Rechtsprechung liegt das 

OVG dann auch mit der Feststellung, dass der Bewer-

bungsverfahrensanspruch durch eine rechtsbeständige 

Ernennung eines Mitbewerbers erlischt.6 Das gilt auch 

dann, wenn die Hochschule das Berufungsverfahren be-

rechtigt abbricht.7

Bis hierher enthält die Entscheidung nichts Neues.

IV. Anspruch auf Schadensersatz wegen  

unterbliebener Ernennung

Anerkannt war in der Rechtsprechung bislang auch, dass 

einem unterlegenen Bewerber um eine Professorenstelle, 

dessen Mitbewerber bereits ernannt wurde, ein Scha-

densersatzanspruch wegen unterbliebener Einstellung 

zustehen kann. Ein solcher Anspruch resultiert aus  

Art. 33 Abs. 2 GG iVm § 9 BeamtStG sowie der jeweiligen 

Vorschrit aus dem einschlägigen Landesbeamtengesetz, 

die die Regelungen aus Art. 33 Abs. 2 GG sowie § 9 BeamtStG 

aufnimmt, im streitigen Fall § 15 Abs. 3 S. 1 LBG NRW.

1. Plichtverletzung

Fehlerquellen in Auswahlverfahren bestehen reichlich.8 

In Betracht kommen formelle Verfahrensfehler, wie etwa 

die fehlerhate Zusammensetzung einer Berufungskom-

mission oder die Beteiligung eines befangenen Kommis-

sionsmitglieds. Verstößt die Kommission gegen die Prin-

zipien des Art. 33 Abs. 3 GG, ist der Beurteilungsspiel-

raum überschritten. Davon ist auch auszugehen, wenn 

Bewerber mit nicht näher begründeten Pauschalbewer-

tungen nicht weiter berücksichtigt werden.9

Vorliegend sah das OVG NRW die Plichtverletzung 

der Berufungskommission darin, dass deren Entschei-

dung, den Kläger nicht zum Probevortrag einzuladen, 

auf unzureichender Erkenntnisgrundlage getrofen wur-

de. Die Kommission hatte bei der Beurteilung der fachli-

chen Qualiikation des Klägers dessen Beiträge für einen 

Strafrechtskommentar unberücksichtigt gelassen. Wird 

die Einbeziehung eines Bewerbers in die engere Wahl 

mit Zweifeln an dessen Qualiikation aufgrund der bis-

lang erbrachten wissenschatlichen Leistungen begrün-

det, ist es zutrefend, einen Ermessensfehler anzuneh-

men, wenn vorhandene Publikationen von der Kommis-

sion nicht einbezogen worden sind. Damit ist allerdings 

nicht gesagt, dass jedwede Nichtberücksichtigung von 

Forschungsleistungen stets zu einer unzureichenden Er-

kenntnisgrundlage und in der Folge zu einer Überschrei-

tung des Beurteilungsspielraums führt. Zum Beurtei-

lungsspielraum der Berufungskommission gehört es 

nämlich auch festzulegen, welche Leistungen eines Be-

werbers in die Beurteilung seiner Qualiikation einlie-

ßen. Ein Ermessensfehler liegt danach, insoweit ist dem 

OVG zu folgen, jedenfalls dann vor, soweit es sich bei 

den nicht berücksichtigten Leistungen um einen wesent-

lichen Teil der Tätigkeit des Bewerbers handelt.10

Das Besondere an der hiesigen Fallgestaltung lag da-

rin, dass der Strafrechtskommentar, in dessen Rahmen 

der Kläger Kommentierungsarbeiten verfasst hatte, noch 

nicht erschienen war, der Verlag während des Laufs des 

Berufungsverfahrens aber bereits die Druckfreigabe er-

teilt hatte. Auf diese Kommentierungsarbeiten hatte der 

Kläger im Rahmen der eingereichten Publikationsliste 

auch hingewiesen. Nach Aufassung des OVG hätte der 

Vorsitzende der Berufungskommission den Kläger zur 

Überlassung des Manuskripts aufordern müssen. In 

diesem Unterlassen, welches in der Folge zu einer Ent-

scheidung auf unzureichender Erkenntnisgrundlage ge-

führt hat, sah das OVG die maßgebliche Plichtverlet-

zung. Im Ergebnis hat das OVG der Berufungskommis-

sion damit eine „Holschuld“ hinsichtlich der Erkennt-

nisgrundlage aufgebürdet. Dem ist hier zuzustimmen, 

weil der Kläger in seiner Bewerbung darauf hingewiesen 

hatte, dass die Kommentierungsleistungen erbracht wur-

den. Indessen wird man eine solche „Holschuld“ nicht 
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12  BVerwG, Urt. v. 26.1.2012, 2 A 7/09, NVwZ 2012, 1477; Urt. v. 

21.8.2003, 2 C 14/02, DVBl 2004, 317.
13  OVG NRW, Urt. v. 22.7.2014, a.a.O., juris Rn.56.

annehmen können, wenn sich für die Berufungskom-

mission aus den eingereichten Bewerbungsunterlagen 

keine Hinweise ergeben, dass weitere wissenschatliche 

Leistungen des Klägers vorhanden sind.

Aus Sicht der Berufungskommission, insbesondere 

dessen Vorsitzenden, folgt daraus eine erhöhte Aufmerk-

samkeitsplicht beim Studium der Bewerbungsunterla-

gen. Dieser Gedanke lässt sich auch auf andere berück-

sichtigungsbedürtige wissenschatliche Leistungen ei-

nes Bewerbers übertragen. Gibt dieser beispielsweise an, 

Forschungsanträge auf die Bewilligung von Drittmitteln 

gestellt zu haben, über die zum Zeitpunkt, zu dem der 

Bewerber seine Unterlagen eingereicht hat, noch nicht 

entschieden ist, so dürte folgendes gelten: Wurde der 

Antrag den Unterlagen nicht beigefügt, müsste dessen 

Vorlage vom Vorsitzenden der Berufungskommission 

erbeten werden, wenn die hematik für die Beurteilung 

der Qualiikation des Bewerbers relevant sein kann. Hin-

gegen geht die „Holschuld“ nicht soweit, dass der Kom-

missionsvorsitzende beim Bewerber während des Ver-

fahrens nachfragen muss, ob der Drittmittelantrag zwi-

schenzeitlich bewilligt wurde. Ist das der Fall, liegt die 

Verplichtung beim Bewerber, den Kommissionsvorsit-

zenden hierüber zu informieren und den Bewilligungs-

bescheid nachzureichen.

2. Verschulden der Hochschule

Nach Aufassung des OVG hatte die beklagte Hochschu-

le den im Berufungsverfahren begangenen Rechtsver-

stoß verschuldet. Angelegt wurde hierbei der allgemeine 

zivilrechtliche Verschuldensmaßstab des § 276 Abs. 1 BGB. 

Fahrlässigkeit wurde bejaht, weil die Berufungskommissi-

on bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 

hätte erkennen können, dass weitere Publikationsleistun-

gen des Klägers verfügbar sind, die zur Beurteilung sei-

ner Qualiikation hätten herangezogen werden müssen.

Unabhängig von der vorliegenden Fallgestaltung 

kann sich die Frage stellen, wer die Beweislast für ein 

Verschulden der Hochschule zu tragen hat. Da das Ver-

schulden zu den anspruchsbegründenden Tatsachen ge-

hört, wäre dies der unterlegene Bewerber, der mit seiner 

Klage Schadensersatz geltend macht. Da der Rechtsver-

stoß aber aus der Sphäre der Hochschule kommt, liegt es 

nahe, dass das Verschulden bei feststehendem Plicht-

verstoß indiziert ist. So hält es die Rechtsprechung auch 

bei der Amtshatung nach § 839 Abs. 1 BGB, bei der der 

in Anspruch Genommene nachweisen muss, dass Um-

stände vorliegen, unter denen die Amtsplichtverletzung 

nicht schuldhat wäre.11 Eine Orientierung an der bei  

§ 839 BGB geltenden Beweislastverteilung erscheint kon-

sequent, da sich das OVG auch bei der Kausalitätsfrage 

auf die bei der Amtshatung geltenden Grundsätze 

berut.

3. Kausalität

In der Entscheidung setzte sich das OVG auch mit der 

Kausalitätsfrage auseinander. Der Anspruch auf Scha-

densersatz setzt nämlich voraus, dass dem Kläger als 

unterlegenem Bewerber ohne den Rechtsverstoß der 

Berufungskommission die angestrebte Professur voraus-

sichtlich übertragen worden wäre. Zu ermitteln ist vom 

Gericht der hypothetische Kausalverlauf, den das Aus-

wahlverfahren ohne den Rechtsverstoß genommen hät-

te. Erkennbar nahm das OVG eine Beweislastumkehr zu 

Gunsten des Klägers an und ließ es ausreichen, wenn er 

zumindest reelle Ernennungschancen gehabt hätte, 

wenn also seine Ernennung ohne den schuldhaten Ver-

stoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG nach Lage der Dinge ernst-

hat möglich gewesen wäre. Das wurde in der Folge 

bejaht.

Die vom OVG in Bezug genommene Rechtsprechung 

sieht Beweiserleichterungen bis hin zu einer Beweislas-

tumkehr einerseits dann vor, wenn das Auswahlverfah-

ren besonders fehlerhat war, insbesondere wenn mehre-

re Verfahrensfehler begangen wurden, andererseits auch 

dann, wenn der Dienstherr zur Auklärung des hypothe-

tischen Kausalverlaufs nichts beiträgt, etwa durch um-

fassende Aktenvorlage.12 Eine Subsumtion, ob diese Vo-

raussetzungen vorliegend erfüllt waren, ist den Urteils-

gründen dann aber nicht weiter zu entnehmen. Wenn 

das OVG es als ausreichend ansah, dass der unterlegene 

Bewerber zumindest reelle Ernennungschancen gehabt 

hätte, so entspricht dies einer Beweiserleichterung, wäh-

rend in den Gründen von einer Beweislastumkehr die 

Rede ist.13 Hier wäre mehr Klarheit wünschenswert ge-

wesen. Man kann deshalb nur vermuten, dass das OVG 

die vom BVerwG aufgestellten Kriterien für eine Bewei-

serleichterung bzw. Beweislastumkehr als erfüllt angese-

hen hat, inbesondere von einem gravierenden Verfah-

rensfehler ausgegangen ist.

Für die Praxis folgt daraus, dass das Risiko einer 

Hochschule, von einem unterlegenen Bewerber in einem 

Berufungsverfahren mit einem Schadensersatzanspruch 

überzogen zu werden, größer wird, je mehr Verfahrens-

fehler ihr im Auswahlverfahren unterlaufen und je 

schwerwiegender diese Fehler sind. Dem kann nur durch 



O R D N U N G  D E R  W I S S E N S C H A F T  1  ( 2 0 1 6 ) ,  5 1 – 5 65 4

14  So auh die Literatur, vgl. Shoh/Shneider/Bier, VwGO, 2013,  
§ 44a Rn. 3, § 123 Rn. 10, 76 f.

15  BVerwG, Urt. v. 19.2.1998, 2 C 14/97, BVerwGE 106, 187; 

VG Wiesbaden, Urt. v. 20.3.1995, 8/V 844/93, NVwZ-RR 1996, 
207; ausführlih Wertheimer, OdW 2015, 147 f.

eine nachvollziehbare und sorgfältige Dokumentation 

der Kommission entgegengewirkt werden. Dann besteht 

nämlich die Chance darzulegen, dass der Anspruchstel-

ler auch ohne den Rechtsverstoß nicht zum Zuge gekom-

men wäre.

Für die hier gegebene Konstellation, dass wesentliche 

Unterlagen eines Bewerbers von der Berufungskommis-

sion nicht berücksichtigt worden sind, enthält das Urteil 

noch einen weiteren, wichtigen Aspekt: Die Hochschule 

kann zur Abwendung des Schadensersatzanspruches 

später nicht argumentieren, die Auswertung der – im 

Berufungsverfahren – nicht berücksichtigen Unterlagen 

hätten die Vorbehalte gegen die Qualiikation des Be-

werbers gestützt. Dem kann man nur zustimmen. Wäre 

die Hochschule mit einer solchen Argumentation zu hö-

ren, müsste sich das erkennende Gericht mit inhaltli-

chen Fragen der Qualiikation des Bewerbers, die durch 

den der Berufungskommission zugestandenen Beurtei-

lungsspielraum gerade einer gerichtlichen Kontrolle ent-

zogen sind, auseinandersetzen. So gesehen wendet sich 

der üblicherweise bestehende „Vorteil“ der beschränkten 

Justiziabilität bei Entscheidungen auf unzureichender 

Erkenntnisgrundlage im Ergebnis gegen die Hochschule. 

4. Unterlassene Schadensabwehr?

In Anlehnung an § 839 Abs. 3 BGB setzte sich das OVG 

schließlich mit der Frage auseinander, ob dem Schadens-

ersatzanspruch des Klägers entgegensteht, dass er den 

Schaden nicht durch rechtzeitige Geltendmachung eines 

Rechtsmittels abgewendet hat. Damit ist das Problem 

angesprochen, zu welchem Zeitpunkt ein im Berufungs-

verfahren unterlegener Bewerber mit einem Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung versuchen muss, 

die Ernennung eines Mitbewerbers zu verhindern.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass der verwal-

tungsgerichtliche Rechtsschutz gegen behördliche Maß-

nahmen oder Handlungen aus Gründen der Verfahrens-

ökonomie grundsätzlich nachträglich gewährt wird, be-

stehen Ausnahmen dann, wenn bei Abwarten einer end-

gültigen Entscheidung wirksamer Rechtsschutz verkürzt 

oder versagt würde. Das ist der Fall, wenn durch die be-

hördliche Entscheidung irreversible Fakten geschafen 

werden. Vor diesem Hintergrund ist es richtig, den 

Rechtsschutz vorzuverlagern, allerdings nur soweit, als 

die Gefahr eines sich verändernden Zustandes unmittel-

bar bevorsteht oder konkret droht.14 

In einem Berufungsverfahren kommen hierfür meh-

rere Fallgestaltungen in Betracht:

a) Der Bewerber wird von Anfang an nicht in die en-

gere Wahl genommen und von der Berufungskommissi-

on zu Beginn gleich „aussortiert“.

b) Er wird – wie im Fall der OVG-Entscheidung – 

nicht zu den Probevorträgen eingeladen.

c) Die Berufungskommission beschließt nach den 

Probevorträgen und nach Vorliegen der externen Gut-

achten eine Liste, die den Bewerber nicht 

berücksichtigt.

d) Der zuständige Landesminister oder der Rektor 

bzw. Präsident der Hochschule erteilt einem Mitbewer-

ber den Ruf.

e) Die Hochschule teilt dem Bewerber mit, dass das 

Berufungsverfahren abgeschlossen ist, er (unter Angabe 

der Gründe) nicht berücksichtigt wurde und der Ruin-

haber in Kürze auf die ausgeschriebene Professur er-

nannt wird.

Zu bedenken ist in diesem Zuammenhang, dass ein 

Berufungsverfahren aus mehreren Teilschritten besteht, 

die einschließlich der Ruferteilung rechtlich unselbstän-

dig sind und keine Rechtswirkung nach außen erzeugen. 

Auch die Ruferteilung wird nach ständiger Rechtspre-

chung nicht als Verwaltungsakt eingestut, sondern le-

diglich als rechtlich unbeachtliche invitatio ad oferen-

dum.15 Das bedeutet, und hierin besteht einer der Kern-

aussagen der OVG-Entscheidung, dass in den Fällen a)-

d) ein Antrag des nicht berücksichtigten Bewerbers nach 

§ 123 VwGO mangels Vorliegen eines Anordnungsgrun-

des scheitern würde. Erst dann, wenn die Hochschule 

gegenüber den abgelehnten Bewerbern die sog. Konkur-

rentenmitteilung überbringt, d.h. den erfolgreichen Be-

werber bekannt gibt, droht durch die anstehende Ernen-

nung die Gefahr eines sich verändernden Zustandes, 

durch den irreversible Fakten geschafen werden. Dem 

OVG ist folglich auch in diesem Punkt zuzustimmen.

Diese Aufassung gilt auch für den Bewerber, dem 

zunächst ein Ruf erteilt, dieser aber durch die rufertei-

lende Stelle – Minister oder Rektor bzw. Präsident – spä-
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ter wieder zurückgenommen wurde.16 Zwar ist die Rück-

nahme eines Rufs, im Unterschied zu seiner Erteilung, 

als Verwaltungsakt zu qualiizieren;17 gleichwohl nimmt 

das Berufungsverfahren nach der Rufrücknahme seinen 

Fortgang und ist noch nicht formell abgeschlossen. Auch in 

diesem Fall ist es ausreichend, wenn der durch den Rufentzug 

unterlegene Bewerber den Antrag nach § 123 VwGO erst dann 

stellt, nachdem ihm die Konkurrentenmitteilung zugegan-

gen ist. Ist das Rufrücknahmeschreiben mit einer Rechts-

mittelbelehrung versehen, muss er allerdings innerhalb der 

Frist des § 74 VwGO zunächst Widerspruch einlegen.

Was aber gilt, wenn die Hochschule die Konkur-

rentenmitteilung unterlässt, was in der Praxis durch-

aus vorkommt?18 Zum Teil begnügen Hochschulen 

sich auch damit, die unterlegenen Bewerber über die 

Ruferteilung zu informieren, später aber nicht mehr 

über die bevorstehende Ernennung eines Mitbewer-

bers. Erfährt der unterlegene Bewerber vom Verfah-

rensabschluss erst, wenn der Mitbewerber bereits auf die 

ausgeschriebene Professur ernannt ist, kommt er mit ei-

nem Antrag nach § 123 VwGO zu spät. Dann kann ihm 

die Hochschule, wenn er nun Schadensersatz verlangt, 

nicht mehr entgegenhalten, er hätte den Schadensein-

tritt durch Beantragung einer einstweiligen Anord-

nung verhindern können.

V. Praktische Konsequenzen der Entscheidung

Aus der Entscheidung wird – ein weiteres Mal – deutlich, 

welche Sorgfaltsanforderungen an die Arbeit einer Beru-

fungskommission, letztlich an deren Vorsitzenden, 

gestellt werden. Mitunter kann sich für ihn die Verplich-

tung ergeben, beim Bewerber vorhandene, aber nicht 

vorgelegte Unterlagen anzufordern; dies jedenfalls dann, 

wenn sie Wissenschatsleistungen betrefen, die einen 

wesentlichen Teil der Tätigkeit des Bewerbers ausma-

chen.

Die Ausführungen des OVG zur Kausalität zwischen 

Rechtsverstoß und unterbliebener Ernennung zeigen 

auf, dass das Hatungsrisiko einer Hochschule bei einer 

Häufung von Verfahrensfehlern und/oder dem Vorlie-

gen gravierender Ermessensfehler steigt. Und: Je sorgfäl-

tiger die Berufungskommission ihre Argumentation 

bzgl. der getrofenen Auswahl dokumentiert und diese 

Dokumentation im Streitfall ofen legt, desto größer sind 

die Chancen, dass einem unterlegenen Bewerber eine 

Beweiserleichterung oder gar eine Beweislastumkehr zu 

seinen Gunsten bei der Kausalitätsfrage nicht zugute 

kommt.

Wichtige Hinweise gibt die Entscheidung zu den In-

formationsplichten einer Hochschule im Rahmen eines 

Berufungsverfahrens. Verfahrensrechtlich ausschlagge-

bend ist letztlich nur die sog. Konkurrentenmitteilung, 

also die Mitteilung an die unterlegenen Bewerber, war-

um sie nicht berücksichtigt wurden und welcher Bewer-

ber demnächst auf die Professur ernannt wird. Für den 

unterlegenen Bewerber bedeutet sie, dass er jetzt erst 

einstweiligen Rechtsschutz gem. § 123 VwGO beantragen 

kann. Umgekehrt bedeutet dies, dass die Hochschule zu-

vor nicht zu Zwischeninformationen über den Stand des 

Verfahrens verplichtet ist. Entsprechenden administra-

tiven Aufwand kann sie sich auch sparen, indem sie für 

Stellenbewerber den aktuellen Stand des Berufungsver-

fahrens auf ihrer Homepage darstellt.19 Die Konkurren-

tenmitteilung vermag ein solches System allerdings nicht 

zu ersetzen, da der Bewerber nicht verplichtet werden 

kann, den Stand des Berufungsverfahrens von sich aus 

abzurufen.

Frank Wertheimer ist Partner der Kanzlei KRAUSS LAW 

in Lahr/Schwarzwald. Zuvor war er 17 Jahre im Univer-

sitätsbereich, davon über 10 Jahre in der Hochschul-

medizin tätig. Zu seinen Beratungsfeldern gehört im 

Bereich des Arbeitsrechts auch das Hochschulrecht.
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I. Einführung

Der „Master of Laws“ (LL.M.) erfreut sich als Postgradu-

ierten-Abschluss großer Beliebtheit bei Juristinnen und 

Juristen. Ein LL.M.-Studium im Ausland kann den 

Erwerb spezialisierter Rechts- und Sprachkenntnisse 

fördern und bietet die Möglichkeit, interkulturelle Kom-

petenz sowie ein internationales Netzwerk aufzubauen.

Wenige deutsche Studierende absolvieren einen 

LL.M.-Studiengang in Japan. Dabei stellt das Land als 

drittgrößte1 Wirtschatsnation weltweit und wichtiger 

Handelspartner Deutschlands ein interessantes Ziel für 

deutsche Absolventinnen und Absolventen dar. Beide 

Länder verbindet ein intensiver wirtschatlicher, kultu-

reller und wissenschatlicher Austausch. Für Juristinnen 

und Juristen lohnt sich eine Beschätigung mit dem 

Recht Japans, welches durch eine umfassende Rezeption 

deutschen Zivilrechts2 geprägt ist. Darüber hinaus ist der 

Erwerb fortgeschrittener japanischer Sprachkenntnisse 

wohl nur durch einen längeren Aufenthalt im Land zu 

bewältigen, wofür sich ein LL.M.-Studium besonders 

eignet.

Während viele japanische Universitäten juristische 

Magisterstudiengänge in der Landessprache anbieten, so 

ist die Zahl englischsprachiger Programme noch gering. 

Diese werden aktuell von der Universität Nagoya3, der 

Universität Kyûshû4 und der Temple University5 angebo-

ten. Im Folgenden soll auf das Angebot der Universität 

Nagoya eingegangen werden.

Die Universität Nagoya nahm ihren Anfang im Jahr 

1871 als Schule für Medizin, welche 1931 den Status einer 

Hochschule erhielt um dann 1939 als medizinische Fa-

kultät in die neu gegründete Kaiserliche Universität Na-

goya aufzugehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es 

zu mehreren Zusammenlegungen, aus denen 1949 die 

heutige Universität Nagoya hervorging. Heute gehört die 

Universität zu den renommiertesten Hochschulen Ja-

pans und belegt regelmäßig Spitzenplätze in Rankings.6 

Über 16.000 Studierende, davon etwa ein Zehntel aus 

dem Ausland, lernen an neun Fakultäten und vierzehn 

Graduiertenschulen.7 Fünf Nobelpreisträger stammen 

aus den Reihen der Universität.8

Fast alle Einrichtungen der Universität beinden sich 

auf dem weitläuigen Higashiyama-Campus im Osten 

der Stadt Nagoya. Die Stadt formt mit über 2,2 Millionen 

Einwohnern den Kern der nach Tokio und Osaka dritt-

größten Metropolregion Japans. Nagoya ist die Haupt-

stadt der Präfektur Aichi im Zentrum der japanischen 

Hauptinsel Honshû und bietet durch seine zentrale Lage 

einfachen Zugang nach Tokio, Osaka und Kyoto.

II. Das Studium

Die Graduiertenschule für Rechtswissenschat der Uni-

versität Nagoya bietet jeweils vier Magister- und Promo-

tionsstudiengänge an. Hiervon werden der zweijährige 

„LL.M. (Comparative Law) in Law and Political Science“ 

sowie der dreijährige „LL.D. (Comparative Law) in Law 

and Political Science“ in englischer Sprache angeboten. 

Im Folgenden soll vor allem auf die Anforderungen des 

LL.M.-Studiums eingegangen werden.

1. Bewerbung und Finanzierung

a) Bewerbungsprozess

Die Universität Nagoya nimmt jährlich 35 

LL.M.-Studenten auf, wobei zwanzig Studienplätze für 

Stipendiaten der japanischen Regierung9 vorgesehen 

Benjamin Rätz

LL.M. in Japan: Graduiertenstudium an der 

Universität Nagoya 

1  Statitishes Bundesamt, Statitishes Jahrbuh 2014, S. 653.
2  Rahn, Rehtsdenken und Rehtsaufassung in Japan, 1990, S. 113.
3  LL.M. (Comparative Law) in Law and Political Science, Univer-

sität Nagoya, Nagoya, http://law.nagoya-u.ac.jp/en/programs/ 
(15.8.2015).

4  LL.M. in International Economic and Business Law, Universität 
Kyûshû, Fukuoka, http://www.law.kyushu-u.ac.jp/~iebl/ (15.8.2015) – 
s. auh Bauer, LL.M. Studium „International Economics and Business 
Law“ (IEBL) an der Universität Kyûshû, Japan, im Studienjahr 
2013/2014, ZJapanR 38 (2014), S. 293; Wrbka, LL.M.-Studium an 
der Univertität Kyushu, ZJapanR 19 (2005), S. 297; Elben, LL.M. 
Programm an der Universität Kyushu (Fukuoka), ZJapanR 7 (1999), 
S. 204; Prüfer, Beriht über das LL.M. Programm der Universität 
Kyushu, ZJapanR 1 (1995), S.127.

5  LL.M. in U.S. Law/LL.M. in Transnational Law, Beasley Shool of 
Law, Temple University, Tokio, http://www.tuj.ac.jp/law/programs/
llm-programs.html (15.8.2015).

6  Shanghai Jiao Tong Universität, Academic Ranking of World Uni-
versities 2014, Japan, http://www.shanghairanking.com/World-
University-Rankings-2014/Japan.html (15.8.2015).

7  2014 waren insgesamt 16.574 Studierende, darunter 1.791 inter-
nationale Studierende, an der Universität eingeshrieben, s. Uni-
versität Nagoya, Nagoya University Fatbook 2014, S. 6 f. http://
en.nagoya-u.ac.jp/about_nu/upload_images/fatbook2014_en.pdf.

8  Universität Nagoya, World Class Researhers, http://en.nagoya-u.
ac.jp/people/nobel/ (15.8.2015).

9 Dazu s. unten b) bb), S. 59.
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10  Abrubar unter http://www.law.nagoya-u.ac.jp/en/admissions/
llm-applications/ (15.8.2015).

11  Inhaber eines Studienvisums können eine Sondererlaubnis zur 
Aufnahme einer Nebentätigkeit beantragen, vgl. Japanishes Amt 
für Immigration, Residence Procedures for Foreign Natio-
nals, http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/index.html 
(15.8.2015).

12  Deutshe Indutrie- und Handelskammer in Japan, Konten und 

Lebenserhaltungskoten in Japan, http://www.japan.ahk.de/
japan-tipps/leben-in-japan/inanzen/ (15.8.2015).

13  Diese und die nahfolgenden Währungsumrehnungen basieren 
auf dem Tageskurs vom 15.8.2015.

14  Nagoya University Graduate Shool & Shool of Law, Propetus 
2015, S. 20, abrubar unter http://www.law.nagoya-u.ac.jp/en/
programs/propetus/propetus-gsl-2015.pdf (15.8.2015).

sind. Der Bewerbungsprozess ist vor allem geprägt durch 

den Anspruch an potentielle Kandidaten, ein zweijähri-

ges Graduiertenstudium sowie die Erstellung einer Mas-

ter-Arbeit erfolgreich bewältigen zu können. Daher wird 

einerseits der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse 

und andererseits ein bereits im Zeitpunkt der Bewer-

bung konkretisierter Forschungsplan gefordert.

aa) Für einen Nachweis hinreichender Sprachkennt-

nisse genügt das von der Universität bereitgestellte For-

mular10, welches von einem Sprachprüfer oder einer 

sonst qualiizierten Person auszufüllen ist. International 

anerkannte Sprachzertiikate, etwa TOEFL oder IELTS, 

können ebenfalls eingereicht werden. Für das erforderli-

che Sprachniveau ist von etwa 80 Punkten im TOEFL-

ibT-Test sowie von 6 im IELTS-Test auszugehen.

bb) Den Kern der Bewerbung bildet der Forschungs-

plan. Es mag fraglich erscheinen, ob ein solcher vor Be-

ginn des eigentlichen Studiums zielführend für eine er-

folgreiche Master-Arbeit zum Studienende ist. Dennoch 

wird bei der Auswahl erfolgreicher Kandidaten besonde-

res Augenmerk auf den Forschungsplan gelegt, da dieser 

Hinweise auf die sprachliche sowie akademische Kom-

petenz der Kandidaten geben soll. Unter Benutzung des 

von der Universität bereitgestellten Formulars teilt sich 

der Forschungsplan in zwei Abschnitte auf. Zunächst ist 

eine allgemeine Beschreibung des Hintergrunds sowie 

der akademischen Eignung der Bewerber einzureichen. 

Im Anschluss wird eine detaillierte Darstellung des er-

strebten Forschungsthemas verlangt. Insgesamt ist hier-

bei ein Umfang von jeweils 1.500 Wörtern nicht zu 

überschreiten.

cc) Weiterhin erfordert die Bewerbung ein Empfeh-

lungsschreiben in englischer oder japanischer Sprache 

sowie die allgemein üblichen Abschlusszeugnisse und 

Notenübersichten.

dd) Für eine erfolgreiche Bewerbung wird schließlich 

die frühe Kontaktaufnahme mit einem Mitglied des Pro-

fessorenkollegiums der juristischen Fakultät nahegelegt. 

Da sämtliche Studierenden während ihres gesamten 

Aufenthaltes durch eine Professorin oder einen Profes-

sor betreut werden, ist der frühe Beginn eines fachlichen 

Austauschs lohnenswert.

ee) Ist der Bewerbungsprozess erfolgreich verlaufen, 

werden die Studierenden zunächst als sogenannte For-

schungsstudierende in die juristische Fakultät aufge-

nommen. Forschungsstudierende verbringen ein erstes 

Semester mit der Vorbereitung auf die vor Ort stattin-

dende LL.M.-Aufnahmeprüfung sowie mit der Teilnah-

me an japanischen Sprachkursen. Die Aufnahmeprü-

fung selbst besteht für das englischsprachige Programm 

aus einer erneuten Einreichung eines Forschungsplans 

sowie einem Aufnahmegespräch mit mehreren Mitglie-

dern des Kollegiums. Da an diesem Hindernis kaum ein 

Kandidat scheitert, ist dieses erste Semester vor allem als 

Zeit für den Erwerb japanischer Sprachkenntnisse 

geeignet.

b) Finanzierung

Die größte Hürde für ein Studienvorhaben in Japan dürf-

te die Finanzierung darstellen. Mit dem Studium geht 

eine schon rein zeitlich bedingte, aber auch immigrati-

onsrechtliche11 Beschränkung der Arbeitsaufnahme ein-

her, sodass ot ein Stipendium oder ein Studienkredit 

herangezogen werden muss. Dabei unterscheidet sich 

Japan als Studienort nicht von anderen Universitäts-

standorten. Zwar hat das Land immer noch den Ruf ver-

gleichsweise hoher Lebenshaltungskosten, dieser beruht 

aber vor allem auf hohen Immobilienpreisen in der 

Hauptstadt Tokio.12 In Nagoya werden die durchschnitt-

lichen monatlichen Lebenshaltungskosten für Studenten 

auf 110.000 Yen (ca. 800 Euro)13 geschätzt.14

aa) Studiengebühren: Bei der Bewerbung an der Uni-

versität Nagoya wird zunächst eine Bewerbungsgebühr 

von 30.000 Yen (ca. 218 Euro) fällig. Die jährlichen Stu-

diengebühren des LL.M.-Programms betragen anschlie-

ßend 535.800 Yen (ca. 3.880 Euro). Sofern man der Uni-

versität zunächst als Forschungsstudent beitritt, ist eine 

Semestergebühr von 178.200 Yen (ca. 1.290 Euro) zu ent-
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15  Näheres unter: Botshat von Japan in Deutshland, Stipendien 
der japanishen Regierung, http://www.de.emb-japan.go.jp/aus-
taush/tipendien.html (15.8.2015).

16  Die Höhe des Stipendiums wurde in den vergangenen Jahren 
mehrmals angepast und it sowohl vom Studierendentatus 
(Forshungs-, Magiter- oder Promotionstudierende) als auh 

vom Universitätstandort abhängig. Im Jahr 2014 erhielten Stu-
dierende eines Magitertudiengangs an der Universität Nagoya 
ein monatlihes Stipendium von 147.000 Yen (ca. 1.065 Euro).

17  Näheres unter https://www.daad.de/ausland/tudieren/tipendi-
um/de/70-tipendien-inden-und-bewerben/?detail=50015266 
(15.8.2015).

richten. In Ausnahmefällen kann ein Gebührenerlass be-

antragt werden, der nach Ermessensgrundsätzen erteilt 

wird.

bb) Stipendien: Der Großteil der LL.M.-Studierenden 

inanziert das Studium durch ein Stipendium. Weit ver-

breitet ist das für deutsche Interessierte vor allem in Be-

tracht kommende Monbukagakushô-Stipendium der ja-

panischen Regierung15. Das Stipendium lässt sowohl die 

Bewerbungs- als auch die Studiengebühren entfallen 

und deckt die Lebenshaltungskosten ab.16 Eine Stipendi-

enbewerbung ist grundsätzlich an die japanische Aus-

landsvertretung im Land des gewöhnlichen Aufenthaltes 

zu richten. In Deutschland stellt die Bewerbung beim 

Deutschen Akademischen Austauschdienst in Bonn eine 

notwendige Vorstufe dar.17 Für in Japan Ansässige steht 

außerdem der Weg über eine direkte Bewerbung beim 

japanischen Bildungsministerium ofen. In jedem Fall ist 

durch die relativ lange Vorlaufzeit des Bewerbungsver-

fahrens eine frühe Planung des Auslandsaufenthaltes ge-

boten, da die entsprechenden Fristen weit vor denen der 

eigentlichen Universitätsbewerbung liegen.

cc) Unterbringung: Neben den gegebenenfalls anfal-

lenden Studiengebühren stellen Mietkosten den größten 

Kostenpunkt dar. Während des ersten Semesters nach 

Ankunt in Japan stellt die Universität ein Zimmer in ei-

nem Studentenwohnheim zur Verfügung. Im Anschluss 

sind die Studierenden verplichtet, selbst eine Wohnung 

anzumieten. Das Mietniveau in Nagoya entspricht dabei 

dem vieler deutscher Universitätsstädte. Die Monats-

miete für ein Einzelappartement liegt zwischen 40.000 

Yen und 50.000 Yen (ca. 290-360 Euro). Eine Kaution 

fällt zusätzlich an. Das in Japan früher übliche sogenann-

te „Schlüsselgeld“, eine bei Einzug zu tätigende, nicht er-

stattungsfähige Zahlung an den Vermieter, wird immer 

seltener verlangt.

2. Studieninhalt

a) Lehrveranstaltungen

Um das LL.M.-Programm erfolgreich abzuschließen, 

müssen die Studierenden vier Semester an der Universi-

tät verbringen, Lehrveranstaltungen im Umfang von 30 

Credits absolvieren sowie eine Master-Arbeit schreiben 

und verteidigen. Die Lehrveranstaltungen inden dabei 

entweder als Vorlesungen oder als Seminare statt. Die 

Bewertung von akademischen Leistungen wird dabei 

wenig einheitlich gehandhabt und basiert vor allem auf 

Vorträgen und Seminarbeiträgen der Studierenden wäh-

rend einer Veranstaltung. Die in englischer Sprache zur 

Verfügungen stehenden hemen umfassen die Einfüh-

rung in das japanische Recht sowie zivil- und öfentlich-

rechtliche Schwerpunkte. Neben den regulären Vorle-

sungen und Seminaren werden regelmäßig Vortragsver-

anstaltungen ausländischer Gastwissenschatler sowie 

Seminare zu Spezialthemen angeboten. Eine Spezialisie-

rung auf ein bestimmtes Rechtsgebiet lässt sich aller-

dings nicht durch eine entsprechende Auswahl an Lehr-

veranstaltungen realisieren, da es hierzu an einer ausrei-

chend hohen Anzahl von englischsprachigen Angeboten 

fehlt. Der Besuch japanischsprachiger Vorlesungen und 

Seminare ist bei entsprechendem Sprachniveau möglich. 

Durch das vergleichsweise niedrige Credit-Erfordernis 

lässt sich eine Spezialisierung ohne Weiteres durch selb-

ständiges wissenschatliches Engagement ermöglichen. 

Von den 30 erforderlichen Credits sind 2 Credits für die 

Plichtveranstaltung „Academic Writing I“ sowie 8 Cre-

dits für persönliche Tutorials mit der akademischen 

Betreuerin bzw. dem akademischen Betreuer, in denen 

der eigene Forschungsfortschritt besprochen wird, vor-

gesehen. Dadurch bleiben 20 Credits frei zu verteilen, 

wobei ein Credit einer Semesterwochenstunde ent-

spricht. Das Pensum an hinreichenden Lehrveranstal-

tungen ist meist mit Abschluss des zweiten oder dritten 

Semesters erfüllt, sodass ausreichend Zeit für die Erstel-

lung der Master-Arbeit bleibt. Diese ist meist zur Mitte 

des vierten Semesters in einem Umfang von etwa 20.000 

Wörtern einzureichen. Unterstützt werden die Studie-

renden dabei von einem „Academic Writing Team“, wel-

ches Hilfestellung bei inhaltlichen und sprachlichen Fra-

gen bietet.

b) Zusätzliches Engagement

aa) Eigene Forschung: Ein Hauptanreiz des 

LL.M.-Programms mag in der Flexibilität und dem Frei-

raum liegen, der den Studierenden eingeräumt wird. Durch 

das vergleichweise geringe Credit-Erfordernis bleibt genü-

gend Zeit, um eigene Forschungs- und Publikationsinteres-

sen zu verfolgen. Dabei werden die Studierenden durch die 

betreuenden Professorinnen und Professoren unterstützt. 

Das Betreuungsniveau der LL.M.-Studierenden durch die 
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18  Die Universitätsbibliothek umfast über 3.200.000 Bände und 
2.300 Zeitshritentitel. Die Bibliothek der juritishen Fakultät 
enthält über 243.000 Bände, darunter mehr als 100.000 in aus-
ländishen Sprahen, insbesondere Deutsh und English, sowie 
940 japanishe und 100 ausländishe, insbesondere deutshe, 
Zeitshritentitel. Auf dem gesamten Universitätscampus sind 
zahlreihe elektronishe Datenbanken zugängig, darunter Bek 
Online, Juris Online, LexisNexis und Wetlaw International.

19  Näheres unter http://www.cisgmoot.org (15.8.2015).
20  Die Universität Nagoya konnte sih beim letzten Termin im 

Frühjahr 2015 zwei ehrenvolle Erwähnungen („honourable 

mentions“) in Hong Kong sowie den erten Platz unter den japa-
nishen Universitäten sihern.

21  Näheres unter http://www.negocom.jp/eng/ (15.8.2015).
22  Prötler, Willem C. Vis Moot – mehr als ein Studentenwett-

bewerb, ShiedsVZ 2014, 248; Koh, Prozessrehtslehre aus 
Anwaltssiht, JuS 2000, S. 320 (323).

23  Die Deutsh-Japanishe Juritenvereinigung (DJJV) e.V. bietet 
Hilfetellung bei der Suhe nah einem Praktikumplatz für 
deutshe Juritinnen und Juriten, vgl. http://djjv.org/Deutsh/
praktika.htm (15.8.2015).

24  Nagoya University Graduate Shool of Law & Shool of Law, 

Professorenschat liegt ot wesentlich über dem, was an 

einer deutschen Hochschule üblich ist. So besteht bei 

entsprechendem Engagement früh die Möglichkeit, mit 

entsprechender Förderung an Konferenzen teilzuneh-

men und eigene Publikationen zu verfassen. Die persön-

liche Diskussion rechtlicher Fragestellungen ist jederzeit 

möglich und gewünscht. Die besondere Eignung des 

LL.M.-Programms, eigene Forschung zu ermöglichen, 

mag insbesondere für Kandidatinnen und Kandidaten 

interessant sein, die parallel ein Promotionsvorhaben an 

einer deutschen Universität verfolgen. Dabei stehen den 

Studierenden die umfangreiche Universitätsbibliothek 

sowie die Fakultätsbibliothek zur Seite, welche unter 

anderem mit zahlreichen deutschsprachigen Publikatio-

nen bestückt sind.18

bb) Moot Court: Neben dem Besuch regulärer Lehr-

veranstaltungen steht den Studierenden die Teilnahme 

an Moot-Court-Veranstaltungen frei. Die Universität 

Nagoya nimmt jährlich am renommierten Willem C. Vis 

(East) International Commercial Arbitration Moot19 in 

Hong Kong teil, zu dem auch nationale Vorrunden ge-

gen andere japanische Universitäten durchgeführt wer-

den.20 Darüber hinaus stellt die Universität jährlich ein 

Team für die Intercollegiate Negotiation Competition21 

in Tokio, einem internationalen Wettbewerb in Ver-

handlungsführung. Die Teilnahme an solchen Wettbe-

werben stellt eine sinnvolle Ergänzung des Auslandsstu-

diums dar und eröfnet den Studierenden die Möglich-

keit, vertiete Kenntnisse des Rechts der Schiedsverfah-

ren, der Verhandlungsführung und natürlich der 

englischen Rechtssprache zu erwerben.22

cc) Praktika: Grundsätzlich steht es den Studieren-

den frei, Praktika bei Unternehmen, Rechtsanwaltskanz-

leien oder sonstigen Stellen zu absolvieren. Durch die re-

gelmäßige Zusammenarbeit der Universität mit der To-

yota-Unternehmensgruppe werden jährlich mehrere 

Kurzpraktika in verschiedenen Rechtsabteilungen aus-

geschrieben, welche sich zwar auf nur ein bis zwei Wo-

chen beschränken, aber vor allem den seltenen Einblick 

in ein japanisches Unternehmen gewähren sollen. Viele 

Studierende absolvieren darüber hinaus selbstorgani-

sierte Praktika, wobei ot ein Mindestmaß an japani-

schen Sprachkenntnissen zu empfehlen ist.23

c) Internationales

Die Universität Nagoya sticht unter den japanischen 

Universitäten durch die hohe Anzahl ausländischer Stu-

dierender heraus. Die Studierenden des englischsprachi-

gen LL.M.-Studiengangs kommen fast ausschließlich aus 

dem Ausland. Die juristische Fakultät unterhält durch 

das „Center for Asian Legal Exchange“ (CALE) eigene 

Forschungs- und Ausbildungszentren in Usbekistan, 

Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Indonesien, Laos 

sowie in der Mongolei, aus denen sich ein Großteil der 

Studierenden rekrutiert. Weitere signiikante Gruppen 

kommen aus der Volksrepublik China, Südkorea sowie 

aus Taiwan. Europäische, Australische oder Nord- und 

Süd-Amerikanische Studierende inden seltener den 

Weg nach Nagoya. Dennoch waren im Herbst 2014 ins-

gesamt 29 Nationen an der Fakultät vertreten.24 Die Prä-

senz von Studierenden aus den unterschiedlichsten Kul-

turen Asiens führt zu einem lebhaten Austausch inner-

halb der Fakultät und erlaubt europäischen Studierenden 

eine neue Perspektive auf den eigenen Rechtskreis.

d) Sprachausbildung

Jedem Mitglied des LL.M.-Programms steht die Teilnah-

me an einem japanischen Sprachkurs frei. Dieser ist für 

einen erfolgreichen, langfristigen Aufenthalt in Japan als 

notwendig anzusehen. Dabei werden sämtliche Sprach-

niveaus sowohl in einem Standard-Format von fünf 

Semesterwochenstunden sowie in einem Intensiv-For-

mat von zehn Semesterwochenstunden bedient. Darü-

ber hinaus stehen Sprachkurse in anderen asiatischen 

sowie europäischen Sprachen zur Verfügung.
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III. Fazit

Das LL.M.-Studium in Nagoya bietet die bislang noch 

seltene Möglichkeit, einen englischsprachigen

 juristischen Abschluss in Japan zu erwerben. Der rege 

wirtschatliche und wissenschatliche Austausch zwi-

schen Deutschland und Japan wird auch in Zukunt den 

Bedarf an entsprechend qualiizierten Juristinnen und 

Juristen nicht sinken lassen. Wer an einer solchen Spezi-

alisierung einerseits und der vertieten Beschätigung 

mit japanischer Kultur und Sprache andererseits interes-

siert ist, dem sei die Ergänzung der deutschen Juristen-

ausbildung mit einem japanischen LL.M. der Universität 

Nagoya dringlichst nahegelegt.

Benjamin Rätz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 

Graduiertenschule für Rechtswissenschaft der  

Universität Nagoya.
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Die Dissertation „Die Weisungsfunktion des Stitungs-

zwecks wurde an der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-

berg erstellt. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr.  

Stefan J. Geibel, Maître en droit. Die Drucklegung wurde 

durch einen Zuschuss des Deutschen Stitungszentrums 

gefördert. Die Arbeit ist im Jahr 2015 als 46. Band der 

Schritenreihe zum Stitungswesen beim Nomos Verlag 

erschienen.

I. Das Kernproblem: Wer oder was beherrscht die 

Stitung?

Die Augen von Deutschlands Stitungsrechtlern werden 

sich in den kommenden Monaten und Jahren wohl ver-

stärkt auf die Stadt Friedrichshafen richten. Dies liegt – 

was die Leser einer juristischen Publikation nicht über-

raschen wird – weniger an den reizvollen Bodenseepro-

menaden, als an einem sich anbahnenden spektakulären 

Rechtsstreit. Dieser betrit die Zeppelin-Stitung, die im 

Jahr 1908 vom Lutfahrtpionier Ferdinand Graf von Zep-

pelin gegründet wurde. Im Wesentlichen sollte die Stif-

tung der Lutschiffahrt sowie der Förderung weiterer 

Unternehmungen im Bereich der Lutfahrt dienen.1 In 

der Stitungssatzung wurde festgelegt, dass das Stitungs-

vermögen der Stadt Friedrichshafen zufallen und zu 

wohltätigen Zwecken verwendet werden sollte, falls der 

Zweck nicht mehr erfüllbar sei.2 Nach dem zweiten 

Weltkrieg wurde die Stitung – nicht zuletzt auch auf das 

Betreiben der französischen Besatzungsmacht – auf die 

Stadt Friedrichshafen übertragen. Die Stitung wurde als 

selbstständige privatrechtliche Stitung aufgelöst und 

besteht seitdem als eine rechtlich unselbstständige 

Gemeindestitung der Stadt Friedrichshafen.3 Als solche 

hält die Stitung unter anderem mehr als 90 Prozent der 

Anteile an der ZF Friedrichshafen AG, sie inanziert 

soziale und kulturelle Projekte der Stadt Friedrichshafen 

und unterstützt unter anderem auch die Zeppelin-Uni-

versität und das Zeppelin-Museum.4 Der sich anbah-

nende Rechtsstreit rührt daher, dass der Urenkel des 

Stitungsgründers, Albrecht Graf von Brandenstein-

Zeppelin, die Forderung erhebt, die Stitung müsse als 

rechtsfähige Stitung wieder eingesetzt werden. Zudem 

müsse dem historischen im Stitergeschät niedergeleg-

ten Stiterwillen – und damit dem Zweck „Förderung 

der Lutfahrt“ – Geltung verschat werden.5 Mit der 

Rückumwandlung der Stitung könnte nach den Plänen 

des Zeppelin-Nachfahren eine Hochschule der Lut- und 

Raumfahrtforschung errichtet werden.6 

Die Frage, wer in der Zeppelin-Stitung küntig das 

Sagen haben wird, beziehungsweise welcher Wille, wel-

ches Interesse als Leitgedanke für das Stitungshandeln 

anzusehen ist, sorgt bereits für ein erhebliches Aufsehen. 

Die Rede ist von einem Fall, der Rechtsgeschichte schrei-

ben werde,7 von einem Streit, der Friedrichshafen bedro-

he8 sowie davon, dass der Zeppelin-Urenkel der Stadt 

den Krieg erklärt habe.9 Der Friedrichshafener Fall ver-

deutlicht die Grundproblematik von Stitungen. Sie sind 

mitgliederlose Organisationen, die auf eine grundsätz-

lich ewig anhaltende Verfolgung eines ihnen vom Stiter 

verliehenen Zwecks angelegt sind. Vor allem nach dem 

Ableben des Stiters, nach politischen, gesellschatlichen 

und technischen Veränderungen sind Konlikte über das 

Philip Dylla
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richtige Stitungshandeln alles andere als unüblich. 

Eventuell sind derartige Konlikte gelegentlich sogar nö-

tig, damit sich die Entscheidungsträger von Neuem der 

relevanten Stitungsaufgaben bewusst werden. 

II. Der Stitungszweck als entscheidendes rechtliches 

Kriterium

Von entscheidender Bedeutung für die Entscheidungen 

der Stitungsorgane und die Kontrolltätigkeit der Stif-

tungsaufsicht ist die Funktion des Stitungszwecks. Der Stif-

tungszweck ist als rechtliches Strukturmerkmal der selbst-

ständigen privatrechtlichen Stitung in §§ 80, 81 BGB nor-

miert. Der Stiter bestimmt den Stitungszweck im 

Stitungsgeschät, dem Gründungsakt einer Stitung. 

Das Gründen der Stitung ist ein privatautonomer, ver-

fassungsrechtlich durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützter 

Akt. Trotz der weitreichenden Konsequenzen dieses 

Gründungsaktes ist das Stiten – und damit gerade auch 

die Bestimmung eines Stitungszwecks – als verfassungs-

rechtlich geschützter Rechtsakt anzuerkennen. Denn die 

Privatautonomie schützt jedes aus freiem Willen 

geschlossene Rechtsgeschät und kennt keine Ausnahme 

bezüglich der Gründung juristischer Personen – auch 

nicht hinsichtlich der mitgliederlosen Stitung.10 Der 

Stitungszweck ist als Strukturmerkmal einer privaten 

juristischen Person nicht mit den subjektiven Ideen und 

Interessen des Stiters gleichzusetzen.11 Der Stitungs-

zweck ist objektiv auszulegen. Denn der Stiter hat sich 

bei einer privatrechtlichen Stitung gerade für die Grün-

dung einer mitgliederlosen, unabhängig vom Stiter fort-

wirkenden juristischen Person entschieden.12 

III. Die Weisungsfunktion des Stitungszwecks

Die hier vorgestellte Dissertation ist der Zielsetzung ent-

sprungen, genauere dogmatische Feststellungen über die 

Funktion des Stitungszwecks bei einer selbstständigen 

privatrechtlichen Stitung gemäß §§ 80 f. BGB zu tref-

fen. Zwar war es vor der Veröfentlichung der Arbeit im 

Stitungsrecht kein Geheimnis, dass der Stitungszweck 

– insbesondere in Anbetracht der Mitgliederlosigkeit 

der Stitung – eine herausgehobene Rolle haben muss. 

Charakterisiert wird er als die „Seele“ 13 oder das „Herz-

stück“14 der Stitung. Etwas weniger metaphorisch ist die 

Beschreibung des Stitungszwecks durch Rawert als das 

identitätsbildende Merkmal der Stitung, welches die 

Leitlinien ihrer Tätigkeit bestimmt.15 Der Autor ist 

jedoch beim Verfassen der Dissertation zu der Überzeu-

gung gelangt, dass die Funktion des Stitungszwecks 

genauer erfasst werden muss. Denn nur hierdurch kön-

nen präzise Schlüsse gezogen werden, welche Implikati-

onen für das Stitungshandeln aus dem Zweck folgen 

und welche nicht.16 

Grundthese der Dissertation ist, dass der Stitungs-

zweck eine Weisungsfunktion hat; dass der Stitungs-

zweck innerhalb der Handlungsorganisation der Stif-

tung eine Rolle hat, wie sie bei einer GmbH den Weisun-

gen der Gesellschater an die Geschätsführung zufällt. 

Hieraus ergeben sich Folgeplichten der Stitungsorgane, 

die zu einer optimalen dauerhaten Zweckverfolgung 

verplichtet sind. Eine Verfolgung zweckfremder Interes-

sen ist somit ausgeschlossen.17 Dadurch lässt sich die 

hese Schwinteks bestätigen, dass der Stitungszweck als 

das „Vollzugsorgan der Stitung“ angesehen werden 

kann.18 

Zur dogmatischen Herleitung der Weisungsfunktion 

des Stitungszwecks stützt sich der Autor zunächst dar-

auf, dass die bürgerlich-rechtliche Stitung eine juristi-

sche Person ist.19 Anzuknüpfen ist an das heute herr-

schende rechtstechnische Verständnis der juristischen 

Person, welches von John begründet wurde. Danach ist 

die juristische Person ein eigenständiger Rechtsträger, 

der eine eigene Handlungsorganisation, einen eigenen 

Hatungsverband und eine eigene Identitätsausstattung 

mit eigenem Namen und Sitz hat.20 Der Stitungszweck 
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muss folglich ein eigenständiger – von außerhalb der 

Stitung liegenden Umständen unabhängiger – Bestand-

teil der Handlungsorganisation der Stitung sein.21 Er 

muss zudem aber auch als Ergebnis eines privatautono-

men Organisationsaktes des Stiters verstanden werden, 

welcher gemäß Art. 2 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich ge-

schützt ist.22 Da der privatautonome Akt des Stitens auf 

die Gründung einer mitgliederlosen Rechtsperson ge-

richtet ist, kann auf eine Weisungsfunktion des Stif-

tungszwecks geschlossen werden.23 Eine Weisungsfunk-

tion des Stitungszwecks kompensiert es, dass der Stiter 

nicht wie ein Gesellschater über Weisungsrechte oder 

sonstige Einwirkungsrechte das Geschehen der Stitung 

beeinlussen und seine Grundrechtsposition als Grün-

der der Stitung bewahren kann. Der Stitungszweck 

kann damit als die einzige Weisung des Stiters verstan-

den werden. Durch die Weisungsfunktion des Zwecks ist 

letzterer ein Scharnier zwischen dem einmalig im Stif-

tungsgeschät erklärten Willen des Stiters und der nach 

der Anerkennung grundsätzlich nicht mehr veränderba-

ren Handlungsorganisation der Stitung.24 Der wei-

sungsgebende Stitungszweck muss stets im Zusammen-

hang mit dem dauerhaten – im  Grundsatz auf ewige 

Existenz angelegten – Charakter der Stitung gesehen 

werden. Die Weisungsfunktion muss so verstanden wer-

den, dass sie auf die bestmögliche dauerhate Zwecker-

füllung gerichtet ist; umgekehrt muss die Stitung dauer-

hat so ausgestattet und ausgerichtet sein, dass tatsäch-

lich auch eine fortwährende Zweckverfolgung erfolgen 

kann.

IV. Die Konsequenzen der Weisungsfunktion

Wenn die Frage, welche genaue Funktion des Stitungs-

zwecks auszumachen ist, Ausgangspunkt der Dissertati-

on war, drängt sich, nachdem der Autor eine Weisungs-

funktion des Stitungszwecks hergeleitet hat, die Frage 

nach der Bedeutung dieser Funktion für einzelne Rechts-

fragen im Stitungsrecht auf. Ist die Weisungsfunktion 

des Stitungszwecks ein Erkenntnisgewinn mit prakti-

schen Konsequenzen oder ein bloßes theoretisches Glas-

perlenspiel?

1. Folgeplichten der Stitungsorgane

Praxisrelevant sind zunächst die auf eine bestmögliche 

Umsetzung gerichteten Folgeplichten der Stitungsorga-

ne. Hier zeigt sich eine klare Handlungsanweisung, die 

keinen Spielraum für die Einbringung zweckfremder 

Belange in die Stitung lässt. Für die Stitungsorgane 

zeigt die Weisungsfunktion des Stitungszwecks – möge 

es noch so viele Interessen außenstehender Person geben 

– eines auf: Die Stitung wird nicht von einer Person 

beherrscht, sondern von dem ihr vom Stiter verliehenen 

Zweck.

2. Bedeutung für Voraussetzungen zur Zulässigkeit des 

Zwecks

Die Weisungsfunktion des Stitungszwecks trägt zudem 

zum Verständnis und zur genaueren Deinition derjeni-

gen gesetzlichen Voraussetzungen bei, welche hinsicht-

lich der Zulässigkeit von Stitungszwecken bestehen.25 

So lässt sich die Anforderung eines hinreichend 

bestimmten Stitungszwecks dahingehend deinieren, 

dass der Stitungszweck so präzise sein muss, dass von 

ihm eine Richtungsweisung ausgehen kann; die bloße 

Nennung allgemeiner Oberbegrife wie „Sport“ oder 

„Kunst“ genügt dem Bestimmtheitsgebot nicht.26  Außer-

dem ist die Weisungsfunktion aber auch beim zivilrechtli-

chen Benachteiligungsverbot gemäß § 19 AGG relevant. 

Denn § 3 Abs. 5 AGG untersagt die Anweisung zu einer 

Benachteiligung. Hat ein Stitungszweck einen diskrimi-

nierenden Charakter, so weist er gemäß § 3 Abs. 5 AGG 

zu einer Diskriminierung an und ist daher gemäß  

§ 134 BGB iVm § 21 Abs. 4 AGG nichtig.27 

 3. Verhältnis von Zweck und sonstigen Regelungen der 

Stitungssatzung

Eine Frage, die sich in Folge der Weisungsfunktion des 

Stitungszwecks aufdrängt, betrit die Funktion der 

sonstigen Regelungen der Stitungssatzung und deren 

Rangverhältnis gegenüber dem Zweck. Die weiteren 

Bestimmungen der Satzung haben keine Weisungsfunk-

tion. Wie auch bei den Satzungen von Gesellschaten 

geben sie den Rahmen vor, in welchem der Zweck zu 

erreichen ist.28 Auch bei der Bestimmung dieses Hand-

lungsrahmens gilt die Privatautonomie des Stiters. 

Daher müssen die sonstigen Bestimmungen der Stif-

tungssatzung auch nicht zwingendermaßen auf eine 

optimale Zweckerfüllung zugeschnitten sein.29 Auf-

grund des in § 80 Abs. 2 BGB erfassten Grundsatzes der 

dauernden und nachhaltigen Zweckerfüllung – welches 

auf die dauerhate Erhaltung der Wirksamkeit des wei-
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sungsgebenden Stitungszwecks gerichtet ist – muss 

jedoch stets ein förderndes Verhältnis zum Stitungs-

zweck gegeben sein.30 Dieser Maßstab kann in der Praxis 

insbesondere bei den Regelungen des Stitungsgeschäts 

zur Vermögensverwaltung relevant werden, welche hin-

sichtlich einer dauerhaten Zweckverfolgung wirtschat-

lich sinnvoll gestaltet sein müssen.31

4. Durchsetzung der Weisungsfunktion und Hatung 

der Organwalter

Handelt ein Stitungsorgan der Weisungsfunktion des 

Stitungszwecks zuwider, so kommt einerseits ein Ein-

greifen der behördlichen Stitungsaufsicht und anderer-

seits eine Hatung der Organwalter gemäß § 280 Abs. 1 

BGB in Betracht. Hier ist beispielsweise an Fälle risiko-

reicher Vermögensanlageentscheidungen zu denken, die 

eine dauerhate Zweckverfolgung gefährden können.32 

Ein Dilemma liegt für die Stitungsorgane darin, dass der 

Weg der bestmöglichen Zweckverfolgung nicht stets ein-

deutig vor Augen liegt. In der Vorstandspraxis ist es 

erforderlich, verschiedene Handlungsvarianten zu dis-

kutieren und Prognoseentscheidungen zu trefen. Bei 

der Überprüfung des Organhandelns ist daher die ex 

ante Perspektive zu wahren. Liegt danach kein evidentes 

Fehlverhalten vor, muss sich die Überprüfung darauf 

beschränken, ob das Entscheidungsverfahren des Stif-

tungsorgans ordnungsgemäß war.33 Aufgrund der erfor-

derlichen ex ante Perspektive ist es bezüglich der Haf-

tung von Stitungsorganen auch sinnvoll, den Rechtsge-

danken der in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG kodiizierten business 

judgement rule auf das Stitungsrecht zu übertragen.34 

Gemäß dieser Vorschrit liegt eine Plichtverletzung 

nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unter-

nehmerischen Entscheidung vernüntigerweise anneh-

men durte, auf der Grundlage angemessener Informati-

on zum Wohle der Gesellschat zu handeln.

5. Grenzen der Gestaltungsfreiheit des Stiters

Ein wesentlicher Bezugspunkt der hier vorgestellten Dis-

sertation sind die Aussagen, welche sich aus der Wei-

sungsfunktion des Stitungszwecks für die Gestaltungs-

freiheit des Stiters und deren Grenzen ableiten lassen.35 

Hinsichtlich der Gestaltungsfreiheit bei Stitungen hat in 

der wissenschatlichen Diskussion vor allem die Habili-

tationsschrit von Burgard für Aufsehen gesorgt.36 Bur-

gard ist der Ansicht, dass auch der bürgerlich-rechtli-

chen Stitung gemäß §§ 80 f. BGB eine korporative 

Struktur insofern verliehen werden könne, dass sich die 

Willensbildung der Stitung „als eine von dem Willen 

der Beteiligten getragene Interessengemeinschat und 

nicht stitungstypisch als Instrument zur Verewigung 

des Stiterwillens“ darstellen könne.37 Damit stellt sich 

Burgard gegen die herrschende Aufassung, die in derar-

tigen Gestaltungen einen Widerspruch zur erforderli-

chen Grundstruktur und den Typus von Stitungen 

sieht.38 Burgard trit durchaus einen Schwachpunkt der 

herrschenden Meinung, wenn er darauf verweist, dass 

typologischen Argumentationen nicht zwingend zu fol-

gen ist; aus dem Gesellschatsrecht sind „untypische“ – 

aber zulässige – Konstellationen bekannt (z.B. die GmbH 

& Co. KG).39 Dennoch ist die Einrichtung von Stitungs-

organen, deren Organwalter nach ihrem freien Willen 

die Richtlinien der Stitung bestimmen, unzulässig.

Die herrschende Meinung gelangt zu dem rechtsdog-

matisch richtigen Ergebnis. Der Grund dafür liegt nach 

der Überzeugung des Autors in der Weisungsfunktion 

des Stitungszwecks. Denn die Weisungsfunktion würde 

durch autonom entscheidende Stitungsorgane durch-

brochen werden. Da die Weisungsfunktion des Stif-

tungszwecks ein aus dem Charakter als juristische Per-

son, aus der Mitgliederlosigkeit und der Stiterfreiheit 

bei der Stitungsgründung herzuleitendes Strukturmerk-
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mal ist, darf sie auch durch Gestaltungen des Stiters 

nicht ausgehebelt werden. Die Stitungsgründung ist 

nämlich eine bewusste Entscheidung des Stiters für die 

in den §§ 80 f. BGB mitgliederlose juristische Person. 

Ein Stiter muss sich vor der Stitungserrichtung der 

Konsequenzen seiner Entscheidung bewusst sein.40 Ist – 

anders als bei Burgard – aber mit der Schafung korpora-

tiver Strukturen lediglich gemeint, dass Beratungs- oder 

Mitwirkungsorgane geschafen werden (z.B. bei Bürger-

stitungen), so steht dem die Weisungsfunktion des Stif-

tungszwecks nicht entgegen, so lange das jeweilige Or-

gan zweckgebunden und nicht autonom handelt.41 

6. Änderungen von Stitungszweck und anderen  

Regelungen der Stitungsatzung

Von erheblicher Bedeutung war bei der hier vorgestell-

ten Arbeit zudem die Frage, welche Möglichkeiten beste-

hen, den Zweck oder sonstige Bestimmungen der Stif-

tungssatzung zu ändern. Neben dem sehr restriktiven § 

87 BGB (Fälle der Unmöglichkeit und der Gefährdung 

des Gemeinwohls) bestehen zu Änderungen des Stif-

tungszwecks Regelungen in verschiedenen Landesstif-

tungsgesetzen (z.B. § 6 StitG BW). Der herrschenden 

Ansicht ist jedoch darin zu folgen, dass § 87 BGB hin-

sichtlich einer Zweckänderung durch die Stitungsauf-

sicht von Amts wegen als abschließendes Bundesrecht 

anzusehen ist, welches die landesrechtlichen Normen 

verdrängt.42 Unter Heranziehung der Weisungsfunktion 

des Stitungszwecks sieht der Autor neben den Fällen des 

§ 87 BGB eine Zweckänderung auch dann als möglich 

an, wenn im Stitungsgeschät der Fall und der Weg einer 

solchen Zweckänderung vorgezeichnet sind.43 Als geset-

zesnormativer Anknüpfungspunkt für eine solche 

Zweckänderung kann mit Nissel44 § 81 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 

BGB angesehen werden. Die Änderungsbestimmung ist 

selbst als ein Teilbestandteil des weisungsgebenden Stif-

tungszwecks anzusehen, der unter den gegebenen 

Umständen zu einer Änderung der Stitungstätigkeit 

anweist.45 Eine Änderung sonstiger Bestimmungen der 

Stitungssatzung kann einerseits beim Eintrefen von in 

der Satzung selbst geregelten Voraussetzungen erfolgen, 

solange die Zweckbindung des Stitungshandelns 

gewahrt bleibt. Andererseits muss eine solche Änderung 

auch stets dann möglich sein, wenn die zu ändernde 

Regelung der Stitungssatzung in keinem fördernden 

Verhältnis mehr zum Stitungszweck steht.46

7. Relevanz der Weisungsfunktion für  

Außenrechtsverhältnisse der Stitung

Ein Kapitel der hier vorgestellten Dissertation behandelt 

die Bedeutung der Weisungsfunktion des Stitungs-

zwecks für die Rechtsverhältnisse der Stitung zu ande-

ren natürlichen oder juristischen Personen.47 Hierzu 

muss beachtet werden, dass die Weisung des Stitungs-

zwecks, wie auch beispielsweise eine Weisung eines 

GmbH-Gesellschaters an die Geschätsführung, im 

Innenverhältnis wirkt. Eine unmittelbare Außenwirkung 

kann ihr nicht entnommen werden; eine Bedeutung des 

Stitungszwecks kann aber in einem Schuldverhältnis 

(z.B. einem Arbeitsverhältnis oder einer Zustitungsver-

einbarung) erfasst werden. Vor dem Hintergrund der 

primären Wirkung des weisungsgebenden Stitungs-

zwecks im Innenverhältnis ist die Aufassung des BGH 

durchaus kritikwürdig, wonach der Stitungszweck und 

nicht ein Schenkungsvertrag der Rechtsgrund sei, wenn 

eine Stitung zur Erfüllung ihres Stitungszwecks einen 

Finanzierungsvertrag mit einem Destinatär schließt.48 

Hier hat der BGH aus der Sicht des Autors die Reichwei-

te des Stitungszwecks überspannt. Denn auch im Bei-

spiel einer von den Gesellschatern einer GmbH ange-

regten Werbegeschenkaktion ist nicht die Gesellschaf-

terweisung sondern ein Schenkungsvertrag Rechtsgrund 

für das Behaltendürfen des Werbegeschenks.49

8. Bedeutung für das Gemeinnützigkeitsrecht

Im abschließenden Teil der Dissertation befasst sich der 

Autor mit der Bedeutung der Weisungsfunktion des Stif-

tungszwecks für das Gemeinnützigkeitsrecht.50 Aus 

Sicht des Autors kann die Annahme einer Weisungs-

funktion des Zwecks mit den gemeinnützigkeitsrechtli-

chen Bestimmungen der Abgabenordnung gut in Ein-

klang gebracht werden. Die Weisungsfunktion verein-

facht sogar die Einhaltung gemeinnützigkeitsrechtlicher 

Grundsätze wie der Selbstlosigkeit und Ausschließlich-

keit gemäß §§ 55 f. AO.51 Für den Autor noch ofene Fra-

gen bestehen bezüglich der dogmatischen Einordnung 
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von § 56 Nr. 6 AO. Hier spricht er sich für die Annahme 

eines ausnahmsweise von der Abgabenordnung zugelas-

senen Nebenstitungszwecks aus.52 

V. Der weisungsgebende Stitungszweck in der  

Rechtspraxis – der Fall Zeppelin

Ziel der hier vorgestellten Dissertation ist es, einen Bei-

trag zur Erforschung und Diskussion der rechtsstruktu-

rellen Grundlagen des Stitungsrechts zu leisten. Das 

Gründen der rechtsfähigen Stitung gemäß §§ 80 f. BGB 

ist aus sozialer und rechtlicher Sicht eine außergewöhn-

liche Entscheidung. Durch das Gründen einer auf Dauer 

angelegten juristischen Person ohne jegliche Mitglieder 

ist das Stiten meist eine Entscheidung mit weit über den 

Tod des Stiters hinausragenden Wirkungen. Diese Wir-

kungen werden wegen der Weisungsfunktion des Stif-

tungszwecks erzielt. Dies ist nicht für jeden potentiellen 

und aktuellen Stiter attraktiv, da auch der lebende Stiter 

nach der Stitungsgründung den objektiv auszulegenden 

Stitungszweck nicht mehr verändern und in seine Wei-

sungswirkung eingreifen kann. Die Entscheidung für 

eine Gründung einer selbstständigen privaten Stitung 

sollte daher nicht leichtfertig – etwa nur wegen des 

gesellschatlichen Prestiges des Stiters – erfolgen. Derje-

nige aber, der an der konsequenten Verwendung von 

Stitungsmitteln für einen bestimmten Zweck interes-

siert ist, indet gerade in der bürgerlich-rechtlichen Stif-

tung mit ihrem weisungsgebenden Stitungszweck eine 

reizvolle Gründungsmöglichkeit. Denn die Weisungs-

funktion des Stitungszwecks führt zu einer – in anderen 

Rechtsformen nicht zu erreichenden – Beständigkeit des 

Stitungshandelns. Die Wahlmöglichkeit für oder gegen 

die vom weisungsgebenden Zweck angetriebene Stitung 

gemäß §§ 80 f. BGB ist insbesondere in Zeiten rasch 

wechselnder politischer und sozialer Trends reizvoll. 

Weniger reizvoll für die betrofenen Entscheidungsträ-

ger sind die Konliktsituationen, die hinsichtlich des kor-

rekten Umgangs mit dem Stitungszweck autreten kön-

nen. Der eingangs berichtete Fall der Friedrichshafener 

Zeppelin-Stitung ist hierfür ein gutes Beispiel. Einer-

seits ist der Fall für die Stadt Friedrichshafen besorgnis-

erregend; neben dem städtischen Haushalt in Höhe von 

307 Millionen Euro stellten für das Jahr 2015 Stitungs-

gelder der Zeppelin-Stitung einen ausgegliederten Pos-

ten von 94 Millionen Euro dar.53 Andererseits ist der 

Vorwurf des Urenkels des Stitungsgründers, dass der 

wahre Stitungszweck nicht befolgt werde, in Anbetracht 

der Weisungsfunktion des Stitungszwecks schwerwie-

gend.

1. Missachtung der Weisungsfunktion des  

Stitungszwecks?

Der aktuelle Streit über die Friedrichshafener Zeppelin-

Stitung – genauer gesagt die darüber aus der Presse 

bekannten Tatsachen – legen nahe, dass es auf eine 

genaue Betrachtung des konkreten Stitungszwecks und 

dessen Funktion innerhalb der Stitung ankommen 

wird. Die Aufassung Albrecht Graf von Brandenstein-

Zeppelins, dass der Stitungszweck – Förderung der 

Lutschiffahrt und der weiteren Lutfahrt – nicht hätte 

aufgegeben werden dürfen, ist jedenfalls zunächst durch-

aus nachvollziehbar. Denn ein Stitungszweck muss 

wegen seiner Weisungsfunktion konsequent verfolgt 

werden. Einen Automatismus, dass der Zweck in Krisen-

zeiten nicht mehr befolgt werden muss und abgeändert 

werden kann, gibt es nicht. 

2. Möglichkeit der Zweckänderung / Umwandlung?

Demgegenüber bestehen allerdings Möglichkeiten der 

Zweckänderung. § 87 Abs. 1 BGB regelt die Zweckände-

rung von Amts wegen, für den Fall, dass der Stitungs-

zweck unmöglich wird oder das Gemeinwohl gefährdet. 

Die Regelung bestand bereits in der Fassung des BGB 

zum Ende des 2. Weltkriegs.54 Es liegt nahe, jedenfalls 

den Rechtsgedanken dieser Regelung auch auf die bei Zep-

pelin vorgenommene Zweckänderung anzuwenden, die 

mit einer Umwandlung der bürgerlich-rechtlichen Stitung 

in eine unselbstständige Stitung der Stadt Friedrichshafen 

verbunden war. Dafür spricht, dass § 87 BGB sogar als 

schärfste Maßnahme die Aulösung der Stitung vor-

sieht; eine Umwandlung in eine andere Stitungsart ist 

diesbezüglich ein milderes Mittel. Zudem spricht der 

Wortlaut von § 87 Abs. 2 und Abs. 3 von einer „Umwand-

lung“ des Zwecks. Für den Fall der fehlenden Erfüllbar-

keit des Stitungszwecks sah hier zudem die Satzung den 

Stitungsübergang auf die Stadt Friedrichshafen vor.55 

3. Unmöglichkeit der Zweckverfolgung?

Zunächst könnte man bei der Zeppelin-Stitung anzu-

nehmen, dass eine weitere Verfolgung des bisherigen 

Stitungszwecks nach der Kriegsniederlage Deutschlands 
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und den Bedenken der französischen Besatzungsmacht 

gegenüber dem in der Rüstungsindustrie tätigen Zeppelin-

Konzern unmöglich war. Bezüglich der Unmöglichkeit der 

Zweckverfolgung gelten die von § 275 Abs. 1 BGB bekann-

ten Maßstäbe der tatsächlichen und rechtlichen Unmög-

lichkeit. Unmöglichkeit liegt vor, wenn aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen der Stitungszweck nicht (mehr) 

dauerhat verfolgt werden kann.56 Ob bei der Zeppelin-Stif-

tung nach dem 2. Weltkrieg eine Unmöglichkeit der weite-

ren Verfolgung des bisherigen Stitungszwecks bestand, 

ist schwer zu beurteilen. Einerseits ist es einleuchtend, 

dass Handlungszwänge gegenüber der Besatzungsmacht 

bestanden. Andererseits wird von einem Machtkampf 

um die Stitungsinteressen berichtet, der in den Jahren 

1945 bis 1947 geherrscht haben soll, unter Beteiligung der 

Stadt Friedrichshafen, der provisorischen Landesregie-

rung in Tübingen, der französischen Besatzungsmacht 

und lokaler Interessengruppen (darunter der langjährige 

Stitungsvorstand Hugo Eckener).57 Inwiefern es tat-

sächlich zum damaligen Zeitpunkt noch möglich war, 

einen von der Besatzungsmacht nicht mehr erwünsch-

ten Stitungszweck zu verfolgen, ist fraglich. Zur Klä-

rung dieser Frage könnte im Friedrichshafener Fall aber 

ein historisches Sachverständigengutachten einzuholen 

sein. Jedenfalls muss man – nimmt man eine Unmög-

lichkeit des Stitungszwecks an – konstatieren, dass in 

der Folge eine zweckkonforme Umwandlung der Stif-

tung vorgenommen worden wäre. Denn die dem Zweck 

beigefügte Weisung, wie mit dem Wegfall der Erfüllbar-

keit des Zwecks umzugehen sein würde, wäre mit dem 

Übergang der Stitung auf die Stadt Friedrichshafen zu 

mildtätigen Zwecken befolgt worden.

4. Gefährdung des Gemeinwohls?

Auf die zweite Alternative des § 87 Abs. 1 BGB, wonach 

eine Zweckänderung bei einer Gefährdung des Gemein-

wohles zulässig ist, wird man die Umwandlung der Zep-

pelin-Stitung aus heutiger Sicht nicht stützen können. 

Zwar lässt der Wortlaut „Gemeinwohl“ verschiedene 

Auslegungen zu, wie auch diejenige, dass eine Zweckän-

derung bereits bei einer Gefährdung der öfentlichen 

Ordnung möglich sein könnte. Demnach könnte der 

Zweck bereits schon dann geändert werden, wenn er den 

herrschenden sittlichen Ansichten in einem betrofenen 

Gebiet zuwiderliefe.58 Die Bedenken der französischen 

Besatzungsmacht gegen den ursprünglichen Zweck der 

Stitung und der daraus resultierende Konlikt um die 

Stitungsausrichtung könnten durchaus die öfentliche 

Ordnung in diesem Sinne gefährdet haben. Aus heutiger 

Sicht verlangt die durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte Stif-

terfreiheit einen restriktiveren Maßstab für die Annah-

me einer Gemeinwohlgefährdung. Eine solche wäre nur 

bei der konkreten Gefährdung anderer – nach einer 

Abwägung im Einzelfall vorrangiger – Verfassungsgüter 

durch den Stitungszweck anzunehmen.59 Eine so zu 

deinierende Gemeinwohlgefährdung lässt sich bei 

einem Zweck „Förderung der Lutschiffahrt/Lutfahrt“ 

nicht begründen.

5. Besonderheiten des Zeitpunkts der Umwandlung

Allerdings wird es im Fall der Zeppelin-Stitung eine 

nicht nur geringe Rolle spielen, dass die Umwandlung 

nach dem 2. Weltkrieg und vor der Gründung der Bun-

desrepublik vorgenommen wurde. Gerade die Deiniti-

on unbestimmter Rechtsbegrife wie des Gemeinwohls 

wird von verfassungsrechtlichen Wertungen geprägt. 

Das Grundgesetz war jedoch zur Zeit der Umwandlung 

der Zeppelin-Stitung noch nicht in Krat. Gerade die 

stitungsrechtliche Dogmatik wird wesentlich von einem 

modernen Verständnis der Privatautonomie gemäß Art. 

2 Abs. 1 GG geprägt. Die rechtswissenschatliche Diskus-

sion über die Stiterfreiheit wurde maßgeblich durch das 

Referat Ernst-Joachim Mestmäckers auf dem Deutschen 

Juristentag im Jahr 1962 vorangetrieben.60 Auch die in 

der vorgestellten Dissertation dargelegte Weisungsfunk-

tion des Stitungszwecks beruht auf einem durch die Pri-

vatautonomie geprägten Verständnis des Stitens – der 

Stitungszweck als Scharnier zwischen der Stiterfreiheit 

bei der Stitungsgründung und der mitgliederlosen 

Rechtsperson Stitung. Es ist durchaus fraglich, in wel-

chem Umfang Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin 

heutige Maßstäbe des Stitungszweck-Schutzes auf die 

Umwandlung der Zeppelin-Stitung vor Gründung der 

Bundesrepublik übertragen können wird. Außerdem 
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könnten besondere rechtliche Wertungen aufgrund der 

damaligen Besatzung Deutschlands zu berücksichtigen 

sein. Es ist daher nicht überraschend, dass bereits über 

die erforderliche Einholung eines rechtshistorischen 

Sachverständigengutachtens nachgedacht wird.61

6. Bestandsschutz

Gelangt man trotz dieser Besonderheiten zu dem Ergeb-

nis, dass die Umwandlung der Stitung zweck- und damit 

rechtswidrig war, so stellt sich die Frage, inwiefern ein 

Bestandsschutz der Stitung zu beachten ist. Stolte hat 

bereits die Frage aufgeworfen, ob hier die Grundsätze 

der fehlerhaten Gesellschat auf die Stitung übertragen 

werden müssen.62 Fraglich ist aber bereits, ob der Über-

gang der Zeppelin-Stitung nicht evtl. durch einen 

bestandskrätig gewordenen Verwaltungsakt erfolgte. 

Die Umwandlung der Stitung von Amts wegen ist ein 

rechtsgestaltender Verwaltungsakt.63 Eine ofensichtli-

che Fehlerhatigkeit der Umwandlung - Nichtigkeitsvor-

aussetzung des heutigen § 44 Abs. 1 VwVfG - kann ange-

sichts der erörterten Probleme bei der stitungsrechtli-

chen Bewertung des Falles kaum angenommen werden. 

Es würde sich sodann die Frage stellen, ob die Stitungs-

aufsicht dazu verplichtet ist, den Verwaltungsakt gemäß 

§ 48 VwVfG zurückzunehmen. Diesbezüglich besteht 

jedoch ein Ermessen. Fraglich ist, ob im Falle einer 

rechtswidrigen aber bestandskrätigen Zweckänderung 

die Stiterfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG zu einer gebunde-

nen Entscheidung der Verwaltung zu Gunsten des 

ursprünglichen Stitungszwecks führt.

7. Antrags- und Klagebefugnis

Die hier zuletzt zu behandelnde – im Verwaltungsver-

fahren und -rechtsstreit aber primäre – Frage ist, ob dem 

Urenkel des Stitungsgründers überhaupt eine Antrags-/

Klagebefugnis zusteht. Der Stiter selbst ist zwar der 

Begründer des weisungsgebenden Stitungszwecks; er ist 

aber nicht selbst Mitglied der Stitung und damit Wei-

sungsgeber. Dennoch verlangt aber die Stiterfreiheit 

gemäß Art. 2 Abs. 1 GG nach efektiven prozessualen 

Möglichkeiten des Rechtsschutzes und der Rechtsvertei-

digung.64 Vor diesem Hintergrund ist die Ansicht Weite-

meyers, dem Stiter sei gegenüber einer Zweckänderung 

von Amts wegen eine Befugnis zu einer Anfechtungskla-

ge einzuräumen, zustimmungswürdig.65 Aufgrund des 

engen sachlichen Zusammenhangs ist auch die Antrags- 

und Klagebefugnis des Stiters bezüglich einer Rücknah-

me im Sinne von § 48 VwVfG zu bejahen. Äußerst prob-

lematisch ist hingegen, ob ein Urenkel des Stiters – als 

Erbe, aus einem berechtigten familiären Interesse an der 

Stitung oder als eine Art Prozessstandschater für den 

Stiterwillen – Befugnisse gegenüber der Stitungsauf-

sicht geltend machen kann. Die aufgrund der Mitglie-

derlosigkeit der Stitung naheliegende Antwort lautet 

nein. Und dennoch: Wissenschat und Rechtsprechung 

müssen sich Gedanken machen, wie auch nach dem Tod 

des Stiters dessen Stiterfreiheit, die in einen weisungs-

gebenden Stitungszweck mündet, efektiv geschützt 

werden kann. Dies könnte in der Tat für eine Ererbbar-

keit der Antrags- und Klagebefugnis sprechen.

8. Ausblick

Gerade auch bei dem Fall der Friedrichshafener Zeppe-

lin Stitung scheinen wesentliche Grundcharakteristika 

einer Stitung auf. Der dauerhate Bestand der mitglie-

derlosen Stitung unabhängig vom Stiter; aber auch das 

Beruhen der Stitung auf ihrer privatautonomen Grün-

dung durch den Stiter. Aus beiden Charakteristika 

resultiert bei bürgerlich-rechtlichen Stitungen gemäß 

§§ 80 f. BGB eine Weisungsfunktion des Stitungs-

zwecks. Um diesen beiden Charakteristika gerecht zu 

werden, könnte – soweit verwaltungsrechtlich möglich – 

für die Beteiligten des Zeppelin-Falls durchaus auch eine 

gütliche Lösung reizvoll sein: Etwa der Erhalt der aktuel-

len Stitungsstruktur bei einer Gewährleistung, dass die 

Stitung in Zukunt gewisse Forschungsprojekte hin-

sichtlich der Lutfahrt unterstützt.

   

Philip Dylla ist beim Amtsgericht Schweinfurt als Rich-

ter für Zivil- und Nachlasssachen zuständig.



Zunächst geleiteten die Universitätsmitglieder und die 

Gäste den Doktoranden auf feierliche Weise in einem 

sogenannten „Conductus doctoralis“ zum Ort der Gra-

duierung ins Freiburger Münster. Den Anfang dieses 

Doktorzuges bildeten drei oder vier Trompeter, denen 

drei Schauspieler folgten. Nach den Pedellen mit ihren 

Zeptern schritten zwei Hochschüler mit Leuchtern und 

danach zwei mit den Doktorgeschenken. Ihnen folgte 

der Doktorand mit seinem aus der Mitte der Fakultät 

erwählten Promotor. 

Mehrere Hochschüler trugen dann die verschiede-

nen Doktorinsignien; zunächst zwei mit dem Doktorhut 

und der goldenen Kette, dahinter drei, die den Siegelring 

und die Bücher mit sich führten. Vor zwei weiteren 

Hochschülern mit Leuchtern gingen Dekan und Prode-

kan der Juristischen Fakultät. Den Abschluß des Zuges 

bildete der Universitätsrektor mit den geladenen 

Gästen. 

Der eigentliche feierliche Promotionsakt begann mit 

dem Einzug des Conductus doctoralis in das Münster 

unter Glockengeläut und Orgelspiel. Prompeter und 

Schauspieler begleiteten die Eintretenden zu ihren Sitz-

plätzen, wo alle auf ihren vorbestimmten Sitzen Platz 

nahmen. Nunmehr überreichte einer der Hochschüler 

dem Pedellen die Doktorinsignien, die dieser auf den da-

für vorbereiteten Tisch legte. Diese Handlung wurde von 

Orchestermusik untermalt. Dann betrat der Kandidat 

das Podium und bat den Promotor, ihm die Würde eines 

Lizentiaten zu verleihen, worauf er sich zu seinem Sitz-

platz zurückbegab. Nach einer neuerlichen musikali-

schen Einlage hielt der Promotor eine Schlussrede. Im 

Anschluss daran legte der Doktorand den Eid auf die 

Universität und die Juristische Fakultät ab, der ihm vom 

Universitätsnotar vorgelesen wurde. Diese Eidesformel 

ist nicht mehr im Wortlaut erhalten; ihrem Inhalt nach 

dürte sie aber jener anderer Fakultäten und Universitä-

ten entsprochen haben. Der Lizentiand musste schwö-

ren, dass er das Wohl der Universität und Fakultät und 

die Eintracht zwischen den Fakultäten nach Kräten för-

dern, sich des Grades würdig erweisen, weder die Lizen-

tiatenwürde an einer anderen Universität wiederholen, 

noch dort den Doktorgrad erlangen und eine bestimmte 

Zeit an der Universität lehren werde. Danach überreich-

te man ihm das Fakultätszepter, und er emping mit ge-

beugtem Knie die Lizentiatenwürde.

Nach einem musikalischen Zwischenspiel des Or-

chesters oder einer unterhaltenden Einlage durch die 

Schauspieler bat der neu kreierte Lizentiat um die Verlei-

hung der Doktorwürde. Dabei hatte der Doktorand aufs 

Neue die vom Notar vorgelesene Eidesformel zu be-

schwören. Spätestens seit dem 5. August 1660 musste der 

Graduand zusätzlich das Glaubensbekenntnis und den 

Eid betr. die unbeleckte Empfängnis Mariens ablegen. 

Dann wurde dem sich niederknienden Promovenden 

die Doktorwürde verliehen. Nach einem unterhaltenden 

Zwischenspiel der Schauspieler und Trompeter rief der 

Promotor den neu kreierten Doktor zum oberen Kathe-

der und überreichte ihm mit auklärenden Worten über 

die Bedeutung der einzelnen Symbole den Dokorhut, 

häuig mit der Krone oder dem Lorbeerkranz verglichen 

oder als Symbol der Kirche gedeutet, den Dokorring als 

Symbol der Zugehörigkeit zu einem höheren Stande 

bzw. als Symbol der Verlobung mit Justitia, das geschlos-

sene und geöfnete Buch als Ermahnung zum fortdau-

ernden Studium und Nachdenken. Kuss und Segnung 

folgten als Zeichen kollektiver Eintracht. Den Schluss 

dieses Aktes bildete das Umhängen der goldenen Kette 

zum Zeichen der erlangten Freiheit und Würde. In un-

mittelbarem Anschluss daran gab der neu kreierte Dok-

tor eine Probe seines Könnens ab, vermutlich in Form ei-

nes Lehrvortrages. 

Beim Ausklang der Feierstunde erfolgten die Ge-

schenkverteilung an die Gäste. Ende des 17. Jahrhunderts 

waren dies vor allem Handschuhe, die zumindest dem 

Rektor und jenen Mitgliedern der Fakultät überreicht 

wurde, unter denen der neue Doktor promoviert hatte. 

Möglicherweise verteilte man noch weitere Geschenke 

an die die geladenen Gäste, z.B. Birette, wie im 15. und 16. 

Jahrhundert üblich. Zum Abschluss dankte ein Zeuge, 

und nach dem Anzünden der Altarkerzen wurde das Te 

Deum angestimmt. Nach dem feierlichen Auszug aus 

dem Münster fanden sich die geladenen Gäste zum Dok-

tormahl ein. Das Statut der Juristischen Fakultät von 

1471 zählte im Detail auf, welche Universitätsmitglieder 

einzuladen waren: alle Doktoren der drei höheren Fakul-

täten, der Dekan der Artistischen Fakultät und zwei oder 

Mit Trompeten und Doktorschmaus

– Promotionsfeiern in alter Zeit1–

1  Aus Merkel, Die Doktorpromotionen der juritishen Fakultät der 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Freiburg 1976, 

S. 17 f. Die Shilderung beruht auf einer von Merkel im Freiburger 

Universitätsarhiv (Jur. Fak., Abt. VII/Nr. 6) aufgefundenen Auf-

zeihnung aus den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts.
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2  Shreiber, Geshihte der Universität Freiburg, Bd. 1, S. 173 f.

drei der Senioren jeder Fakultät. Daneben nahmen unter 

anderem die Spitzen des städtischen Adels und der 

Geistlichkeit daran teil.

Einen genauen Eindruck von dem Umfang eines 

Doktorschmauses vermittelt das bei Schreiber dargelegte, 

zu jener Zeit übliche Festmahl, welches am 6. Mai 1574 

im Gasthaus zum wilden Mann abgehalten worden

war:

„Die Speisen wurden in drei Gängen aufgetragen:

1. Junge Tauben in Pasteten 

2. Suppe und (Ochsen-) Fleisch, samt gesottenen 

Hennen

3. Kleine Fische, Grundeln, Groppen, Neunaugen

4. Grünes Kraut mit getröcknetem Fleisch und gebacke-

nen Kalbsfüßen

5. Braten: Kitzlein (Ziege), Kalbsbraten, Gelügel

6. Salmen oder Krebse

7. Confect (Bellaria), Käse, Mai-Anken (Butter), Obst, Nüs-

se usw. Frisches Brod erster Sorte, nebst altem, rothen 

und weißen Wein zur Genüge, bis die Gäste sich von 

selbst (sua sponte) erheben.“2

In Einzelfällen erlaubte die Fakultät, das Dokormahl 

im Hause des neu kreierten Doktors und nicht in einem 

Gasthaus abzuhalten. Zu weit ging ihr allerdings der An-

trag des Kandidaten Grais, der im Jahre 1536 die Doktor-

feierlichkeiten mit seiner Hochzeitsfeier verbinden woll-

te. Sie beschloss daher: „ ... facultas non voluit aut vult in 

futurum Doctorali dignitati, matrimoniales nuptias adi-

ungi, sed separatim ieri.“

Im Laufe der Zeit ermöglichte es die Fakultät, den 

Doktorschmaus durch Zahlung eines gewissen Geldbe-

trages an die davon betrofenen Universitätsmitglieder 

zu ersetzen (Präsenzgelder). Der Doktorschmaus scheint 

aber auch noch in der ersten Hälte des 18. Jahrhunderts 

hin und wieder abgehalten worden zu sein.


